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1. Gegenstand und Anwendungsbereich 
 
Mit diesem Dokument soll eine gemeinsam vereinbarte und vereinfachte Erläuterung der 
Verordnung (EG) Nr. 561/20061 im Zusammenhang mit den in der Richtlinie 2006/22/EG2 
festgelegten Straßenkontrollen ausgearbeitet werden. 
Der Inhalt dieses Dokuments ist das Ergebnis der Überlegungen der Arbeitsgruppe TRACE 
und trägt zudem den Konsultationen von Wirtschaftsverbänden wie IRU (International Road 
Transport Union [Internationale Straßentransport-Union]) und UETR (Union Europeenne des 
Transporteurs Routiers [Europäischer Verband der Transportunternehmen]) sowie der in ECR 
(Euro Contrôle Route) und CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport 
Enforcement [Verband der für die Durchsetzung der Bestimmungen im 
Straßenverkehrsgewerbe zuständigen Organisationen]) vertretenen Vollzugsbehörden in den 
27 Mitgliedstaaten Rechnung. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen stammen somit zum einen aus 
bestehenden übereinstimmenden Anwendungen von Vorschriften und zum anderen, wenn die 
Konsultationen eine abweichende Anwendung von Vorschriften durch die Kontrollbehörden 
ergeben haben, aus Verweisen auf verfügbare Orientierungshilfen, wie beispielsweise 
Leitlinien, Erläuterungen und Urteile des Europäischen Gerichtshofs. 
Der Inhalt wurde von einer kleinen Arbeitsgruppe zusammengestellt, deren Mitglieder über 
umfassende Erfahrung im Bereich der Durchsetzung verfügen. Die Beratungen der 
Arbeitsgruppe wurden regelmäßig über die oben genannten Organisationen verbreitet, um 
Stellungnahmen und Rückmeldungen einzuholen und so insgesamt eine größtmögliche 
Zustimmung zum Inhalt des Dokuments zu gewährleisten. Die Arbeitsgruppe prüfte alle 
Rückmeldungen und ließ sie nach Möglichkeit in das Dokument einfließen. Da jedoch ein 
Ausbleiben von Rückmeldungen nicht zwangsläufig mit einem positiven Feedback 
gleichzusetzen ist, nimmt die Arbeitsgruppe nicht für sich in Anspruch, dass alle Beteiligten 
dem Inhalt dieses Dokuments ihre uneingeschränkte Zustimmung erteilt haben. 
Die Arbeitsgruppe hat einige wenige Probleme ausgemacht, die eine zufriedenstellende 
Erläuterung der Verordnung erschweren. Diese wurden der Kommission in einem gesonderten 
Dokument mit der Bitte um Unterstützung übermittelt. Die Kommission hat erklärt, das Projekt 
könne trotz dieser ungelösten Probleme abgeschlossen werden. 
Nach Auffassung des Projektteams reichen daher die durchgeführten Konsultationen aus, um 
zu gewährleisten, dass der Inhalt dieses Dokuments eine gute Basis darstellt, um fundierte 
und zweckmäßige Schulungsmaterialien zu entwickeln. 
Das anhand dieses Dokuments erarbeitete Schulungsmaterial wird einen Ausbilderleitfaden 
mit Anmerkungen, ein Schulungsprogramm, ein Übungsbuch, Prüfungsfragen, eine 
Powerpoint-Präsentation und Empfehlungen für Schulungen vor Ort umfassen. 
Das Schulungsmaterial soll von neu eingestellten Kontrollbeamten als Erstschulung und von 
erfahrenen Beamten als Auffrischungslehrgang genutzt werden. 
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, dieses Schulungspaket als Modul in die umfassende 
Schulung von Kontrollbeamten zu übernehmen. 
Der weiter gefasste Zweck dieses Schulungsmaterials besteht darin, einen Beitrag zur 
Entwicklung fachlicher Standards für Kontrollbeamte zu leisten. 
 
Was den Erfassungsbereich dieses Dokuments betrifft, so hat es eine vereinfachte 
Erläuterung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zum Gegenstand, die allerdings nur in 
Verbindung mit den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3821/853 durchführbar ist. Eine 
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vollständige Erläuterung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ist jedoch nicht Gegenstand 
dieses Dokuments. 
 
Soweit in diesem Dokument auf vorbildliche Verfahren und Leitlinien für die Ermittlung von 
Verstößen durch Kontrollbeamte hingewiesen wird, sind diese konkret für Straßenkontrollen 
bestimmt. 
Für Kontrollen bei Verkehrsunternehmen vor Ort stehen mit großer Wahrscheinlichkeit sowohl 
mehr Ressourcen als auch mehr Zeit zur Verfügung. Daher ist davon auszugehen, dass in 
diesen Fällen ein gründlicherer Ansatz verfolgt wird. Dennoch ist das vorliegende Dokument 
auch für diese Form der Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen relevant. 
 
Der Inhalt des Dokuments basiert auf den aktuellsten verfügbaren Informationen. Um auch 
künftig wertvolle Unterstützung bieten zu können, muss er aktualisiert werden, sobald neue 
Beschlüsse, rechtliche Auslegungen und Änderungen vorliegen. Wichtig ist auch die Frage, ob 
die Kommission in der Lage sein wird, bei der Lösung der oben genannten, im Rahmen des 
Projekts festgestellten Probleme zu helfen. 
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2. Vorschriften über Lenkzeiten 
 
2.1 Einleitung 
 
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 543/69 des Rates4 vom 25. März 1969 wurden 
gemeinschaftsweite Vorschriften für Lenkzeiten und Fahrtenschreiber eingeführt. Die 
Verordnung sah Bestimmungen zu den folgenden Punkten vor: 
 

 Mindestalter der Fahrer, Beifahrer und Schaffner; 

 Beschränkungen der ununterbrochenen Lenkzeit sowie der täglichen Lenkzeit; 

 Mindestdauer und die weiteren Bedingungen für Unterbrechungen sowie die täglichen 
und die wöchentlichen Ruhezeiten; 

 Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers und Förderung der Nutzung automatischer 
Kontrollgeräte. 

 
Ziel war es, die sozialen Bedingungen der Beschäftigten im Straßenverkehrsgewerbe und die 
Straßenverkehrssicherheit zu verbessern und darüber hinaus zur Lösung von 
Wettbewerbsfragen im Bereich Straßen-, Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr beizutragen. 
 
Die Verordnung (EWG) Nr. 543/69 wurde mit der Verordnung (EWG) Nr. 3820/855 vom 
20. Dezember 1985 aufgehoben, die ihrerseits durch Verordnung (EG) Nr. 561/2006 vom 
11. April 2006 aufgehoben wurde. Mit jeder nachfolgenden Verordnung wurde versucht, die 
Zielsetzungen der aufgehobenen Verordnung weiter zu befördern, etwaige durch 
Ungenauigkeiten bei der Abfassung der Rechtsinstrumente bedingte Mängel zu beheben und 
anderen einschlägigen Vorschriften Rechnung zu tragen. 
 
In diesem Dokument sollen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 erläutert 
und der Bezug zu den Aufgaben hergestellt werden, die sich im Rahmen der Überwachung 
der Einhaltung der Bestimmungen ergeben. Hierzu sei an die Zielsetzungen erinnert, die in 
allen drei oben genannten Verordnungen verfolgt werden: 
 

 Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit; 

 Verbesserung der sozialen Bedingungen für die im Straßenverkehrsgewerbe 
beschäftigten Arbeitnehmer; 

 Förderung eines fairen Wettbewerbs innerhalb des Straßenverkehrsgewerbes und 
zwischen den einzelnen Binnenverkehrsträgern. 

 
Ziel der hier in Rede stehenden Verordnung ist es ferner, zu einer besseren Kontrolle und 
Durchsetzung durch die Mitgliedstaaten sowie zu einer besseren Arbeitspraxis innerhalb des 
Straßenverkehrsgewerbes beizutragen. 
 
 
2.1.1 Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) 
 
In Abhängigkeit von der Art der Beförderung und der Fahrzeug-/Fahrer-Kombination kommt 
unter Umständen das AETR6 zur Anwendung. Das AETR und die Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 wurden am 26. September 2010 weitgehend angeglichen. Es ist wichtig, neben 
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anderen Faktoren auch die Art der Beförderung durch das Fahrzeug zu ermitteln, bevor eine 
Entscheidung darüber getroffen werden kann, welches Rechtsinstrument zur Anwendung 
kommt. Um den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen, müssen Kontrollbeamte bei 
Verstößen die anwendbare Verordnung und die Zuwiderhandlung(en) korrekt benennen, da 
andernfalls auf verfahrenstechnischen Aspekten basierende Widersprüche gegen die 
erhobene Beschuldigung erfolgreich sein könnten. 
 
 
 
2.1.2 Sanktionen 
 
Zwar liegt die Zuständigkeit für die Festlegung der Sanktionen, mit denen Verstöße gegen 
diese Verordnungen geahndet werden, bei den einzelnen Mitgliedstaaten, jedoch wird 
erwartet, dass Sanktionen verhängt werden, die zumindest zur Abstellung der 
Zuwiderhandlung führen. Wird beispielsweise festgestellt, dass ein Fahrer gegen die 
Vorschriften über die tägliche Ruhezeit verstoßen hat, so muss er – unabhängig von der 
Verhängung etwaiger Geldbußen – seiner diesbezüglichen Verpflichtung nachkommen, bevor 
ihm gestattet wird, seine Fahrt fortzusetzen. 
 
2.1.3 Straßenkontrollen 
 
Nach Maßgabe der Richtlinie 2006/22/EG sind Straßenkontrollen zur Überwachung der 
Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85, des AETR und anderer Vorschriften durchzuführen. Die Richtlinie schreibt vor, 
dass „Straßenkontrollen effizient und schnell durchgeführt werden, damit die Kontrollen in 
kürzestmöglicher Zeit und mit geringstmöglichem Zeitverlust für den Fahrer abgeschlossen 
werden“. 
Darüber hinaus sind Kontrollen von Busfahrern vorzugsweise durchzuführen, wenn ihre 
Fahrzeuge keine Fahrgäste befördern. 
 
Ferner wird in der Richtlinie festgelegt, welche Bestimmungen im Allgemeinen zu überwachen 
sind. 
 
Bei der Festlegung der Orte zur Durchführung von Straßenkontrollen ist auch das 
Wohlbefinden der betroffenen Fahrer zu berücksichtigen. So ist darauf zu achten, dass diese 
Zugang zu geeigneten Einrichtungen haben, sollte ihnen die Weiterfahrt durch die 
Kontrollbeamten oder mittels einer Anordnung untersagt werden. Die Kontrollbeamten müssen 
bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten als rechtschaffen und unparteiisch wahrgenommen 
werden. Sie müssen bestrebt sein, andere so zu behandeln, wie sie erwarten würden, selbst 
behandelt zu werden. 
Alle diese Überlegungen müssen gegen die Zielsetzungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
abgewogen werden (siehe Punkt 2.1). 
 
2.1.4 Umgang mit Fahrern 
 
2.1.4.1    Kommunikation 
 
Die Kontrollbeamten treffen häufig auf Fahrer aus den unterschiedlichsten Ländern. 
Kommunikationsprobleme sind somit unvermeidlich. 
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Es ist davon auszugehen, dass jedem von einer Kontrolle betroffenen Fahrer, unabhängig 
davon, aus welchem Land er kommt, bekannt ist, dass er bestimmte spezifische Dokumente 
zur Prüfung vorlegen muss. Die Kontrollbeamten benötigen keine außergewöhnlichen 
Fremdsprachenkenntnisse, um die Vorlage der erforderlichen Dokumente sicherzustellen. 
Die Aufgabe der Kontrollbeamten beschränkt sich jedoch nicht auf die Kontrolle und die 
Feststellung der Gültigkeit der Dokumente: Um die Einhaltung der Bestimmungen zu 
überprüfen, müssen sie zudem die darin enthaltenen Informationen auslegen. Dazu wird es 
stets erforderlich sein, ein wie auch immer geartetes Gespräch zu führen. Diesbezüglich 
könnten die Kontrollbeamten auf Dolmetscherdienste oder übersetzte Erläuterungen 
zurückgreifen, die das Verständnis zwischen ihnen und den Fahrern erleichtern. 
 
2.1.4.2     Vorlage von Dokumenten 
 
Die Kontrollbeamten können die Fakten unter Umständen nur dann ermitteln, wenn sie auch 
andere Informationen einsehen, die der Fahrer möglicherweise mit sich führt, wie z. B. 
Tankbelege, Fährschiff-Fahrausweise usw. Sie sollten daher den Fahrer auffordern, die 
genannten Belege vorzulegen, und diese mit den anderen aufgezeichneten Zeiten 
vergleichen. Die Beamten sollten sich allerdings der rechtlichen Grenzen in Bezug auf das 
Verlangen der Vorlage von Dokumenten bewusst sein. Die Nichtvorlage derartiger Belege 
deutet nicht zwangsläufig darauf hin, dass sie zurückgehalten werden, um Verstöße zu 
verschleiern. 
Zu den Dokumenten, die auf Verlangen vorzulegen sind, zählen: 
Pass, Fahrerlaubnis, Aufzeichnungen/Daten des Fahrtenschreibers, Fahrerkarte, Ausdrucke, 
Gemeinschaftslizenz, Fahrzeugzulassungspapiere, Schulungsnachweise des Fahrers, 
Versicherungsunterlagen, sonstige Fahrberechtigung (falls es sich bei dem Fahrer um einen 
Drittstaatsangehörigen handelt), Nachweis über die Zahlung etwaiger Geldbußen aufgrund 
eines zuvor begangenen Verstoßes, CMR, Fahrtenblatt und alle Unterlagen im 
Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter. 
 
 
2.1.4.3     Herangehensweise 
 
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben – Stärkung der Sicherheit im Straßenverkehr und 
Förderung des fairen Wettbewerbs durch die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
der hierzu verabschiedeten Verordnungen – sollten die Kontrollbeamten zunächst davon 
ausgehen, dass die Aufzeichnungen zutreffend sind, es sei denn, sie stoßen auf 
Anhaltspunkte, die das Gegenteil nahe legen. In diesem Fall müssen sie alle notwendigen 
Befragungen durchführen, um sämtliche Fakten zu ermitteln und sich von der Echtheit der 
Aufzeichnungen und der Einhaltung der Bestimmungen der Verordnungen zu überzeugen. 
Solange die Kontrollbeamten über keine entsprechenden Hinweise verfügen, sollten sie 
tunlichst eine Schuldvermutung bezüglich der Fahrer oder der Unternehmen vermeiden. Dabei 
sind sie berechtigt, bei der Auswahl ihrer Maßnahmen die Ergebnisse früherer Kontrollen von 
Fahrzeugen eines bestimmten Unternehmens zu berücksichtigen. 
Sie sollten allerdings Verhaltensweisen unterlassen, die von den Fahrern als überheblich und 
herablassend empfunden werden können und die lediglich dazu beitragen, Schranken 
zwischen den Beamten und den Fahrern zu errichten. 
Die Kontrollbeamten sollten Verstöße anhand ihres fachlichen Urteilsvermögens bewerten und 
dabei insbesondere mildernde Umstände walten lassen, wenn die Einhaltung der 
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Bestimmungen durch Fälle höherer Gewalt infolge des allseits auf den gewerblichen 
Straßengüterverkehr ausgeübten Drucks beeinträchtigt wird. 
Sie sollten dafür Sorge tragen, dass ihre Befragungen professionell, objektiv und 
unvoreingenommen durchgeführt werden. 
 
 
2.1.5 Gliederung des vorliegenden Dokuments 

 
In diesem Dokument werden die einzelnen Artikel der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 erörtert 
und insbesondere ihre Folgen und Bedeutung für die von Kontrollbeamten durchgeführten 
Straßenkontrollen herausgearbeitet. Aufgrund dieses Ansatzes können einige Artikel 
ungeachtet ihres generell unbestrittenen Stellenwerts nicht im Detail erörtert werden, da sie für 
den beschriebenen Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
Darüber hinaus werden einige Artikel der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, die für eine 
wirksame Durchführung von Straßenkontrollen unabdingbar sind, in die Erörterungen 
einbezogen. 

 
Soweit typische Verstöße aufgeführt werden, wird auf die in Anhang III der (geänderten 
Fassung der) Richtlinie 2006/22/EG7 vorgesehenen Kategorien verwiesen, in welche die 
Verstöße gemäß ihrer Schwere aufgeteilt sind. 

 
 
 
 



 

11 

 

 
2.2 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
 
2.2.1 Artikel 1 
 
2.2.1.1   Wortlaut 

 
Durch diese Verordnung werden Vorschriften zu den Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und 
Ruhezeiten für Kraftfahrer im Straßengüter- und -personenverkehr festgelegt, um die 
Bedingungen für den Wettbewerb zwischen Landverkehrsträgern, insbesondere im 
Straßenverkehrsgewerbe, anzugleichen und die Arbeitsbedingungen sowie die 
Straßenverkehrssicherheit zu verbessern. Ziel dieser Verordnung ist es ferner, zu einer 
besseren Kontrolle und Durchsetzung durch die Mitgliedstaaten sowie zu einer besseren 
Arbeitspraxis innerhalb des Straßenverkehrsgewerbes beizutragen. 

 
 
2.2.1.2    Verstöße 
 
Keine 
 
2.2.1.3   Straßenkontrolle 
 
Aus diesem Artikel ergeben sich keine unmittelbaren, von den Kontrollbeamten zu 
beachtenden Auswirkungen. Darin wird allerdings der Gegenstand dieser Verordnung gut 
veranschaulicht. 
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2.2.2.     Artikel 2 
 
 
2.2.2.1    Artikel 2 Absatz 1 
 
2.2.2.1.1 Wortlaut 

 
Diese Verordnung gilt für folgende Beförderungen im Straßenverkehr: 
a) Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger 
oder Sattelanhänger 3,5 t übersteigt, oder 
b) Personenbeförderung mit Fahrzeugen, die für die Beförderung von mehr als neun Personen 
einschließlich des Fahrers konstruiert oder dauerhaft angepasst und zu diesem Zweck 
bestimmt sind. 

 
2.2.2.1.2    Verstöße 
 
Keine 
 
2.2.2.1.3   Straßenkontrolle 
 
In diesem Artikel wird der Anwendungsbereich der Verordnung festgelegt. Es werden die 
Größe und die Sitzplatzkapazität der Fahrzeuge bestimmt, deren Fahrer den Bestimmungen 
der Verordnungen unterliegen. Dieser Absatz hat also die physische Größe und Kapazität der 
in den Anwendungsbereich der Verordnung fallenden Fahrzeuge zum Gegenstand. 
Die Kontrollbeamten müssen feststellen, ob ein Fahrzeug, bei dem die Einhaltung der 
Vorschriften überwacht werden soll, in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, und 
dabei die in Artikel 3 vorgesehenen Ausnahmen sowie die in Artikel 13 genannten nationalen 
Abweichungen berücksichtigen. 
In Artikel 3 werden bestimmte Fahrzeugtypen aufgeführt, die vom Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen sind. 
 
Die einzelnen Mitgliedstaaten können Ausnahmen von Artikel 5 bis 9 für Fahrzeuge vorsehen, 
für die im jeweiligen Mitgliedstaat Abweichungen nach Artikel 13 gelten (weitere Einzelheiten 
sind Artikel 13 zu entnehmen). 
 

  Stellen Sie fest, ob das kontrollierte Fahrzeug in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fällt. 

 

  

 

 Mehr als 3,5 Tonnen                                    Mehr als 8 Fahrgastsitze 
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Schwere Nutzfahrzeuge: Für die meisten großen Lastkraftwagen wird eine Sichtkontrolle 
ausreichen, um festzustellen, ob sie in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen; bei 
kleineren Fahrzeugen wird es jedoch erforderlich sein, die vom Fahrer mitgeführten 
Zulassungspapiere und/oder die am Fahrzeug angebrachten Herstellerdaten einzusehen, um 
die zulässige Höchstmasse zu ermitteln. 

Personenfahrzeuge: Zählen Sie bei diesen Fahrzeugen die Anzahl der Fahrgastsitze und 
überprüfen Sie die entsprechende Eintragung in den Zulassungspapieren des Fahrzeugs. 

Bei Personenfahrzeugen ist es erlaubt, Sitzplätze zu entfernen, um die Anzahl der 
Fahrgastsitze auf weniger als 10 Sitzplätze, einschließlich des Fahrersitzes, zu verringern, 
wenn diese Änderung ausdrücklich in der Zulassung vorgesehen ist. Die Kontrollbeamten 
sollten beachten, dass das Verfahren für die Änderung der Anzahl der Sitzplätze in den 
einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt sein kann. 

Hinweis: Das Fahrzeug muss für die Beförderung von Gütern oder Fahrgästen ausgelegt sein 
und in der Regel dafür eingesetzt werden. Daher ist auf den ersten Blick klar ersichtlich, dass 
ein mobiler Kran oder eine Betonpumpe (Leerfahrt) nicht in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fällt. 

   

 
 
 
Ergebnisse 
 
Unter die Verordnung fallend (bauartbedingt): Die Prüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 kann fortgesetzt werden. 
 
Außerhalb des Anwendungsbereichs: Die Kontrolle ist einzustellen, oder es ist eine 
Kontrolle nach anderen Rechtsvorschriften als Verordnung (EG) Nr. 561/2006 durchzuführen. 
 
Wird ein Fahrzeug im Sinne dieses Artikels für die Güter- oder Personenbeförderung im 
Straßenverkehr eingesetzt, so fällt die Fahrt stets in den Anwendungsbereich der Verordnung, 
es sei denn, es greift eine in Artikel 3 bzw. Artikel 13 vorgesehene Ausnahme oder 
Abweichung. (Artikel 13 sieht lediglich Ausnahmen für Fahrer von den Bestimmungen der 
Artikel 5 bis 9 vor.) 
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2.2.2.2 Artikel 2 Absatz 2 
 
2.2.2.2.1   Wortlaut 
 
Diese Verordnung gilt unabhängig vom Land der Zulassung des Fahrzeugs für Beförderungen 
im Straßenverkehr 
a) ausschließlich innerhalb der Gemeinschaft oder 
b) zwischen der Gemeinschaft, der Schweiz und den Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum. 

 
2.2.2.2.2   Verstöße 
 
Keine 

 
2.2.2.2.3    Straßenkontrolle 
 
In diesem Artikel wird festgelegt, welche Arten von Beförderungen in den Anwendungsbereich 
der Verordnung und entsprechend welche in den Anwendungsbereich des AETR fallen. Der 
Artikel sieht vor, dass die genaue Art der mit einem Fahrzeug durchgeführten Beförderung 
festgestellt werden muss, bevor entschieden werden kann, welche Vorschriften auf diese 
Fahrstrecke oder Teile dieser Fahrstrecke anwendbar sind. 
(Es sei angemerkt, dass diese Fahrten ausschließlich innerhalb der genannten Gebiete 
durchgeführt werden.) 
 

 Ermitteln Sie den Heimatstandort des Fahrzeugs und die Fahrtdaten anhand der Bord-
Dokumentation oder durch eine Befragung des Fahrers. 

Fahrzeugnutzung – Leaseurope 
 
Einem Schreiben der Europäischen Kommission an Leaseurope zufolge fallen Fahrten mit schweren 
Nutzfahrzeugen und mit Personenfahrzeugen nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006, wenn der Fahrer im Rahmen seiner Tätigkeit zu keinem Zeitpunkt für die Beförderung von 
Gütern oder Personen eingesetzt wird. 
 
Diese Auslegung ist im Wesentlichen relevant für folgende Berufsgruppen: 

 Fahrer, die von Mietwagenfirmen zur Abholung und Übergabe leerer Fahrzeuge im 
Straßenverkehr oder zur Überführung von Fahrzeugen zwischen unterschiedlichen 
Mietwagenstationen beschäftigt werden; 

 Mechaniker und Techniker, die leere Fahrzeuge zur Instandsetzung oder zur Durchführung 
einer Jahresinspektion abholen und übergeben. 

 
Infolgedessen muss ein Kontrollbeamter den Status und die Tätigkeiten des Fahrers berücksichtigen, 
um festzustellen, ob ein bestimmtes Fahrzeug in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 fällt. 
 
Der Inhalt dieses Schreibens wurde nicht von allen Mitgliedstaaten gebilligt. Daher steht es den 
einzelnen Mitgliedstaaten frei, ob sie den Empfehlungen dieses Schreibens folgen. 
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 Bestimmen Sie auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 3, ob die Vorschriften des AETR 
Anwendung finden. Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 hat bei der Beurteilung maximal 
zulässiger wöchentlicher und zweiwöchiger Lenkzeiten bei Beförderungsarten, die 
teilweise in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen, Vorrang vor dem AETR. 
Soweit mit unter die Verordnung fallenden Fahrzeugen, die in einem Mitgliedstaat oder 
einem Vertragstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
zugelassen sind, keine „AETR-Beförderung“ durchgeführt wird, gilt Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006. 

 Bei Fahrten, die sich ausschließlich auf die genannten Gebiete erstrecken, fällt das 
Fahrzeug unabhängig vom Land der Zulassung in den Anwendungsbereich der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006. 

 
Ergebnisse 
 

 Unter die Verordnung fallend: Die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 kann fortgesetzt werden. 

 Außerhalb des Anwendungsbereichs oder Ausnahmeregelung: Die Kontrolle ist 
einzustellen, oder es ist eine Kontrolle nach anderen Rechtsvorschriften als Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 durchzuführen. 

 
Hinweis: 
 

 Das AETR wurde am 26. September 2010 nahezu vollständig an die Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 angepasst. 

 In Drittstaaten und AETR-Staaten zugelassene Fahrzeuge unterliegen den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, wenn sie Beförderungen 
vornehmen, die vollständig innerhalb der in der Verordnung genannten Gebiete 
erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
Beispiel: Die Beförderung mit einem in Polen zugelassenen Fahrzeug von Polen nach Spanien 
fällt unter die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (es sei denn, es greift anderweitig eine 
Ausnahmeregelung). 
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2.2.2.3 Artikel 2 Absatz 3 
 
2.2.2.3.1 Wortlaut 
 
Das AETR gilt anstelle dieser Verordnung für grenzüberschreitende Beförderungen im 
Straßenverkehr, die teilweise außerhalb der in Absatz 2 genannten Gebiete erfolgen, 
a) im Falle von Fahrzeugen, die in der Gemeinschaft oder in Staaten, die Vertragsparteien des 
AETR sind, zugelassen sind, für die gesamte Fahrstrecke; 
b) im Falle von Fahrzeugen, die in einem Drittstaat, der nicht Vertragspartei des AETR ist, 
zugelassen sind, nur für den Teil der Fahrstrecke, der im Gebiet der Gemeinschaft oder von 
Staaten liegt, die Vertragsparteien des AETR sind. 
Die Bestimmungen des AETR sollten an die Bestimmungen dieser Verordnung angepasst 
werden, damit die wesentlichen Bestimmungen dieser Verordnung über das AETR auf solche 
Fahrzeuge für den auf Gemeinschaftsgebiet liegenden Fahrtabschnitt angewendet werden 
können. 

 
 
 
2.2.2.3.2    Verstöße 
 
Keine 
 
 
 
2.2.2.3.3    Straßenkontrolle 
 
In diesem Artikel werden die Beförderungen definiert, die in den Anwendungsbereich des 
AETR fallen; daher muss die genaue Art der durchgeführten Beförderung festgestellt werden. 
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 Ermitteln Sie den Ausgangspunkt und die weiteren Einzelheiten der Fahrt, 
einschließlich der Transitpunkte, anhand der Bord-Dokumentation und durch eine 
Befragung des Fahrers. Zu beurteilen ist die gesamte Fahrt, nicht die durch die 
Landesgrenzen bedingten oder sich aus den Ruhezeiten ergebenden Fahrtabschnitte. 

 In Drittstaaten, die AETR-Unterzeichnerstaaten sind, zugelassene Fahrzeuge, die in der 
Gemeinschaft eine Fahrt unternehmen, führen eine AETR-Beförderung durch. 

 Fahrzeuge, die nicht aus der EU, den AETR-Vertragsstaaten, dem EWR oder der 
Schweiz stammen, führen eine AETR-Beförderung durch, während sie in der EU- oder 
den AETR-Ländern fahren. 

 In der EU, dem EWR oder der Schweiz zugelassene Fahrzeuge führen eine AETR-
Beförderung durch, wenn die entsprechende Fahrt ihren Ausgangs- oder Zielpunkt in 
einem AETR-Vertragsstaat hat oder durch einen solchen Staat führt. 

Ergebnisse 

Das AETR kommt zur Anwendung: Die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen des 
AETR kann fortgesetzt werden. 
 
Außerhalb des Anwendungsbereichs der AETR-Vorschriften: Beurteilen Sie, ob die 
Fahrten in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallen, und führen Sie 
gegebenenfalls die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen von Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 durch. 
 
Außerhalb des Anwendungsbereichs der EG-Verordnung und des AETR – Die Kontrolle 
ist einzustellen, oder es ist eine Kontrolle nach anderen Rechtsvorschriften als Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 bzw. AETR durchzuführen. 
 
Hinweis: 
Die Verwendung von „teilweise“ in diesem Artikel weist daraufhin, dass ein Teil der 
Fahrstrecke außerhalb der die Gemeinschaft, den EWR und die Schweiz umfassenden Region 
durchgeführt worden sein muss. Das AETR hat grundsätzlich internationale Beförderungen 
zum Gegenstand. In diesem Zusammenhang wird jedoch ungeachtet der Tatsache, ob 
Landesgrenzen überschritten werden oder nicht, eine Beförderung, die ausschließlich 
innerhalb der die Gemeinschaft, den EWR und die Schweiz umfassenden Region erfolgt, als 
nationale Beförderung angesehen, die somit nicht in den Anwendungsbereich des AETR 
fällt. 
Diesbezüglich gibt es ungeachtet des Wortlauts von Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 jedoch eine ungelöste juristische Debatte zwischen der EU und den VN 
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Anwendung der EU-Verordnung anstelle des AETR im 
Falle von Fahrern von in Drittstaaten zugelassenen Fahrzeugen, wenn sie Beförderungen 
unternehmen, die ausschließlich innerhalb der EU erfolgen. 
Zwar wurden die im AETR und in der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 vorgesehenen maximal 
zulässigen Lenk- und Ruhezeiten nunmehr weitgehend angeglichen, es wird jedoch 
erforderlich sein, ordnungsgemäß im Einzelfall zu ermitteln, gegen welche Vorschrift verstoßen 
wurde. Daher sind Kenntnisse über die Anwendbarkeit der maßgeblichen Rechtsvorschriften 
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unverzichtbar, wenn es darum geht, Sanktionen mit einem soliden juristischen Fundament zu 
untermauern. 
 
In Drittstaaten zugelassene Fahrzeuge müssen auf dem Gebiet der Gemeinschaft oder eines 
AETR-Unterzeichnerstaates den AETR-Vorschriften entsprechen, wenn sie Beförderungen 
nach Absatz 3 des Artikels vornehmen. 
Fällt ein Fahrer innerhalb einer Woche in den Anwendungsbereich des AETR und der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006, sollten die wöchentliche Ruhezeit und die zulässigen 
Lenkzeiten der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 entsprechen. 
 
Beispiel: Ein in Russland zugelassenes Fahrzeug (mit einem einzelnen Fahrer) führt eine mit 
häufigen Stopps verbundene Fahrt in die EU durch und unterliegt dabei den AETR-
Vorschriften. Die geschilderte Beförderung betrifft ein Fahrzeug, das Sendungen nach 
Frankreich, Portugal und Spanien transportiert und anschließend eine Sendung von Spanien 
nach Russland übernimmt. 
 

 
 
                                  
Beispiel: Ein in Marokko (Drittstaat) zugelassenes Fahrzeug muss den AETR-Vorschriften 
entsprechen, wenn es in der EU verkehrt oder sich in der EU im Transit befindet. 
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Beispiel:  Ein im Vereinigten Königreich zugelassener Lkw (mit einem einzelnen Fahrer) liefert 
in die Tschechische Republik – er unterliegt den Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006. Er wird anschließend für Russland abgefertigt, um eine Ladung zur Lieferung im 
Vereinigten Königreich aufzunehmen – es gelten die AETR-Bestimmungen. 
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Zusammenfassung: Die Kontrollbeamten müssen feststellen, ob ein für eine Straßenkontrolle 
in Frage kommendes Fahrzeug in den technischen Anwendungsbereich einer Kontrolle nach 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fällt. Ferner müssen sie die genannten Ausnahmen und 
nationalen Abweichungen berücksichtigen, die unter Umständen anwendbar sind. 
Zugleich wird durch die Art der mit dem fraglichen Fahrzeug durchgeführten Beförderung 
festgelegt, welche Vorschriften anwendbar sind, also Verordnung (EG) Nr. 561/2006, das 
AETR oder innerstaatliche Rechtsvorschriften. 
 

Der Juristische Dienst der Kommission hat darauf hingewiesen, dass zwar der Wortlaut von Artikel 2 
Absatz 3 den Schluss nahe lege, dass bei der Beurteilung hinsichtlich der anwendbaren 
Rechtsvorschriften die mit dem Fahrzeug vorgenommene Beförderung ausschlaggebend sei, in 
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 jedoch festgelegt sei, dass es auf die Tätigkeit des Fahrers 
ankomme: Also beginne eine Beförderung, wenn ein bestimmter Fahrer ein Fahrzeug besteige, und 
ende, wenn dieser die Fahrt in diesem Fahrzeug abschließe. Wenn also im vorliegenden Dokument auf 
eine Beförderung oder Fahrt Bezug genommen wird, so ist damit die Fahrt eines bestimmten Fahrers 
mit einem bestimmten Fahrzeug gemeint. 
Wird z. B. eine Ladung in einem Fahrzeug von Moskau über Minsk nach Paris befördert, so unterliegt 
ein einzelner Fahrer, der mit der Durchführung der gesamten Fahrt beauftragt wird, den AETR-
Bestimmungen. Ein Fahrer, der das Fahrzeug von Moskau an die polnische Grenze fährt, unterliegt 
den AETR -Bestimmungen. Ein zweiter Fahrer, der das Fahrzeug an der polnischen Grenze übernimmt 
und die restliche Strecke zurücklegt, muss die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
einhalten. 
Hinweis: Die Auswirkungen dieser Erläuterungen sind bislang nicht in vollem Umfang geprüft 
worden. Daher kann in einigen Mitgliedstaaten weiterhin eine fahrzeugbezogene Definition der 
Beförderung bzw. Fahrt herangezogen werden. 
 

 
 
 
Ermitteln Sie europäische Staaten und Nachbarstaaten anhand der folgenden Liste. 
 
EU-Mitgliedstaaten: 
 
Österreich (A), Belgien (B), Bulgarien (BLG), Zypern (CY), Tschechische Republik (CZ), 
Dänemark (DK), Estland (EST), Finnland (SF), Frankreich (F), Deutschland (D), 
Griechenland (GR), Ungarn (H), Irland (IRL), Italien (I), Lettland (LV), Litauen (LT), 
Luxemburg (L), Malta (M), Niederlande (NL), Polen (PL), Portugal (P), Rumänien (RO), 
Slowakei (SK), Slowenien (SL), Spanien (E), Schweden (S), Vereinigtes Königreich (GB) 
 
Unterzeichnerstaaten des EWR-Abkommens 
 
EU-Mitgliedstaaten + Island (IS), Liechtenstein (FL) und Norwegen (N) 
 
 
Unterzeichnerstaaten des AETR 
Alle EU-Mitgliedstaaten + alle EWR-Unterzeichnerstaaten (außer Island) + 
Albanien (AL), Andorra (AD), Armenien (AM), Aserbaidschan (AZ), Weißrussland (BY), 
Bosnien und Herzegowina (BA), Kroatien (HR), Georgien (GE), Kasachstan (KZ), 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (MK), Monaco (MC), Republik Moldau 
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(MD), Russland (SU), San Marino (SM), Serbien (SRB), Montenegro (MNE), Tadschikistan 
(TJ), Türkei (TR),Turkmenistan (TM), Ukraine (UA), Usbekistan (UZ) + Schweiz (CH) 
 
Sonstige 
 
Die Schweiz (CH) ist Unterzeichnerstaat des AETR und unterliegt den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, obwohl sie kein EU-Mitgliedstaat ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.3  Artikel 3 
 
2.2.3.1 Wortlaut 

 
Diese Verordnung gilt nicht für Beförderungen im Straßenverkehr mit folgenden Fahrzeugen: 
 
a) Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung im Linienverkehr verwendet werden, wenn die 
Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt; 
 
b) Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h; 
 
c) Fahrzeuge, die Eigentum der Streitkräfte, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr oder 
der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständigen Kräfte sind oder von ihnen 
ohne Fahrer angemietet werden, sofern die Beförderung aufgrund der diesen Diensten 
zugewiesenen Aufgaben stattfindet und ihrer Aufsicht unterliegt; 
 
d) Fahrzeuge – einschließlich Fahrzeuge, die für nichtgewerbliche Transporte für humanitäre 
Hilfe verwendet werden –, die in Notfällen oder bei Rettungsmaßnahmen verwendet werden; 
 
e) Spezialfahrzeuge für medizinische Zwecke; 
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f) spezielle Pannenhilfefahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises von 100 km um ihren 
Standort eingesetzt werden; 
 
g) Fahrzeuge, mit denen zum Zweck der technischen Entwicklung oder im Rahmen von 
Reparatur- oder Wartungsarbeiten Probefahrten auf der Straße durchgeführt werden, sowie 
neue oder umgebaute Fahrzeuge, die noch nicht in Betrieb genommen worden sind; 
 
h) Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr 
als 7,5 t, die zur nichtgewerblichen Güterbeförderung verwendet werden; 
 
i) Nutzfahrzeuge, die nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie verwendet 
werden, als historisch eingestuft werden und die zur nichtgewerblichen Güter- oder 
Personenbeförderung verwendet werden. 
 
 
2.2.3.2 Verstöße 
 
Keine 
 
2.2.3.3 Straßenkontrolle 
 
Selbst wenn ein Kontrollbeamter festgestellt hat, dass ein Fahrzeug in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fällt und einer entsprechenden 
Kontrolle zu unterziehen ist (Artikel 2), muss er zudem ausschließen, dass das Fahrzeug 
aufgrund des Fahrzeugtyps oder der Art der Beförderung von der Einhaltung der 
Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EWG) Nr. 3821/85 ausgenommen 
ist. Im Folgenden werden Anhaltspunkte genannt, die dabei helfen sollen zu bestimmen, ob 
eine der in Artikel 3 vorgesehenen Ausnahmeregelungen greift. 
Hinweis: Die in diesem Artikel vorgesehenen Ausnahmen werden durch weitere Ausnahmen 
betreffend die Ausstattung mit Fahrtenschreibern (und deren Nutzung) nach Artikel 3 Absatz 1 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ergänzt. 
 
a) Die hier genannte Ausnahmeregelung kann anhand des Fahrplans und einer Karte/eines 
Routenplaners überprüft werden, sofern sich diese im Besitz des Fahrers befinden. Hinweis: 
Maßgeblich ist die tatsächlich zurückgelegte Fahrstrecke, nicht die radiale Entfernung. Zu 
beachten ist ferner, dass es sich bei den zwischen einem Depot und dem Ausgangspunkt der 
Beförderung oder selbst zwischen verschiedenen Depots zurückgelegten Strecken technisch 
gesehen um unter die Verordnung fallende Beförderungen handelt. Bei der Beurteilung dieser 
Fälle verfolgen die Vollzugsbehörden einiger Mitgliedstaaten allerdings einen pragmatischen 
Ansatz, da dabei keine Fahrgäste befördert werden und es unangemessen wäre, auf die 
Verwendung von Fahrtenschreibern zu bestehen. 
b) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist entweder auf dem Fahrzeug angegeben oder den 
Zulassungspapieren des Fahrzeuges zu entnehmen. Einbezogen sind Fahrzeuge, bei denen 
die Höchstgeschwindigkeit durch einen Geschwindigkeitsbegrenzer abgeregelt ist. 
 
c) Die hier ausgenommenen Fahrzeuge sind oftmals bereits an ihrem Erscheinungsbild zu 
erkennen. 
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Lassen Sie sich in derartigen Fällen vom Fahrer bestätigen, dass Ihre Annahme zutrifft und es 
sich nicht womöglich um einen ähnlichen, privat betriebenen Dienst handelt. 
Bei gemieteten Fahrzeugen oder Fahrzeugen, die keine bestimmte Farbgebung oder kein 
bestimmtes Design aufweisen, lässt sich durch die Befragung des Fahrers der Zweck der 
Fahrt ermitteln und auf diese Weise feststellen, ob die Ausnahmeregelung anwendbar ist. Bei 
Zweifeln kann es gelegentlich erforderlich sein, die Angaben beim Arbeitgeber/Einsatzleiter zu 
überprüfen. 
Diese Ausnahme ist nicht anzuwenden auf gewerbliche Unternehmen, die von den in 
Buchstabe c) genannten Stellen beauftragt werden. 
d) Die in diesem Buchstaben beschriebene Hilfe muss in unmittelbarem Zusammenhang mit 
einem Notfall oder einer Rettungsmaßnahme geleistet werden. Die Leistung humanitärer oder 
wohltätiger Hilfe rechtfertigt für sich genommen nicht die Anwendung der Ausnahmeregelung. 
Überprüfen Sie die näheren Umstände anhand der Warenbegleitpapiere und befragen Sie den 
Fahrer. 
Zur Definition eines Notfalls zählen: 

 Gefahr für Leib und Leben oder für die Gesundheit von Menschen oder Tieren, 

 schwerwiegende Unterbrechung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen, wie z. B. 
Telekommunikations- und Postdienste, Nutzung von Straßen, Eisenbahnen, Häfen und 
Flughäfen oder schwerwiegende Sachschäden. 

Die Ausnahmeregelung greift nur während der Dauer des Notfalls. Sobald der Notfall unter 
Kontrolle ist, ist die Ausnahmeregelung nicht mehr anwendbar. 
Ein Beispiel für einen derartigen Notfall ist eine größere Störung der Verkehrsinfrastruktur 
durch anhaltende schwere Schneefälle. 
e) Fahrzeuge, wie z. B. Rettungs- oder Krankentransportwagen, Blutspendefahrzeuge oder 
Fahrzeuge mit mobilen Körperscannern, müssen mit Spezialgeräten ausgestattet sein, die 
einem bestimmten medizinischen Zweck dienen. Überprüfen Sie dies, in dem Sie das 
Fahrzeug einer Sichtkontrolle unterziehen. Die Fahrt muss im Wesentlichen medizinischen 
Zwecken dienen; daher kann z. B. ein Bus, der für die Beförderung kranker oder behinderter 
Personen nach Lourdes umgerüstet wurde, nicht vom Anwendungsbereich der Verordnung 
ausgenommen werden, indem behauptet wird, es handle sich um einen 
Krankentransportwagen. 
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f) Ein spezielles Pannenhilfefahrzeug muss aufgrund seiner Bauart so beschaffen sein, dass 
es ein oder mehrere liegen gebliebene Fahrzeuge abschleppen kann (EuGH-Urteil). Um die 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Ausnahme zu überprüfen – ein Radius von 
100 km -, muss der Heimatstandort des Fahrzeugs ermittelt werden. 
Zu beachten ist dabei innerhalb des 100-km-Radius, dass das Fahrzeug unter Umständen für 
Tätigkeiten eingesetzt wird, die in keinem Zusammenhang mit dem Abschleppen von 
Fahrzeugen stehen: Beispielsweise könnte ein mit einer absenkbaren Plattform für das 
Abschleppen liegen gebliebener Fahrzeuge ausgerüstetes Pannenhilfefahrzeug innerhalb des 
100-km-Radius um den Standort des Fahrzeugs für die Beförderung von anderen Gütern als 
liegen gebliebenen Fahrzeugen eingesetzt und vom Anwendungsbereich der Verordnung 
ausgenommen werden. 
Dieser Fahrzeugtyp könnte mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstet werden, doch solange 
diese Ausnahmeregelung greift, besteht keine Veranlassung, diesen zu verwenden. 
Erstreckt sich der „Abschleppvorgang“ über einen Radius von mehr als 100 km, ist ein 
Fahrtenschreiber einzubauen und zu verwenden. 
 
 

 
 
 
g) Um zu überprüfen, ob die hier genannte Ausnahmeregelung anwendbar ist, müssen (durch 
Befragung des Fahrers) Art und Zweck der Beförderung ermittelt werden. Die Bordgeräte und 
die Art der beförderten Ladung können Anhaltspunkte dafür liefern, dass die 
Ausnahmeregelung unter Umständen nicht greift. Diese Ausnahme ist nicht anwendbar, wenn 
ein Fahrzeug zu einer vorgeschriebenen regelmäßigen Untersuchung gefahren wird. Ein 
typisches Beispiel für eine vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommene Tätigkeit 
wäre ein Mechaniker, der eine Fahrt durchführt, um die ordnungsgemäße Reparatur der 
Lenkung eines Fahrzeugs zu überprüfen. 
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Neue Fahrzeuge, die im Rahmen ihrer Entwicklung bestimmten Kontrollen unterzogen werden, 
fallen nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung. 
 
Umgebaute (oder umgerüstete) Fahrzeuge, mit denen vor der Inbetriebnahme Probefahrten 
durchgeführt werden, sind ebenfalls von den Bestimmungen der Verordnung ausgenommen. 
 
h) Fahrzeugtyp und zulässige Höchstmasse sind den Zulassungspapieren des Fahrzeugs zu 
entnehmen. Die Beförderung darf nicht gewerblichen Zwecken dienen, und die beförderten 
Güter dürfen in keinem Zusammenhang mit einem Unternehmen oder Betrieb stehen. Um 
diese Informationen zu überprüfen, sollte der Fahrer befragt und die Ladung kontrolliert 
werden. Eine Fahrzeugkombination bezeichnet ein Fahrzeug mit Anhänger oder 
Sattelanhänger. 
 
i) Die Bedingungen für als „historisch“ eingestufte Fahrzeuge werden von den einzelnen 
Mitgliedstaaten festgelegt. Diese Fahrzeuge dürfen nicht zur gewerblichen Güter- oder 
Personenbeförderung verwendet werden. Fahrer und Beifahrer sollten befragt und eine 
etwaige Ladung sollte kontrolliert werden, um zu gewährleisten, dass diese Bedingungen 
erfüllt sind. 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die nach Artikel 3 vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommenen 
Fahrzeuge werden nicht nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 kontrolliert. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass sie auch von anderen möglichen Kontrollen freigestellt 
sind. Die geltend gemachten Ausnahmeregelungen sollten von den Kontrollbeamten 
überprüft werden. Stellt sich heraus, dass die geltend gemachte Ausnahmeregelung 
jeglicher Grundlage entbehrt, sollte eine vollständige Kontrolle nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 erfolgen. 
Wechseln sich vom Anwendungsbereich ausgenommene Lenktätigkeiten mit unter die 
Verordnung fallenden Tätigkeiten ab, empfiehlt es sich, erstere zu gegebener Zeit als 
„außerhalb des Anwendungsbereichs“ zu erfassen, um zu verdeutlichen, dass diese 
Lenkzeiten als „andere Arbeiten“ zu werten sind. 
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2.2.4  Artikel 4 
 
2.2.4.1 Wortlaut 

 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 
a) „Beförderung im Straßenverkehr“ jede ganz oder teilweise auf einer öffentlichen Straße 
durchgeführte Fahrt eines zur Personen- oder Güterbeförderung verwendeten leeren oder 
beladenen Fahrzeugs; 
 
b) „Fahrzeug“ ein Kraftfahrzeug, eine Zugmaschine, einen Anhänger oder Sattelanhänger oder 
eine Kombination dieser Fahrzeuge gemäß den nachstehenden Definitionen: 
 
– „Kraftfahrzeug“: jedes auf der Straße verkehrende Fahrzeug mit Eigenantrieb, das 
normalerweise zur Personen- oder Güterbeförderung verwendet wird, mit Ausnahme von 
dauerhaft auf Schienen verkehrenden Fahrzeugen; 
– „Zugmaschine“: jedes auf der Straße verkehrende Fahrzeug mit Eigenantrieb, das speziell 
dafür ausgelegt ist, Anhänger, Sattelanhänger, Geräte oder Maschinen zu ziehen, zu schieben 
oder zu bewegen, mit Ausnahme von dauerhaft auf Schienen verkehrenden Fahrzeugen; 
– „Anhänger“: jedes Fahrzeug, das dazu bestimmt ist, an ein Kraftfahrzeug oder eine 
Zugmaschine angehängt zu werden; 
– „Sattelanhänger“: ein Anhänger ohne Vorderachse, der so angehängt wird, dass ein 
beträchtlicher Teil seines Eigengewichts und des Gewichts seiner Ladung von der 
Zugmaschine oder vom Kraftfahrzeug getragen wird; 
 
c) „Fahrer“ jede Person, die das Fahrzeug, sei es auch nur kurze Zeit, selbst lenkt oder sich in 
einem Fahrzeug befindet, um es – als Bestandteil seiner Pflichten – gegebenenfalls lenken zu 
können; 
 
d) „Fahrtunterbrechung“ jeden Zeitraum, in dem der Fahrer keine Fahrtätigkeit ausüben und 
keine anderen Arbeiten ausführen darf und der ausschließlich zur Erholung genutzt wird; 
 
e) „andere Arbeiten“ alle in Artikel 3 Buchstabe a der Richtlinie 2002/15/EG als „Arbeitszeit“ 
definierten Tätigkeiten mit Ausnahme der Fahrtätigkeit sowie jegliche Arbeit für denselben 
oder einen anderen Arbeitgeber, sei es inner- oder außerhalb des Verkehrssektors; 
 
f) „Ruhepause“ jeden ununterbrochenen Zeitraum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit 
verfügen kann; 
 
g) „tägliche Ruhezeit“ den täglichen Zeitraum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit verfügen 
kann und der eine „regelmäßige tägliche Ruhezeit“ und eine „reduzierte tägliche Ruhezeit“ 
umfasst; 
– „regelmäßige tägliche Ruhezeit“ eine Ruhepause von mindestens 11 Stunden. Diese 
regelmäßige tägliche Ruhezeit kann auch in zwei Teilen genommen werden, wobei der erste 
Teil einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 3 Stunden und der zweite Teil einen 
ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 9 Stunden umfassen muss; 
– „reduzierte tägliche Ruhezeit“ eine Ruhepause von mindestens 9 Stunden, aber weniger als 
11 Stunden; 
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h) „wöchentliche Ruhezeit“ den wöchentlichen Zeitraum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit 
verfügen kann und der eine „regelmäßige wöchentliche Ruhezeit“ und eine „reduzierte 
wöchentliche Ruhezeit“ umfasst; 
– „regelmäßige tägliche Ruhezeit“ eine Ruhepause von mindestens 45 Stunden. 
– „reduzierte wöchentliche Ruhezeit“ eine Ruhepause von weniger als 45 Stunden, die 
vorbehaltlich der Bedingungen des Artikels 8 Absatz 6 auf eine Mindestzeit von 24 aufeinander 
folgenden Stunden reduziert werden kann; 
i) „Woche“ den Zeitraum zwischen Montag 00.00 Uhr und Sonntag 24.00 Uhr; 
j) „Lenkzeit“ die Dauer der Lenktätigkeit, aufgezeichnet entweder: 
– vollautomatisch oder halbautomatisch durch Kontrollgeräte im Sinne der Anhänge I und I B 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, oder 
– von Hand gemäß den Anforderungen des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85; 
 
k) „Tageslenkzeit“ die summierte Gesamtlenkzeit zwischen dem Ende einer täglichen Ruhezeit 
und dem Beginn der darauf folgenden täglichen Ruhezeit oder zwischen einer täglichen und 
einer wöchentlichen Ruhezeit; 
 
l) „Wochenlenkzeit“ die summierte Gesamtlenkzeit innerhalb einer Woche; 
 
m) „zulässige Höchstmasse“ die höchstzulässige Masse eines fahrbereiten Fahrzeugs 
einschließlich Nutzlast; 
 
n) „Personenlinienverkehr“ inländische und grenzüberschreitende Verkehrsdienste im Sinne 
des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates vom 16. März 1992 zur Einführung 
gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen; 
 
o) „Mehrfahrerbetrieb“ den Fall, in dem während der Lenkdauer zwischen zwei aufeinander 
folgenden täglichen Ruhezeiten oder zwischen einer täglichen und einer wöchentlichen 
Ruhezeit mindestens zwei Fahrer auf dem Fahrzeug zum Lenken eingesetzt sind. Während 
der ersten Stunde des Mehrfahrerbetriebs ist die Anwesenheit eines anderen Fahrers oder 
anderer Fahrer fakultativ, während der restlichen Zeit jedoch obligatorisch; 
 
p) „Verkehrsunternehmen“ jede natürliche oder juristische Person und jede Vereinigung oder 
Gruppe von Personen ohne Rechtspersönlichkeit mit oder ohne Erwerbszweck sowie jede 
eigene Rechtspersönlichkeit besitzende oder einer Behörde mit Rechtspersönlichkeit 
unterstehende offizielle Stelle, die Beförderungen im Straßenverkehr gewerblich oder im 
Werkverkehr vornimmt; 
 
q) „Lenkdauer“ die Gesamtlenkzeit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Fahrer nach einer 
Ruhezeit oder einer Fahrtunterbrechung beginnt, ein Fahrzeug zu lenken, und dem Zeitpunkt, 
zu dem er eine Ruhezeit oder Fahrtunterbrechung einlegt. Die Lenkdauer kann 
ununterbrochen oder unterbrochen sein. 
 
2.2.4.2 Verstöße 
 
Keine 
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2.2.4.3 Straßenkontrolle 
 
Dieser Artikel enthält zweckmäßige Begriffsbestimmungen, die ein korrektes Verständnis der 
den Begriffen zugeschriebenen Bedeutung erleichtern. Bei der Erläuterung der Artikel der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 wird es oftmals erforderlich sein, diese Begriffsbestimmungen 
heranzuziehen. Wie den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen ist, sind in vielen Fällen 
die Begriffsbestimmungen weiter zu präzisieren und näher zu erläutern: 
 
a) Die Definition einer öffentlichen Straße obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten. Eine Fahrt 
beginnt (in diesem Fall) zu dem Zeitpunkt, an dem ein Fahrer ein Fahrzeug übernimmt, und 
endet, wenn er die Verantwortung für das Fahrzeug abgibt oder wenn er eine der 
vorschriftsmäßigen Ruhezeiten nimmt. In diesem Fall kann eine Fahrt mehrere Kurzfahrten 
umfassen. Nach Maßgabe der geltenden Definition fallen Fahrten außerhalb öffentlicher 
Straßen (z. B. auf einem Privatgelände) in den Anwendungsbereich der Verordnung, soweit 
dabei während eines Lenkzeitabschnitts auch Fahrtstrecken auf öffentlichen Straßen 
zurückgelegt werden. Nach dieser Definition fallen auch leere Fahrzeuge weiterhin in den 
Anwendungsbereich der Verordnung. 
 
b) Zur Erinnerung: Der Begriff „Fahrzeug“ kann eine Kombination aus Fahrzeugen (z. B. aus 
Fahrzeug und Anhänger) bezeichnen. 
 
c) Der hier definierte Begriff bezeichnet die Personen, die sich bereithalten, um das Fahrzeug 
gegebenenfalls als Fahrer lenken zu können und somit mit Beginn ihres Arbeitstages in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 fallen. Die Bereitschaftszeit (als Bestandteil der Dienstpflicht) ist in den 
Aufzeichnungen des Fahrers festzuhalten. 
Befinden sich zwei Fahrer im Fahrzeug, können die für den Mehrfahrerbetrieb geltenden 
Regelungen beansprucht werden. Dabei ist in der ersten Stunde zu Beginn der Fahrt die 
Anwesenheit eines Fahrers ausreichend. Wird dieser Spielraum überschritten, gelten für beide 
Fahrer die Bedingungen für den Einfahrerbetrieb. 
Die Kontrollbeamten sollten bedenken, dass Fahrer ihre Fahrbereitschaft leugnen können, sich 
aber tatsächlich zur Verfügung halten. Es kann jedoch auch zutreffen, dass Fahrer echte 
Fahrgäste sind und sich nicht bereithalten, um das Fahrzeug zu lenken. Solange nicht der 
gegenteilige Beweis erbracht wird, sollten sie auch als solche behandelt werden. 
 
d) Eine Fahrtunterbrechung kann in einem fahrenden Fahrzeug (Mehrfahrerbetrieb) eingelegt 
werden, sofern der Fahrer keinerlei Tätigkeiten ausführt und der Zeitraum ausschließlich zur 
Erholung genutzt wird. Bei Mehrfahrerbetrieb in einem mit einem digitalen Fahrtenschreiber 
ausgerüsteten Fahrzeug wird eine Bereitschaftszeit von 45 Minuten als Fahrtunterbrechung 
gewertet, wenn die Fahrtunterbrechung in einem fahrenden Fahrzeug eingelegt wird. (Mit 
einem digitalen Fahrtenschreiber ist die Erfassung einer Fahrtunterbrechung in einem 
fahrenden Fahrzeug nicht möglich.) Wenn bei Einfahrerbetrieb eine Bereitschaftszeit 
eingetragen wird, erkennen die Vollzugsbehörden in vielen Mitgliedstaaten diesen Zeitraum als 
Fahrtunterbrechung an, soweit es keinen Beweis gibt, dass dieser Zeitraum nicht 
ausschließlich zur Erholung genutzt wurde. 
 
e) Unter diesem Buchstaben werden andere Arbeiten als die Fahrtätigkeit erfasst, die für 
Arbeitgeber inner- oder außerhalb des Verkehrssektors geleistet werden, einschließlich von 
der Verordnung ausgenommene Fahrtätigkeiten. Wurde beispielsweise eine Person für einen 
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Zeitraum von 3 Stunden von einem Arbeitgeber als Sicherheitsbediensteter beschäftigt, bevor 
sie im Auftrag eines anderen Arbeitgebers die Verantwortung für ein unter die Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 fallendes Fahrzeug übernahm, gilt die erste Tätigkeit im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 als „andere Arbeit“ und ist als solche festzuhalten. Es ist 
jedoch nicht vorgeschrieben, vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommene 
Fahrtätigkeiten oder andere Arbeiten an Tagen festzuhalten, an denen keine in den 
Anwendungsbereich der Verordnung fallenden Fahrtätigkeiten ausgeführt wurden. 
 
f) Zeit zur freien Verfügung bedeutet, dass der Fahrer sich nicht freiwillig für eine andere Arbeit 
melden kann, da er selbst während der unbezahlten Ruhezeit an das Weisungsrecht des 
Arbeitgebers gebunden ist. Allerdings kann eine freiwillige Tätigkeit, bei der keine vertraglichen 
Verpflichtungen eingegangen werden, als frei verfügbare Zeit angesehen werden. 
 
g) Eine regelmäßige tägliche Ruhezeit bezeichnet entweder eine durchgängige Ruhepause 
von mindestens 11 Stunden oder, sofern in zwei Teilen genommen, eine erste Ruhepause von 
mindestens 3 Stunden und eine zweite von mindestens 9 Stunden. 
Eine reduzierte tägliche Ruhezeit ist eine Ruhepause von mindestens 9 Stunden, aber weniger 
als 11 Stunden. 
Für die Zwecke der aggregierten Tageslenkzeit (vgl. Buchstabe k) ist es erforderlich, den 
Beginn der täglichen Ruhezeit zu ermitteln. Diesbezüglich wird bei der in zwei Teilen 
genommenen täglichen Ruhezeit davon ausgegangen, dass der Beginn der längeren 
9-stündigen Ruhepause dem Beginn der täglichen Ruhezeit entspricht. 
An eine tägliche Ruhezeit kann eine als Ausgleich für eine zuvor reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit gewährte Ruhepause angehängt werden. 
 
h) Eine wöchentliche Ruhezeit bezeichnet eine durchgängige Ruhepause, die hinreichend 
lang ist, um zumindest einer regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit oder einer reduzierten 
wöchentlichen Ruhezeit zu entsprechen. 
Eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit ist eine ununterbrochene Ruhepause von 
mindestens 45 Stunden. 
Eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit ist eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens 
24 Stunden, aber weniger als 45 Stunden. 
Folglich erfüllt eine wöchentliche Ruhezeit von 49 Stunden die Voraussetzungen für eine 
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine von 31 Stunden die Voraussetzungen für eine 
reduzierte wöchentliche Ruhezeit. 
Eine wöchentliche Ruhezeit kann eine regelmäßige oder eine reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit und einen Ausgleich für eine zuvor reduzierte wöchentliche Ruhezeit umfassen. 
 
i) Eine Woche bezeichnet eine Kalenderwoche, also den Zeitraum von 0:00 Uhr Montag bis 
24:00 Uhr Sonntag (Ortszeit). 
 
j) Hiermit wird die Dauer der Lenktätigkeit bezeichnet, die entweder vollautomatisch oder 
halbautomatisch durch einen ordnungsgemäß funktionierenden Fahrtenschreiber oder gemäß 
den einschlägigen Anforderungen von Hand aufgezeichnet wird. 
Es sei angemerkt, dass dieser Wert aufgrund der Beschränkungen digitaler Kontrollgeräte 
geringfügig von der tatsächlichen Lenkzeit abweichen kann (vgl. Leitlinie Nr. 4). 
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k) Es wird gemeinhin anerkannt, dass diese Definition auch die Lenkzeit zwischen 
wöchentlichen Ruhezeiten und täglichen Ruhezeiten oder zwischen zwei wöchentlichen 
Ruhezeiten umfasst. 
 

 
 
l) Wochenlenkzeit bezeichnet die summierte Gesamtlenkzeit innerhalb einer Woche. Darin 
enthalten sind ferner Lenkzeiten infolge von Unterbrechungen regelmäßiger täglicher 
Ruhezeiten, die sich aus Fährschiff- oder Zugfahrten ergeben. 
 
m) Die Verordnung ist anwendbar auf Fahrzeuge oder Kombinationen aus Fahrzeug und 
Anhänger mit einer zulässigen Höchstmasse von mehr als 3 500 kg. Die Kontrollbeamten 
müssen darauf achten, die Fahrzeugzulassungspapiere und die Herstellerdaten korrekt 
auszulegen. Die zulässige Höchstmasse wird in aller Regel für beide Betriebsmodi 
angegeben, d. h. für Allein- und Anhängerbetrieb. Einige Fahrzeuge sind im Alleinbetrieb vom 
Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen, fallen jedoch im Anhängerbetrieb in ihren 
Anwendungsbereich. 
 
n) Keine Erläuterung erforderlich. 
 
o) Während einer Beförderung können ein oder mehrere Fahrer zum Fahrzeugführer stoßen. 
Auch das gilt als Mehrfahrerbetrieb. Auf diese Weise kann ein Fahrer die Ausnahmeregelung 
für den Mehrfahrerbetrieb in Anspruch nehmen, während den anderen Mitgliedern des 
Fahrpersonals während der täglichen Arbeitszeit dieses Zugeständnis unter Umständen nicht 
eingeräumt wird (vgl. Artikel 8). 
 
p) Jede natürliche oder juristische Person, die als Betreiber des Fahrzeugs Beförderungen 
vornimmt. 
 
q) Die tägliche Lenkdauer setzt sich zusammen aus verschiedenen Lenkzeitabschnitten, die 
ihrerseits ununterbrochen oder unterbrochen sein können. 
 

 
 
2.2.5  Artikel 5 
 
2.2.5.1 Wortlaut 
 
1. Das Mindestalter für Schaffner beträgt 18 Jahre. 
 
2. Das Mindestalter für Beifahrer beträgt 18 Jahre. Die Mitgliedstaaten können jedoch das 
Mindestalter für Beifahrer unter folgenden Bedingungen auf 16 Jahre herabsetzen: 

Arbeitsabschnitt mit einer Tageslenkzeit von 8,5 Stunden 
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a) Die Beförderung im Straßenverkehr erfolgt innerhalb eines Mitgliedstaats in einem Umkreis 
von 50 km vom Standort des Fahrzeugs, einschließlich des Verwaltungsgebiets von 
Gemeinden, deren Zentrum innerhalb dieses Umkreises liegt, 
 
b) die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Berufsausbildung und 
 
c) die von den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Mitgliedstaates vorgegebenen 
Grenzen werden eingehalten. 
 
 
2.2.5.2 Verstöße 
 

Alter des Fahrpersonals Verordnung 561 Artikel 5 

 

 
2.2.5.3 Straßenkontrolle 
 
Die Kontrollbeamten sollten den Standort des Fahrzeugs und die Fahrtdaten anhand der vom 
Fahrer mitgeteilten Informationen feststellen. Das Alter kann im Zuge der Identitätsprüfung des 
Fahrers oder anhand des Führerscheins ermittelt werden. 
Ist der Fahrer minderjährig, stellt dies einen Verstoß dar. 
Wenn der oder die Beifahrer zwischen 16 und 18 Jahren alt sind, überprüfen Sie, ob der 
höchstzulässige Umkreis von 50 km nicht überschritten wurde. 
Eine Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift zum Mindestalter sollte als schwerer Verstoß nach 
Maßgabe der in Anhang III (der geänderten Fassung) der Richtlinie 2006/22/EG enthaltenen 
Leitlinien eingestuft werden. 
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2.2.6  Artikel 6 
 
2.2.6.1 Wortlaut 

 
Die tägliche Lenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten. 
 
1. Die tägliche Lenkzeit darf jedoch höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 
10 Stunden verlängert werden. 
 
2. Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass 
die in der Richtlinie 2002/15/EG festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird. 
 
3. Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen darf 
90 Stunden nicht überschreiten. 
 
4. Die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit umfassen alle Lenkzeiten im Gebiet der 
Gemeinschaft oder im Hoheitsgebiet von Drittstaaten. 
 
5. Der Fahrer muss die Zeiten im Sinne des Artikels 4 Buchstabe e sowie alle Lenkzeiten in 
einem Fahrzeug, das für gewerbliche Zwecke außerhalb des Anwendungsbereichs der 
vorliegenden Verordnung verwendet wird, als andere Arbeiten festhalten; ferner muss er die 
seit seiner letzten täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit verbrachten Bereitschaftszeiten im 
Sinne des Artikels 15 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 festhalten. 
Diese Zeiten sind entweder handschriftlich auf einem Schaublatt oder einem Ausdruck 
einzutragen oder manuell in das Kontrollgerät einzugeben. 
 
 
 
2.2.6.2 Verstöße 
 

Lenkzeit von mehr als 10 Stunden Verordnung 561 Artikel 6 
Absatz 1 

Lenkzeit von mehr als 9 Stunden, wobei nur 
9 Stunden erlaubt sind (10-stündige Lenkzeiten 
ausgeschöpft) 

Verordnung 561 Artikel 6 
Absatz 1 

wöchentliche Lenkzeit von mehr als 56 Stunden Verordnung 561 Artikel 6 
Absatz 2 

zweiwöchige Lenkzeit von mehr als 90 Stunden Verordnung 561 Artikel 6 
Absatz 3 

Verstoß gegen die Aufzeichnungspflichten nach 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 

Verordnung 561 Artikel 6 
Absatz 5 

 
 
2.2.6.3 Straßenkontrolle 
 
Die Kontrollbeamten sollten die einzelnen Schaublätter (oder die digitalen Daten) des 
Fahrtenschreibers analysieren, um die Tageslenkzeit zu ermitteln und durch Addition die 
wöchentliche Gesamtlenkzeit zu berechnen. Anschließend sind die wöchentlichen 
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Gesamtlenkzeiten zu überprüfen und die zweiwöchigen Gesamtlenkzeiten zu ermitteln. 
Verwenden Sie dabei das folgende zweistufige Verfahren: 
 
Stufe 1 

 Ermitteln Sie die aufgezeichnete Lenkzeit anhand des Schaublatts oder der digitalen 
Daten des Fahrtenschreibers. 
Addieren Sie dazu die Lenkzeiten zwischen dem Ende einer täglichen oder 
wöchentlichen Ruhezeit und dem Beginn der nächsten täglichen/wöchentlichen 
Ruhezeit, um die Tageslenkzeit zu ermitteln. 
 
[Der Empfehlung der Kommission zufolge sollten für die Zwecke der Ermittlung der 
Tageslenkzeit von mindestens 7-stündigen Ruhezeiten unterbrochene Lenkzeiten nicht 
addiert werden. Es sei angemerkt, dass eine derartige unangemessene Ruhezeit 
weiterhin einen Verstoß gegen die Anforderungen betreffend die tägliche Ruhezeit 
darstellen würde. (Nicht alle Mitgliedstaaten befolgen diese Empfehlung.)] 
 

 Vergewissern Sie sich, dass die 10-Stunden-Höchstgrenze nicht überschritten wurde. 
 

 Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Aufzeichnung. 
 

 Wird diese Höchstgrenze überschritten, so stellt dies in jedem Einzelfall einen Verstoß 
dar. Die Überschreitung dieser Grenze um: 

o bis zu 1 Stunde stellt einen geringfügigen Verstoß, 
o mehr als 1 Stunde, aber weniger als 2 Stunden einen schweren Verstoß, 
o mehr als 2 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 

 
Überprüfen Sie, dass innerhalb einer Woche (vgl. Definition von „Woche“ in Artikel 4) die 
Tageslenkzeit von 9 Stunden nicht mehr als zweimal überschritten wurde. 

 Sollte dies der Fall sein, gilt jede Überschreitung über die zulässigen zwei Male hinaus 
als Verstoß gegen die Tageslenkzeit (9 Stunden). In diesen Fällen stellt die 
Überschreitung der 9-stündigen Grenze um 

o bis zu 1 Stunde einen geringfügigen Verstoß, 
o mehr als 1 Stunde, aber weniger als 2 Stunden einen schweren Verstoß, 
o mehr als 2 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 

 

 Addieren Sie für jede Woche die sich aus den Aufzeichnungen ergebenden 
Tageslenkzeiten, um die wöchentliche Lenkzeit zu ermitteln. Es sei angemerkt, dass es 
für einen Fahrer möglich ist, auf eine Lenkzeit von 58 Stunden zwischen wöchentlichen 
Ruhezeiten zu kommen und dennoch den Bestimmungen der Verordnung zu 
entsprechen, wenn seine Arbeitszeiten nicht an die Kalenderwoche angepasst sind. 
Überschreitet die wöchentliche Lenkzeit in einer beliebigen Woche 56 Stunden, so stellt 
dies einen Verstoß dar. Die Überschreitung dieser Grenze um 

o bis zu 4 Stunden stellt einen geringfügigen Verstoß, 
o mehr als 4 Stunden, aber weniger als 14 Stunden einen schweren Verstoß, 
o um mehr als 14 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 
 

 Addieren Sie die wöchentliche Lenkzeit zweier aufeinanderfolgender 
(Kalender-)Wochen, um die zweiwöchige Gesamtlenkzeit zu ermitteln. Jede 
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Überschreitung der zulässigen 90 Stunden in einem Zeitraum von zwei 
(Kalender-)Wochen stellt einen Verstoß dar. Die Überschreitung dieser Grenze um 

o bis zu 10 Stunden stellt einen geringfügigen Verstoß, 
o mehr als 10 Stunden, aber weniger als 22,5 Stunden einen schweren Verstoß, 
o um mehr als 22,5 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 

 
Stufe 2 
 
Überprüfen Sie alle Aufzeichnungen, um festzustellen, ob alle Tätigkeiten der Fahrer erfasst 
wurden, z. B. andere Arbeiten oder Fahrtätigkeiten außerhalb des Anwendungsbereichs. Die 
Aufzeichnungen müssen die Arbeiten umfassen, die vor der Übernahme der Verantwortung für 
das Fahrzeug und nach der Abgabe der Verantwortung durchgeführt wurden. Dabei sollen als 
„andere Arbeiten“ aufgezeichnet werden: 

 jedwede Zeiten im Sinne der Arbeitszeit nach Artikel 3 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/15/EG; 

 jedwede Lenkzeiten in einem Fahrzeug, das für gewerbliche Zwecke außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verwendet wird. 

Darüber hinaus sind 

 Bereitschaftszeiten im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 

 
seit der letzten täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit ordnungsgemäß zu erfassen. 
 
Sie sind entweder handschriftlich auf einem Schaublatt oder einem Ausdruck einzutragen oder 
manuell in das Kontrollgerät einzugeben. 
Im Falle nicht durchgängiger Aufzeichnungen hat der Fahrer die entsprechenden Gründe zu 
erläutern. Wird im Zuge der Befragung des Fahrers oder anhand anderer dem 
Kontrollbeamten zur Verfügung stehenden Beweise festgestellt, dass regulierte Tätigkeiten 
durchgeführt und nicht aufgezeichnet wurden, so stellt dies ein Aufzeichnungsversäumnis und 
einen Verstoß gegen den vorliegenden Artikel dar. 
Eine derartige Zuwiderhandlung stellt einen sehr schweren Verstoß dar. 
 
 
i) Beispiel für einen Arbeitstag mit einer 10-stündigen Lenkzeit und ordnungsgemäßen 
Fahrtunterbrechungen 
 

 
 
ii) Eine unvollständige tägliche Ruhezeit kann zu einem Verstoß gegen die Vorschriften über 
die tägliche Lenkzeit führen. 
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Tageslenkzeit: 17,5 Stunden [Artikel 4 Buchstabe f)] 
 
 
iii) Beispiele für eine ordnungsgemäße Verteilung der Lenkzeit und der wöchentlichen 
Ruhezeiten 
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Hinweise: 

a) Aus den vorstehenden Beispielen geht hervor, dass der Fahrer nicht verpflichtet ist, 
seine Arbeitszeiten an die „Kalenderwochen“ anzupassen (mit anderen Worten, seine 
wöchentliche Ruhezeit am Wochenende zu nehmen); ferner wird deutlich, dass die 
Arbeitswoche mit bis zu 6 x 24 Stunden unterschiedlich lang ausfallen kann (vgl. ferner 
„12-Tage“-Ausnahmeregelung für Busfahrer in Artikel 8 Absatz 6a). 

b) Die neue Arbeitswoche des Fahrers (nicht zu verwechseln mit der Kalenderwoche) 
beginnt nach dem Ende einer vorschriftsmäßigen wöchentlichen Ruhezeit, die 
hinreichend lang sein muss, damit die Bestimmungen der wöchentlichen 
(Kalenderwoche) und der maximal zulässigen zweiwöchigen Lenkzeiten eingehalten 
werden können. Das kann z. B. bedeuten, dass wenn ein Fahrer die maximal zulässige 
wöchentliche/zweiwöchige Lenkzeit erreicht hat, er unter Umständen erst zu Beginn der 
nächsten Kalenderwoche fahren darf, obwohl er eine vorschriftsmäßige wöchentliche 
Ruhezeit genommen hat. 

c) Außerdem wird ersichtlich, dass die Arbeitswoche eines Fahrers theoretisch und legal 
58 Stunden umfassen könnte und dabei die Vorschriften über die für eine 
„Kalenderwoche“ geltenden maximal zulässigen Lenkzeiten in vollem Umfang 
eingehalten werden. 

d) Ferner sei angemerkt, dass sich die maximal zulässigen 90-Stunden für einen 
zweiwöchigen Zeitraum auf die für die „Kalenderwoche“ geltenden maximal zulässigen 
Lenkzeiten beziehen und im vorstehenden Beispiel auch eingehalten wurden. 

 
iii) Im Folgenden werden Beispiele für Tätigkeiten gegeben, die außerhalb des 

Fahrzeugs durchgeführt und manuell aufgezeichnet wurden. 
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Hinweis: 
Dieses Beispiel zeigt handschriftliche Einträge auf der Rückseite des Schaublatts eines 
Fahrers, der von 0.00 Uhr bis 7:30 Uhr eine Ruhezeit nahm und anschließend von 7:30 Uhr 
bis 9:00 Uhr „andere Arbeiten“ durchführte, bevor er begann, ein Fahrzeug zu lenken. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde das Schaublatt in das Kontrollgerät eingelegt, so dass die 
nachfolgenden Tätigkeiten automatisch auf der wachsbeschichteten Seite des Schaublatts 
aufgezeichnet wurden. 

Ausdruck mittels 
Fahrerkarte 

Ausdruck aus dem Bordgerät 
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2.2.7  Artikel 7 
 
2.2.7.1 Wortlaut 

 
Nach einer Lenkdauer von viereinhalb Stunden hat ein Fahrer eine ununterbrochene 
Fahrtunterbrechung von wenigstens 45 Minuten einzulegen, sofern er keine Ruhezeit einlegt. 
 
Diese Unterbrechung kann durch eine Unterbrechung von mindestens 15 Minuten, gefolgt von 
einer Unterbrechung von mindestens 30 Minuten, ersetzt werden, die in die Lenkzeit so 
einzufügen sind, dass die Bestimmungen des Absatzes 1 eingehalten werden. 
 
 
2.2.7.2 Verstöße 
 

Versäumnis, eine 
vorgeschriebene 
Fahrtunterbrechung zu nehmen 

Verordnung 561 Artikel 7 

 
 
2.2.7.3 Straßenkontrolle 
 
Addieren Sie für jede Aufzeichnung die Lenkzeit (beginnend mit dem ersten Lenkzeitabschnitt 
nach einer Ruhezeit), bis viereinhalb Stunden erreicht sind. Dieser Lenkzeitabschnitt muss 
entweder eine Fahrtunterbrechung von 45 Minuten oder eine Unterbrechung von mindestens 
15 Minuten, gefolgt von einer weiteren Unterbrechung von mindestens 30 Minuten, beinhalten, 
oder die Unterbrechung bzw. Unterbrechungen sind im Anschluss an den Lenkzeitabschnitt 
einzulegen. 
Hinweis: Nach der Verordnung sind „Fahrtunterbrechungen“ ausdrücklich als 
„Fahrtunterbrechungen“ aufzuzeichnen. Bevor Kontrollbeamte jedoch als 
„Fahrtunterbrechungen“ ausgewiesenen Bereitschaftszeiten die Anerkennung versagen, 
sollten sie überprüfen, ob diese Zeiträume ausschließlich zur Erholung genutzt wurden oder 
nicht. 
 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, liegt ein Verstoß vor. 
 
Wird eine vorschriftsmäßige Unterbrechung (mindestens 45 Minuten oder 15 + 30 Minuten) 
eingelegt, bevor eine Lenkdauer von viereinhalb Stunden erreicht wird, beginnt die Rechnung 
von neuem (Rückkehr zum Nullpunkt). Bewerten Sie auf diese Weise alle aufgezeichneten 
Lenkzeitabschnitte, beginnend mit dem Ende einer jeden vorschriftsmäßigen 
Fahrtunterbrechung, bis die tägliche Ruhezeit eingelegt wird. Wird ein Verstoß festgestellt, 
addieren Sie die zwischen einer vorschriftsmäßigen Ruhezeit oder Unterbrechung 
aufgezeichneten Lenkzeiten, um die Schwere des Verstoßes zu ermitteln. 
Überschreitet die Gesamtlenkdauer vor dem Einlegen einer vorschriftsmäßigen Unterbrechung 
die zulässigen viereinhalb Stunden 

 um bis zu 30 Minuten, handelt es sich um einen geringfügigen Verstoß. 

 um 30 Minuten bis 1 Stunde und 30 Minuten, handelt es sich um einen schweren 
Verstoß. 
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 um mehr als 1 Stunde und 30 Minuten, handelt es sich um einen sehr schweren 
Verstoß. 

 
Dieser Ansatz zur Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung folgt dem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-116/928 (Rechtssache „Charlton“). 
Eine Unterbrechung von mindestens 30 Minuten, an die sich eine weitere Unterbrechung von 
mindestens 15 Minuten anschließt, stellt keine vorschriftsmäßige Unterbrechung dar. Ebenso 
ist darauf hinzuweisen, dass ein Fahrer, der z. B. eine 25-minütige Unterbrechung während 
und eine weitere gleich lange Unterbrechung nach einer Lenkdauer von viereinhalb Stunden 
einlegt, ebenfalls nicht den Bestimmungen entspricht. Die Unterbrechung erfüllt trotz der 50-
minütigen Dauer, die 5 Minuten über die Anforderungen hinausgeht, nicht die Vorgaben der 
Verordnung. 
Unterbrechungen von weniger als 15 Minuten werden für vorschriftsmäßige Unterbrechungen 
nicht angerechnet, sie gelten allerdings auch nicht als Lenkzeit oder andere Arbeit. 
 
Hinweis: In folgenden drei Fällen können die An- und Abfahrtzeiten als „Ruhepausen“ oder 
„Fahrtunterbrechungen“ angesehen werden. Erstens: Wenn ein Fahrer ein Fahrzeug begleitet, 
das auf einem Fährschiff oder mit der Eisenbahn befördert wird. In diesem Fall kann der 
Fahrer eine Ruhepause oder eine Fahrtunterbrechung einlegen, sofern ihm ein Liegeplatz 
bzw. eine Schlafkabine zur Verfügung steht (Artikel 9 Absatz 1). Steht keine Schlafkabine bzw. 
kein Liegeplatz zur Verfügung, kann keine Ruhepause eingelegt werden, eine derartige 
Bereitschaftszeit könnte jedoch als Unterbrechung gewertet werden. 
Zweitens: Wenn der Fahrer nicht ein Fahrzeug begleitet, sondern sich in einem Zug oder auf 
einem Fährschiff zu einem Ort begibt oder von einem Ort zurückkehrt, an dem er ein in den 
Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug übernimmt bzw. übergeben hat (Artikel 9 
Absatz 2), vorausgesetzt, er hat in dem betreffenden Zug Zugang zu einem Liegewagen bzw. 
auf dem betreffenden Fährschiff Zugang zu einer Koje. 
Drittens: Wenn ein Fahrzeug mit mehr als einem Fahrer besetzt ist. Steht bei Bedarf ein 
zweiter Fahrer zum Lenken des Fahrzeugs zur Verfügung, der neben dem Fahrer des 
Fahrzeugs sitzt und diesen nicht aktiv bei seiner Tätigkeit unterstützt, kann ein Zeitraum von 
45 Minuten der „Bereitschaftszeiten“ dieser Person als „Fahrtunterbrechung“ angesehen 
werden. 
Lenkzeitabschnitte „außerhalb des Anwendungsbereichs“ sollten bei diesen Berechnungen 
nicht berücksichtigt werden; den Kontrollbeamten wird jedoch geraten zu prüfen, ob die 
Aufzeichnung dieser Tätigkeitsart gerechtfertigt ist. 
 
Bei Unklarheiten sollte die Rechtssache Charlton (C-116/92) betreffend die Anforderungen 
hinsichtlich der Berechnung von Unterbrechungen zurate gezogen werden. 
 
Hinweis: Mit der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 sollte eine Regelungslücke der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 behoben werden, die eine Lenkzeit von nahezu 9 Stunden mit einer 
Unterbrechung von lediglich 15 Minuten ermöglichte. Diese Problematik wurde mit der 
Aufteilung der Unterbrechung in 15 + 30 Minuten behoben. Würde man eine Aufteilung der 
Unterbrechung in 30 + 15 Minuten gestatten, liefe dies der beabsichtigten Zielsetzung der 
Vorschrift zuwider. Folglich ist eine derartige Aufteilung trotz des scheinbar geringfügigen 
Unterschieds als Verstoß anzusehen. 
Auch andere Verstöße gegen diese Bestimmung können ihrem Wesen nach trivial erscheinen, 
insbesondere wenn die Addition der Unterbrechungen die vorgeschriebene Mindestzeit 
überschreitet, jedoch die anderen Kriterien nicht erfüllt werden. Es ist jedoch Aufgabe der 
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Kontrollbeamten, für die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung zu sorgen, denn es 
kann nicht hingenommen werden, dass die Verordnung in einer Weise angepasst und 
verändert wird, dass sie betrieblichen Erfordernissen bestmöglich gerecht wird. Wenn jedoch 
die Kontrollbeamten vereinzelt auf derartige Fälle stoßen, ist ein gewisser Pragmatismus 
angezeigt. 
 
Beispiele: 

i) Ordnungsgemäße Unterbrechungen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ii) Nicht ordnungsgemäße Unterbrechungen 
 

 
 
Im zweiten Lenkzeitabschnitt wurden Unterbrechungen von 45 Minuten 
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a) nach einer Lenkzeit von insgesamt 5 Stunden eingelegt, und 
 
b) die 45 Minuten wurden nicht vorschriftsgemäß aufgeteilt. 
 
Diese Aufteilung verdeutlicht die Besonderheit, dass allzu viele Unterbrechungen, die zudem 
ungünstig über die Lenkdauer verteilt werden, einen Verstoß gegen die Verordnung darstellen. 
(Hätte der Fahrer nicht die 30-minütige Unterbrechung während des ersten Lenkzeitabschnitts 
eingelegt, würde sich keine Zuwiderhandlung ergeben, vgl. Beispiel i) zweite Grafik.) 
Es steht den Kontrollbeamten frei, derartige Zuwiderhandlungen als geringfügige technische 
Verstöße zu behandeln, bei denen eher Aufklärungsarbeit als eine Sanktion angezeigt 
erscheint. 
 
 

 
 
Im vorstehenden Beispiel beträgt die Lenkzeit 6 Stunden, bevor eine vorschriftsmäßige 
Unterbrechung eingelegt wird. 
 
 
 
 
 
 
2.2.8  Artikel 8 
 
2.2.8.1 Wortlaut 

 
1. Der Fahrer muss tägliche und wöchentliche Ruhezeiten einhalten. 
2. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder 
wöchentlichen Ruhezeit muss der Fahrer eine neue tägliche Ruhezeit genommen haben. 
2. Beträgt der Teil der täglichen Ruhezeit, die in den 24-Stunden-Zeitraum fällt, mindestens 
9 Stunden, jedoch weniger als 11 Stunden, so ist die fragliche tägliche Ruhezeit als reduzierte 
tägliche Ruhezeit anzusehen. 
3. Eine tägliche Ruhezeit kann verlängert werden, so dass sich eine regelmäßige wöchentliche 
Ruhezeit oder eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit ergibt. 
4. Der Fahrer darf zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten höchstens drei reduzierte tägliche 
Ruhezeiten einlegen. 
5. Abweichend von Absatz 2 muss ein im Mehrfahrerbetrieb eingesetzter Fahrer innerhalb von 
30 Stunden nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit eine neue tägliche 
Ruhezeit von mindestens 9 Stunden genommen haben. 
6. In zwei jeweils aufeinander folgenden Wochen hat der Fahrer mindestens folgende 
Ruhezeiten einzuhalten: 
– zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 
– eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von 
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mindestens 24 Stunden. Dabei wird jedoch die Reduzierung durch eine gleichwertige 
Ruhepause ausgeglichen, die ohne Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach der 
betreffenden Woche genommen werden muss. 
Eine wöchentliche Ruhezeit beginnt spätestens am Ende von sechs 24-Stunden-Zeiträumen 
nach dem Ende der vorangegangenen wöchentlichen Ruhezeit. 
6a. Abweichend von Absatz 6 darf ein Fahrer, der für einen einzelnen Gelegenheitsdienst im 
grenzüberschreitenden Personenverkehr im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für 
den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrs eingesetzt wird, die 
wöchentliche Ruhezeit auf bis zu 12 aufeinander folgende 24-Stunden-Zeiträume nach einer 
vorhergehenden regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit unter folgenden Voraussetzungen 
verschieben: 
a) der Dienst dauert mindestens 24 aufeinander folgende Stunden in einem anderen 
Mitgliedstaat oder unter diese Verordnung fallenden Drittstaat als demjenigen, in dem jeweils 
der Dienst begonnen wurde; 
b) nach der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nimmt der Fahrer 
i) entweder zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 
ii) eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von 
mindestens 24 Stunden. Dabei wird jedoch die Reduzierung durch eine gleichwertige 
Ruhepause ausgeglichen, die ohne Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach dem 
Ende des Ausnahmezeitraums genommen werden muss; 
c) ab dem 1. Januar 2014 ist das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät entsprechend den 
Anforderungen des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgestattet und 
d) ab dem 1. Januar 2014, sofern das Fahrzeug bei Fahrten während des Zeitraums von 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr mit mehreren Fahrern besetzt ist oder die Lenkdauer nach Artikel 7 auf 
drei Stunden vermindert wird. 
Die Kommission überwacht die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung genau, um die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr unter sehr strengen Voraussetzungen 
sicherzustellen, insbesondere indem sie darauf achtet, dass die summierte Gesamtlenkzeit 
während des unter die Ausnahmeregelung fallenden Zeitraums nicht zu lang ist. Bis zum 
4. Dezember 2012 erstellt die Kommission einen Bericht, in dem sie die Folgen der 
Ausnahmeregelung in Bezug auf die Sicherheit im Straßenverkehr sowie soziale Aspekte 
bewertet. Wenn sie es für sinnvoll erachtet, schlägt die Kommission diesbezügliche 
Änderungen der vorliegenden Verordnung vor. 
7. Jede Ruhepause, die als Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit eingelegt 
wird, ist an eine andere Ruhezeit von mindestens 9 Stunden anzuhängen. 
8. Sofern sich ein Fahrer hierfür entscheidet, können nicht am Standort eingelegte tägliche 
Ruhezeiten und reduzierte wöchentliche Ruhezeiten im Fahrzeug verbracht werden, sofern 
das Fahrzeug über geeignete Schlafmöglichkeiten für jeden Fahrer verfügt und nicht fährt. 
9. Eine wöchentliche Ruhezeit, die in zwei Wochen fällt, kann für eine der beiden Wochen 
gezählt werden, nicht aber für beide. 
 
 
 
 
2.2.8.2 Verstöße 
 
 

Unzureichende tägliche Ruhezeit Verordnung 561 
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Artikel 8 Absatz 2 

Unzureichende tägliche Ruhezeit Verordnung 561 
Artikel 8 Absatz 5 

Versäumnis, eine ausreichende wöchentliche 
Ruhezeit einzulegen 

Verordnung 561 
Artikel 8 Absatz 6 

 
 

 
2.2.8.3 Straßenkontrolle 
 
Im Rahmen der Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen sollten die vorgelegten 
Schaublätter (oder die digitalen Daten) des Fahrtenschreibers begutachtet werden, um 
Ruhezeiten zu ermitteln, die einer vorschriftsmäßigen täglichen Ruhezeit (11, 3 + 9 oder 
9 Stunden) entsprechen. Darüber hinaus ist es notwendig, die vorschriftsmäßigen 
wöchentlichen Ruhezeiten (24 Stunden, 45 Stunden) zu ermitteln. 
 
Die Kontrollbeamten sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass Ruhezeiten von mindestens 
9 Stunden eine reduzierte tägliche Ruhezeit sowie einen Ausgleich umfassen können (vgl. 
Abschnitt „Regeln für die wöchentliche Ruhezeit“); bevor sie mit der Prüfung beginnen, sollten 
sie den Fahrer befragen und sich vergewissern, ob dies zutrifft. 
 
Tägliche und wöchentliche Ruhezeiten dürfen nicht in einem fahrenden Fahrzeug eingelegt 
werden. 
 
Regeln für die tägliche Ruhezeit: Mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer 
vorschriftsmäßigen wöchentlichen oder täglichen Ruhezeit beginnt ein neuer 24-Stunden-
Zeitraum. 
 
Innerhalb des 24-Stunden-Zeitraums muss ein Fahrer eine regelmäßige tägliche Ruhezeit 
(mindestens 11 Stunden oder 3 + 9 Stunden) oder eine reduzierte tägliche Ruhezeit 
(mindestens 9 Stunden, aber weniger als 11 Stunden) nehmen. 
 
 
 

 
 
Dabei handelt es sich um die Mindestdauer der Ruhezeiten, die für die Einhaltung der 
Bestimmungen eingehalten werden muss; die Fahrer können selbstverständlich längere 
Ruhezeiten einlegen, diese Mindestruhezeiten müssen jedoch innerhalb von 24 Stunden ab 
der Aufnahme der Tätigkeit genommen werden. 
Sobald ein Fahrer die Anforderung der täglichen Ruhezeit innerhalb des 24-Stunden-
Zeitraums erfüllt hat, beginnt der nächste 24-Stunden-Zeitraum. 
Zwischen zwei vorschriftsmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten darf ein Fahrer eine 
regelmäßige tägliche Ruhezeit höchstens drei Mal durch eine reduzierte tägliche Ruhezeit 
ersetzen. Wird diese Zahl überschritten, handelt es sich (neben den zulässigen drei Fällen) 
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jedes Mal, wenn weniger als 11 Stunden Ruhezeit eingelegt wurden, um einen Verstoß gegen 
die Vorschriften über die regelmäßige tägliche Ruhezeit. 
Eine vorschriftsmäßige tägliche Ruhezeit (d. h. eine hinreichend lange Ruhezeit, die innerhalb 
von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit 
genommen wird) kann verlängert und als wöchentliche Ruhezeit anerkannt werden. Auf diese 
Weise ist ein Fahrer nicht verpflichtet, am Ende der Arbeitswoche sowohl eine tägliche als 
auch eine wöchentliche Ruhezeit einzulegen. 
 
Mehrfahrerbetrieb: Setzt sich das Fahrpersonal aus mindestens zwei Fahrern zusammen, 
gelten andere Regeln. Jeder Fahrer ist verpflichtet, innerhalb von 30 Stunden ab der 
Aufnahme der Tätigkeit nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit eine 
tägliche Ruhezeit von mindestens 9 Stunden zu nehmen. Damit diese abweichende Regelung 
anwendbar ist, müssen sich mindestens zwei Fahrer im Fahrzeug zum Lenken bereithalten. 
Ausgenommen hiervon ist die erste (aggregierte) Stunde, in der die Anwesenheit eines 
Fahrers ausreicht. Es ist nicht erforderlich, dass während der gesamten Fahrt dieselben zwei 
Fahrer eingesetzt werden (vgl. Grafiken). Zur Erinnerung: Ruhezeiten dürfen nicht in einem 
fahrenden Fahrzeug eingelegt werden. 
Hinweis: Den Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers ist (sofern sie ordnungsgemäß geführt 
werden) zu entnehmen, ob ein Fahrer im Mehrfahrerbetrieb eingesetzt wird. Auf den analogen 
Schaublättern werden die Bereitschaftszeiten und Unterbrechungen in einem fahrenden 
Fahrzeug aufgezeichnet, und die digitalen Aufzeichnungen enthalten den Hinweis „Team“. 
 
Verstöße gegen diese Bestimmung können festgestellt werden, indem die Aufzeichnungen 
eines jeden 24-Stunden-Zeitraums (bzw. bei Mehrfahrerbetrieb eines jeden 30-Stunden-
Zeitraums) ab der Aufnahme der Tätigkeit nach dem Ende der vorangegangenen täglichen 
oder wöchentlichen Ruhezeit überprüft werden, um die Dauer der eingelegten 
ununterbrochenen Ruhezeiten zu ermitteln. Die Dauer der vom Fahrer ausgeübten Tätigkeit ist 
maßgeblich für die Schwere des Verstoßes. 
 
 
Unzureichende tägliche Ruhezeiten werden wie folgt klassifiziert: 
 
Die Verkürzung der regelmäßigen täglichen Ruhezeit (11 Stunden) – nur anwendbar, wenn 
eine reduzierte tägliche Ruhezeit unzulässig ist – um 

 bis zu 1 Stunde stellt einen geringfügigen Verstoß, 

 mehr als 1 Stunde, aber weniger als 2,5 Stunden einen schweren Verstoß, 

 mehr als 2,5 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 
 
Die Verkürzung der reduzierten täglichen Ruhezeit (falls zulässig) oder der bei 
Mehrfahrerbetrieb anwendbaren Ruhezeit um 

 bis zu 1 Stunde stellt einen geringfügigen Verstoß, 

 mehr als 1 Stunde, aber weniger als 2 Stunden einen schweren Verstoß, 

 mehr als 2 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 
 
Die Verkürzung des 9-stündigen Teils einer aufgeteilten täglichen Ruhezeit um 

 bis zu 1 Stunde stellt einen geringfügigen Verstoß, 

 mehr als 1 Stunde, aber weniger als 2 Stunden einen schweren Verstoß, 

 mehr als 2 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 
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Hinweis: Sofern eine Ruhezeit unterbrochen werden kann, ist zu beachten, dass die Ruhezeit 
durch die Unterbrechung der täglichen Ruhezeit ungültig werden kann (vgl. Artikel 9 Absatz 1). 
 
 
 
Aufgeteilte tägliche Ruhezeit 

 
 
Regelmäßige tägliche Ruhezeit 
 

 
 
Reduzierte tägliche Ruhezeit 

 
 
Fahrer-Arbeitstag mit weniger als 24 Stunden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufeinanderfolgende Verstöße gegen die Bestimmungen über die tägliche Ruhezeit 

Aus dem Wortlaut des Artikels ergibt sich nicht eindeutig, wie nach einem Verstoß gegen die Anforderungen betreffend 
die tägliche Ruhezeit der zeitliche Ausgangspunkt für die Bewertung der laufenden Einhaltung der Regeln über die 
tägliche Ruhezeit festgelegt werden kann. 
Der Juristische Dienst der Kommission hat hierzu wie folgt Stellung bezogen: Wenn die Vollzugsbeamten 
Tätigkeitszeiten nach dem Ende einer regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit vorfinden, in denen Fahrer 
tägliche Ruhezeiten von weniger als 7 Stunden einlegen, sollten sie, um alle relevanten Verstöße ermitteln und ahnden 
zu können, 

 die vorbezeichneten Tätigkeitszeiten in „theoretische“ aufeinanderfolgende 24-Stunden-Zeiträume aufteilen 
(wie dies gemäß dem Wortlaut von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zulässig ist) und 

 die üblichen Regeln für die täglichen Lenkzeiten und die täglichen Ruhezeiten auf jeden dieser 24-Stunden-
Zeiträume anwenden. 

Im Einklang mit dem Durchführungsbeschluss der Kommission zur Berechnung der Tageslenkzeit (vgl. Punkt 2.2.6.3) 
sollte das Ende einer Ruhezeit von 7 Stunden den Beginn des nachfolgenden 24-Stunden-Zeitraums markieren. Dessen 
ungeachtet handelt es sich in derartigen Fällen weiterhin um einen Verstoß gegen die Bestimmungen über die tägliche 
Ruhezeit. 
Durch die Anwendung dieser Methode wird es stets möglich sein, Verstöße in diesem Bereich ordnungsgemäß 
aufzudecken und zu beschreiben. 
Hinweis: Die Auswirkungen dieser Erläuterung wurden bislang noch nicht in vollem Umfang geprüft. 
Infolgedessen bestehen diesbezüglich noch einige Vorbehalte. 
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Regeln für die wöchentliche Ruhezeit 
Eine wöchentliche Ruhezeit im Sinne von Artikel 4 kann eine regelmäßige wöchentliche 
Ruhezeit von mindestens 45 Stunden oder eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von 
mindestens 24 Stunden (aber weniger als 45 Stunden) bezeichnen. 
Ein Fahrer ist verpflichtet, eine wöchentliche Ruhezeit spätestens am Ende von 144 Stunden 
(6 x 24 Stunden) nach dem Ende der vorangegangenen vorschriftsmäßigen wöchentlichen 
Ruhezeit einzulegen. 
In zwei jeweils aufeinander folgenden Kalenderwochen (Mo-So) ist ein Fahrer verpflichtet, 
folgende Ruhezeiten einzuhalten (oder einzulegen): 
 

 zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten (mindestens 45 Stunden) oder 

 eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit (mindestens 45 Stunden) und eine reduzierte 
wöchentliche Ruhezeit (mindestens 24 Stunden). 

 
Hinweis: Diese Anzahl wöchentlicher Ruhezeiten ist eine Mindestanforderung, die dem 
Einlegen weiterer vorschriftsmäßiger wöchentlicher Ruhezeiten nicht entgegensteht. 
Die Reduzierung der wöchentlichen Ruhezeiten muss durch eine Ruhepause ausgeglichen 
werden, die ohne Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach der Woche, in der 
die Reduzierung erfolgte, genommen und an eine Ruhezeit von mindestens 9 Stunden 
angehängt werden muss. 
 
Eine wöchentliche Ruhezeit, die in zwei Wochen fällt, kann für eine der beiden Wochen 
gezählt werden, nicht aber für beide. 
Eine Ruhezeit von mindestens 69 Stunden kann als zwei aufeinanderfolgende wöchentliche 
Ruhezeiten (in verschiedenen Kalenderwochen) betrachtet werden, sofern vor oder nach dem 
fraglichen Zeitraum nicht gegen die 6 x 24-/(144-)Stunden-Regel verstoßen wird. 
 
Eine Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch einen Kontrollbeamten sollte folgende 
Schritte umfassen: 
 

1: Ermitteln Sie beginnend mit der ältesten vorgelegten Aufzeichnung (Daten) 
zwei wöchentliche Ruhezeiten (45 + 45, 45 + 24 oder 24 + 45) in jeweils zwei 
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aufeinanderfolgenden Kalenderwochen. Wenn keine zwei vorschriftsmäßigen 
wöchentlichen Ruhezeiten eingelegt wurden, liegt folglich ein Verstoß vor. 
 
2: Geht aus den Aufzeichnungen eine ausreichende Zahl wöchentlicher 
Ruhezeiten hervor, vergewissern Sie sich, dass höchstens 6 x 24 Stunden 
zwischen zwei aufeinander folgenden wöchentlichen Ruhezeiten liegen. 
Andernfalls liegt ein Verstoß vor. 
Rücken Sie anschließend eine Woche vor und beginnen wieder mit Schritt 1. 

 
3: Bei einer Prüfung auf einem Betriebsgelände ist eine realistische Evaluierung 
der Einhaltung der Ausgleichsbestimmungen möglich. Eine Straßenkontrolle wird 
jedoch durch die geringere Zahl von Aufzeichnungen beschränkt, deren Vorlage 
verlangt werden kann. 

 
Hinweis: Die Überprüfung, ob der Zeitraum zwischen den vorschriftsmäßigen 
wöchentlichen Ruhezeiten höchstens 6 x 24 Stunden beträgt, reicht allein nicht 
aus. 

 
 
Eine während einer Kalenderwoche eingelegte Ruhezeit, die gemessen an den Vorgaben der 
Verordnung zu kurz ausgefallen ist, stellt ebenfalls einen Verstoß dar. 
 
Die Verkürzung einer reduzierten wöchentlichen Ruhezeit (soweit zulässig) um 

 bis zu 2 Stunden stellt einen geringfügigen Verstoß, 

 mehr als 2 Stunden, aber weniger als 4 Stunden einen schweren Verstoß, 

 mehr als 4 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 
 
Die Verkürzung einer regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit um 

 bis zu 3 Stunden stellt einen geringfügigen Verstoß, 

 mehr als 3 Stunden, aber weniger als 9 Stunden einen schweren Verstoß, 

 mehr als 9 Stunden einen sehr schweren Verstoß dar. 
 
Bei der Prüfung der Einhaltung der Ausgleichsbestimmungen sollte ein Kontrollbeamter 
versuchen, durch Befragung des Unternehmens oder des Fahrers festzustellen, wann der 
Ausgleich für die reduzierte wöchentliche Ruhezeit genommen wurde. 
 
Um zu entscheiden, ob die Bestimmung über „die dritte Woche nach der betreffenden Woche“ 
eingehalten wurde, wird es erforderlich sein, zu bestimmen, welcher Woche die wöchentliche 
Ruhezeit zugeordnet wird (vgl. oben). Die Nichteinhaltung der Ausgleichsbestimmungen in 
Bezug auf eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit führt dazu, dass die betreffende 
wöchentliche Ruhezeit nicht den Vorgaben entspricht und somit eine Zuwiderhandlung 
darstellt. 
 
Eine Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch das Fahrpersonal im Mehrfahrerbetrieb 
erfordert, dass die Aufzeichnungen aller Fahrer (nach Möglichkeit) gemeinsam begutachtet 
werden, um zu prüfen, ob die Bedingungen für die abweichende Regelung erfüllt wurden. 
Sollten nur die Aufzeichnungen eines Fahrers verfügbar sein, ist dennoch eine begrenzte 
Kontrolle auf der Grundlage des 30-Stunden-Zeitraums möglich. 
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Eine hinreichend lange wöchentliche Ruhezeit kann in zwei vorschriftsmäßige Ruhezeiten 
aufgeteilt werden, die zwei Kalenderwochen zugeordnet werden, z. B. eine wöchentliche 
Ruhezeit von mindestens 69 Stunden, die an einem Freitag um 18.00 Uhr begann. 
 
Nach der Verordnung ist es gestattet, eine wöchentliche Ruhezeit in einem Zug oder auf 
einem Fährschiff zu nehmen, sofern der Fahrer Zugang zu einer Koje oder einem Liegewagen 
hat. 
 
Mit der konkreten Erlaubnis, eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit (24 Stunden) in einem 
entsprechend ausgestatteten Fahrzeug zu nehmen, wird offenbar gemäß der Verordnung die 
Möglichkeit ausgeschlossen, regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten in einem Fahrzeug 
einzulegen. Tatsächlich wird diese Bestimmung selten durchgesetzt, da nach der Verordnung 
auch Ruhezeiten nicht ausgeschlossen sind, die eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit sowie 
einen Ausgleich für eine zuvor reduzierte wöchentliche Ruhezeit umfassen. 
 
 
Beispiel für eine unangemessene wöchentliche Ruhezeit: Im zweiwöchigen Zeitraum, der die 
Wochen 2 und 3 einschließt, gibt es lediglich eine wöchentliche Ruhezeit. 
 
 

 
 
 
Ordnungsgemäß eingelegte wöchentliche Ruhezeiten: 
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Ausgleich für eine wöchentliche Ruhezeit: 
 

 
 
Beispiele für Mehrfahrerbetrieb: Die folgenden Beispiele zeigen die mögliche Verteilung der 
Tätigkeit des Fahrpersonals, das im Mehrfahrerbetrieb nach Maßgabe dieser Verordnung 
eingesetzt wird. 
 
 

 
 
Im nachstehenden Fall lenkt Fahrer A 1 Stunde allein, bevor Fahrer B nach den Regeln des 
Mehrfahrerbetriebs hinzustößt. 
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Fahrer A 

 
 
Fahrer B 
 
 
Im folgenden Fall hat Fahrer A über einen Zeitraum von dreieinhalb Stunden andere Arbeiten 
ausgeführt und anschließend die Lenktätigkeit aufgenommen; 1 Stunde später ist Fahrer B 
hinzugekommen. Dies ist nach den Regeln des Mehrfahrerbetriebs zulässig. 
Es ist allerdings zu beachten, dass Fahrer A bei Wiederaufnahme der Beförderung im 
Mehrfahrerbetrieb nicht lenken darf, bis Fahrer B seine tägliche Ruhezeit beendet hat. 
Fahrer A könnte eine Stunde lang andere Arbeiten ausführen. 
 

 
 
 
Auch die folgende Verteilung der Tätigkeiten ist zulässig. 
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Dieses Beispiel zeigt, wie ein Fahrzeug von drei Fahrern gelenkt werden könnte. Nur Fahrer B 
kann die abweichende Regelung für den Mehrfahrerbetrieb in Anspruch nehmen. Hinweis: 
Tägliche Ruhezeiten dürfen nicht in einem fahrenden Fahrzeug eingelegt werden. 
 
.

 
 
 
2.2.8.4 „12-Tage-Regel“ 
 
Artikel 8 Absatz 6a der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 wurde durch Artikel 29 der Verordnung 
(EG) Nr. 1073/2009 geändert und sieht nun für Fahrer, die für einen einzelnen 
Gelegenheitsdienst im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt werden, eine abweichende 
Regelung vor, nach der sie ihre wöchentliche Ruhezeit bis zum Ende des zwölften Tages 
verschieben können. Zudem ist der Fahrer verpflichtet, vor Antritt der Fahrt eine regelmäßige 
45-stündige Ruhezeit einzulegen und nach dem Ende der Fahrt unmittelbar hintereinander 
eine regelmäßige und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit zu nehmen, also insgesamt 
69 Stunden, wobei Letzteres als Mindestanforderung zu verstehen ist. 
Hierbei handelt es sich um eine Ausnahme von der normalen wöchentlichen Ruhezeit 
(Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006). Der Fahrer ist nur dann berechtigt, die 
wöchentliche Ruhezeit zu verschieben, wenn er alle Anforderungen erfüllt. 
Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, muss ein Fahrer eine normale wöchentliche 
Ruhezeit im Sinne von Artikel 8 Absatz 6 einlegen. Tut er dies nicht, begeht er eine 
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über die wöchentliche Ruhezeit. 

 
 
 
2.2.8.5 Unterbrechungen von Ruhezeiten in Notfällen 

 
Für gewöhnlich stellt eine unterbrochene tägliche oder wöchentliche Ruhezeit (mit Ausnahme 
der „Fährenregelung“) einen Verstoß dar. In einem Notfall oder auf Anordnung der Polizei oder 
einer anderen Behörde ist es dem Fahrer gestattet, seine Ruhezeit für einige wenige Minuten 
zu unterbrechen, um sein Fahrzeug zu bewegen (vgl. Anhang, Leitlinie Nr. 3). Die 
Unterbrechung sollte bei Bedarf von Hand aufgezeichnet werden und einen Vermerk der 
anordnenden Behörde enthalten. Dies ist nicht als Verstoß zu werten. 
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2.2.9  Artikel 9 

 
2.2.9.1 Wortlaut 
 

1. Legt ein Fahrer, der ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder mit der 
Eisenbahn befördert wird, eine regelmäßige tägliche Ruhezeit ein, so kann diese 
Ruhezeit abweichend von Artikel 8 höchstens zwei Mal durch andere Tätigkeiten 
unterbrochen werden, deren Dauer insgesamt eine Stunde nicht überschreiten darf. 
Während dieser regelmäßigen täglichen Ruhezeit muss dem Fahrer eine Schlafkabine 
oder ein Liegeplatz zur Verfügung stehen. 

2. Die von einem Fahrer verbrachte Zeit, um zu einem in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Fahrzeug, das sich nicht am Wohnsitz des Fahrers oder der 
Betriebstätte des Arbeitgebers, dem der Fahrer normalerweise zugeordnet ist, befindet, 
anzureisen oder von diesem zurückzureisen, ist nur dann als Ruhepause oder 
Fahrtunterbrechung anzusehen, wenn sich der Fahrer in einem Zug oder auf einem 
Fährschiff befindet und Zugang zu einer Koje oder einem Liegewagen hat. 

3. Die von einem Fahrer verbrachte Zeit, um mit einem nicht in den Geltungsbereich 
dieser Richtlinie fallenden Fahrzeug zu einem in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Fahrzeug, das sich nicht am Wohnsitz des Fahrers oder der 
Betriebsstätte des Arbeitgebers, dem der Fahrer normalerweise zugeordnet ist, 
befindet, anzureisen oder von diesem zurückzureisen, ist als andere Arbeiten 
anzusehen. 
 

 

2.2.9.2 Verstöße 
 

Unzureichende tägliche Ruhezeit Verordnung 561 
Artikel 8 Absatz 2 

Versäumnis, die vorgeschriebenen 
Aufzeichnungen zu führen 

Verordnung 561 
Artikel 8 Absatz 5 

 
2.2.9.3 Straßenkontrolle 
 

1. Diese abweichende Regelung ermöglicht einem Fahrer, eine regelmäßige tägliche 
Ruhezeit (11 Stunden oder 3 + 9 Stunden) höchstens zwei Mal zu unterbrechen, wenn 
er auf einem Fährschiff oder mit der Eisenbahn ein Fahrzeug begleitet. Die Dauer 
dieser Unterbrechungen darf insgesamt eine Stunde nicht überschreiten. 

2. Dem Fahrer muss zu jedem Zeitpunkt dieser aufgeteilten Ruhezeit eine Schlafkabine 
oder ein Liegeplatz zur Verfügung stehen. 
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3. Um die Einhaltung der einzelnen Bedingungen dieser abweichenden Regelung zu 
überprüfen, ermitteln Sie die unterbrochene tägliche Ruhezeit und kontrollieren Sie, 
dass die Dauer der Unterbrechung insgesamt eine Stunde nicht überschreitet und dass 
die Teile der unterbrochenen täglichen Ruhezeit zusammen eine regelmäßige tägliche 
Ruhezeit ergeben. 

Die Kontrollbeamten sollten zudem die Vorlage eines Fahrausweises für die Eisenbahn 
oder das Fährschiff verlangen, um zu prüfen, ob die Abweichung gerechtfertigt ist; 
dabei ist allerdings zu beachten, dass Fährschiffbetreiber nicht immer Fahrausweise 
ausstellen. 

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, liegt ein Verstoß gegen die Bestimmungen 
über die tägliche Ruhezeit (vgl. Artikel 8) vor. Die Zuwiderhandlung gilt erst als 
abgestellt, wenn eine vorschriftsmäßige tägliche Ruhezeit eingelegt wird. (Vgl. ferner 
die Leitlinie Nr. 6 im Anhang.) 

Das folgende Beispiel zeigt, wie unter Inanspruchnahme dieser abweichenden Regelung 
eine regelmäßige tägliche Ruhezeit unterbrochen wird, um an und von Bord eines 
Fährschiffs zu gehen: 

 

 

Hinweis: Eine während einer solchen Unterbrechung durchgeführte Lenktätigkeit kann 
nach Maßgabe der Verordnung nicht zur täglichen Lenkzeit hinzugerechnet werden, die vor 
und nach der unterbrochenen täglichen Ruhezeit aufgelaufen ist. Für die maximal 
zulässigen wöchentlichen und zweiwöchigen Lenkzeiten ist sie allerdings zu 
berücksichtigen. Der Ausgleich für eine wöchentliche Ruhezeit kann zur eingelegten 
täglichen Ruhezeit wie folgt addiert werden. 
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Unten: Unterbrechung (Fährschiff) einer aufgeteilten Ruhezeit: 

 

Hinweis: Es sei angemerkt, dass derartige Unterbrechungen nicht zulässig sind, wenn eine 
tägliche Ruhezeit von 9 Stunden während einer Beförderung im Mehrfahrerbetrieb 
eingelegt wird. Um diese abweichende Regelung in Anspruch zu nehmen, müssen im 
Rahmen des Mehrfahrerbetriebs eingesetzte Fahrer eine regelmäßige tägliche Ruhezeit 
von mindestens 11 Stunden einhalten. 

4. Ein Fahrer, der sich zu einem bestimmten Ort begibt, bei dem es sich nicht um die 
Betriebsstätte des Arbeitgebers handelt und an dem er gemäß Weisung seines 
Arbeitgebers ein von ihm zu lenkendes, mit einem Kontrollgerät ausgestattetes 
Fahrzeug zu übernehmen hat, erfüllt damit eine Verpflichtung gegenüber seinem 
Arbeitgeber und kann somit nicht frei über seine Zeit verfügen. Somit sollten Zeiten, um 
zu einem Ort zu gelangen oder von einem Ort zurückzukehren, bei dem es sich weder 
um den Wohnsitz des Fahrers noch um die Betriebsstätte des Arbeitgebers handelt und 
an dem der Fahrer ein in den Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug zu 
übernehmen oder abzustellen hat, – unabhängig davon, ob der Arbeitgeber Weisungen 
erteilt hat, wann und wie dieser Weg zurückzulegen ist, oder ob diese Entscheidung 
vom Fahrer getroffen wurde – als „andere Arbeiten“ erfasst werden (Urteil des EuGH in 
der Rechtssache C-124/099). 

Die von einem Fahrer aufgewandten Zeiten, um ein nicht in den Geltungsbereich der 
Verordnung fallendes Fahrzeug zu einem Ort zu fahren oder von einem Ort 
wegzufahren, bei dem es sich weder um den Wohnsitz des Fahrers noch um die 
Betriebsstätte des Arbeitgebers handelt und an dem der Fahrer ein in den 
Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug zu übernehmen oder abzustellen 
hat, sollten ebenfalls als „andere Arbeiten“ erfasst werden. (Vgl. ferner die Leitlinie Nr. 2 
im Anhang.) 

 

5. Das bedeutet theoretisch, dass ein Fahrer, der seinen Arbeitstag fernab seines 
gewöhnlichen Arbeitsortes beendet, keine weitere Tätigkeit, wie z. B. nach Hause zu 
fahren, ausüben kann, ohne diese Tätigkeit aufzuzeichnen. Unter Umständen begeht er 
dabei sogar einen Verstoß. 
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Wenn der Verdacht besteht, dass unter die Verordnung fallende Tätigkeiten durchgeführt, 
aber nicht aufgezeichnet wurden, sollte der Fahrer befragt werden, um genau zu klären, 
welche Tätigkeiten während dieser Zeiten ausgeübt wurden. 

Geht aus den Aufzeichnungen hervor, dass ein Fahrer seine Tätigkeit an einem Ort 
beendet und sie am nächsten Tag an einem anderen Ort wieder aufgenommen hat, legt 
dies womöglich den Schluss nahe, dass es versäumt wurde, in diesem Artikel genannte 
Tätigkeiten zu erfassen. 

Fahrer, die ein Fahrzeug weit von ihrem Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Arbeitsort 
entfernt übernehmen, sind über ihre Fahrt zur Abholung des Fahrzeugs zu befragen, um 
festzustellen, ob sie es versäumt haben, alle ihre Tätigkeiten aufzuzeichnen. 

Das Versäumnis, unter die Verordnung fallende Tätigkeiten aufzuzeichnen, ist ein 
Verstoß gegen Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und wird als sehr schwerer Verstoß 
eingestuft. 
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2.2.10  Artikel 10 
 
2.2.10.1 Wortlaut 

 
1. Verkehrsunternehmen dürfen angestellten oder ihnen zur Verfügung gestellten Fahrern 

keine Zahlungen in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke und/oder der Menge 
der beförderten Güter leisten, auch nicht in Form von Prämien oder Lohnzuschlägen, 
falls diese Zahlungen geeignet sind, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden 
und/oder zu Verstößen gegen diese Verordnung ermutigen. 
2. Das Verkehrsunternehmen organisiert die Arbeit der in Absatz 1 genannten Fahrer 
so, dass diese die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 sowie des 
Kapitels II der vorliegenden Verordnung einhalten können. Das Verkehrsunternehmen 
hat den Fahrer ordnungsgemäß anzuweisen und regelmäßig zu überprüfen, dass die 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und Kapitel II der vorliegenden Verordnung eingehalten 
werden. 
3. Das Verkehrsunternehmen haftet für Verstöße von Fahrern des Unternehmens, 
selbst wenn der Verstoß im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder eines 
Drittstaates begangen wurde. 
Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, Verkehrsunternehmen uneingeschränkt 
haftbar zu machen, können die Mitgliedstaaten diese Haftung von einem Verstoß des 
Unternehmens gegen die Absätze 1 und 2 abhängig machen. Die Mitgliedstaaten 
können alle Beweise prüfen, die belegen, dass das Verkehrsunternehmen billigerweise 
nicht für den begangenen Verstoß haftbar gemacht werden kann. 
4. Unternehmen, Verlader, Spediteure, Reiseveranstalter, Hauptauftragnehmer, 
Unterauftragnehmer und Fahrervermittlungsagenturen stellen sicher, dass die 
vertraglich vereinbarten Beförderungszeitpläne nicht gegen diese Verordnung 
verstoßen. 
5. 
a) Ein Verkehrsunternehmen, das Fahrzeuge einsetzt, die unter die vorliegende 
Verordnung fallen und die mit einem Kontrollgerät ausgestattet sind, das dem 
Anhang I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 entspricht, stellt Folgendes sicher: 
i) Alle Daten werden von dem Bordgerät und der Fahrerkarte so regelmäßig 
heruntergeladen, wie es der Mitgliedstaat vorschreibt; diese relevanten Daten werden in 
kürzeren Abständen heruntergeladen, damit sichergestellt ist, dass alle von dem 
Unternehmen oder für das Unternehmen durchgeführten Tätigkeiten heruntergeladen 
werden; 
ii) alle sowohl vom Bordgerät als auch von der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten 
werden nach ihrer Aufzeichnung mindestens zwölf Monate lang aufbewahrt und 
müssen für einen Kontrollbeamten auf Verlangen entweder direkt oder zur Fernabfrage 
von den Geschäftsräumen des Unternehmens zugänglich sein. 
b) Im Sinne dieses Absatzes wird der Ausdruck „heruntergeladen“ entsprechend der 
Begriffsbestimmung in Anhang I B Kapitel I Buchstabe s der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 ausgelegt. 
c) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren 
über den Höchstzeitraum für das Herunterladen der relevanten Daten gemäß 
Buchstabe a Ziffer i. 
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2.2.10.2 Verstöße 

Verstöße des Verkehrsunternehmens gegen die Pflicht zur 
Sicherung der Daten des Fahrtenschreibers 

 

 

2.2.10.3 Straßenkontrolle 

In diesem Artikel werden Verkehrsunternehmen Verpflichtungen auferlegt. Realistischerweise 
ist einzuräumen, dass die in den Absätzen 1, 2 und 4 beschriebenen Verstöße im Rahmen von 
Straßenkontrollen nicht angemessen aufgedeckt und untersucht werden können. Am besten 
ist es, diese Aspekte im Zuge von Kontrollen auf dem Betriebsgelände der Unternehmen zu 
untersuchen, wo davon auszugehen ist, dass die notwendigen Belege eingesehen werden 
können. Besteht der Verdacht besonders schwerer Verstöße im Rahmen des 
grenzübergreifenden Verkehrs, hat es sich bewährt, zusammengetragene und ausgewertete 
Informationen an die Vollzugsbehörden des Herkunftsmitgliedstaats weiterzuleiten. 

Hinsichtlich des in Absatz 3 genannten Verstoßes („Haftung des Unternehmens“) wird es 
erforderlich sein, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
konsultieren. 

Wahrscheinlich sehen die innerstaatlichen Rechtsvorschriften praktische Beschränkungen der 
Befugnisse der Vollzugsbehörden im Hinblick auf die Verfolgung ausländischer 
Rechtssubjekte wegen dieser Art von Verstößen vor. 

Dennoch können die bei Straßenkontrollen gesammelten Informationen den Mitgliedstaaten 
helfen, Unternehmen zu identifizieren, bei denen unter Umständen Ermittlungsbedarf besteht. 

Der in Absatz 5 beschriebene Verstoß steht im Zusammenhang mit der Pflicht eines 
Verkehrsunternehmens, digitale Daten herunterzuladen und zu sichern, und ist daher 
vornehmlich für Kontrollen bei Unternehmen vor Ort relevant. 
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2.2.11 Artikel 11 

2.2.11.1 Wortlaut 

Ein Mitgliedstaat kann für Beförderungen im Straßenverkehr, die vollständig in seinem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden, längere Mindestfahrtunterbrechungen und Ruhezeiten 
oder kürzere Höchstlenkzeiten als nach den Artikeln 6 bis 9 festlegen. In einem solchen Fall 
muss der Mitgliedstaat die relevanten kollektiven oder anderen Vereinbarungen zwischen den 
Sozialpartnern berücksichtigen. Für Fahrer im grenzüberschreitenden Verkehr gilt jedoch 
weiterhin diese Verordnung. 
 

2.2.11.2 Verstöße 

Keine 

2.2.11.3 Straßenkontrolle 

Zwar können die einzelnen Mitgliedstaaten im Vergleich zur vorliegenden Verordnung 
strengere Vorschriften erlassen, für den grenzüberschreitenden Verkehr gelten jedoch 
weiterhin Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und Verordnung (EWG) Nr. 3821/85. 

 
Fahrer/Fahrzeuge im grenzübergreifenden Verkehr sollten weiterhin standardmäßigen 
Kontrollen unterzogen werden. 

Die Kontrollen in den Mitgliedstaaten, die strengere Regelungen für innerstaatliche 
Beförderungen erlassen haben, werden nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
durchgeführt. 
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2.2.12 Artikel 12 

2.2.12.1 Wortlaut 

Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer von den 
Artikeln 6 bis 9 abweichen, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Sicherheit von Personen, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu 
gewährleisten. Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei Erreichen des 
geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts oder einem 
Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu vermerken. 

 
2.2.12.2 Verstöße 
 
Keine (vorbehaltlich gegenteiliger einzelstaatlicher Rechtsvorschriften); wird jedoch die 
Ausnahmeregelung vom Fahrer nicht ordnungsgemäß angewendet, kommen Verstöße 
aufgrund der Artikel 6 bis 9 in Betracht. 
 
2.2.12.3 Straßenkontrolle 
 
Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer von den EU-
Bestimmungen abweichen, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Sicherheit von Personen (einschließlich der Fahrgäste), des Fahrzeugs 
oder seiner Ladung zu gewährleisten. 
 
Die Fahrer müssen Art und Grund der Abweichung spätestens bei Erreichen des geeigneten 
Halteplatzes handschriftlich auf der Rückseite des Schaublatts des Fahrtenschreibers (sofern 
sie analoge Aufzeichnungen führen), einem Ausdruck oder einem besonderen, dem 
Schaublatt beizufügenden Blatt (wenn sie einen digitalen Fahrtenschreiber verwenden) 
vermerken. 
 
Dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-235/9410 zufolge kann diese 
Ausnahmeregelung nur in Fällen angewendet werden, in denen sich erst während der Fahrt 
unerwartet herausstellt, dass die Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten nicht 
eingehalten werden können. Mit anderen Worten: Geplante Verstöße gegen die 
Bestimmungen sind nicht zulässig. Das bedeutet, dass bei Eintritt eines unvorhergesehenen 
Ereignisses der Fahrer die Notwendigkeit einer Abweichung von den Bestimmungen beurteilen 
muss. Dabei muss der Fahrer die Notwendigkeit berücksichtigen, die Sicherheit im 
Straßenverkehr zu gewährleisten. 
 
Die Kontrollbeamten sollten 

 die genaue Art des Ereignisses überprüfen, das den Fahrer veranlasste, die 
Bestimmungen dieses Artikels in Anspruch zu nehmen. Dabei sind die spezifischen in 
der Leitlinie Nr. 1 geschilderten Fälle zu beachten. 

 die Aufzeichnungen prüfen, um zu entscheiden, ob die Ausnahme gerechtfertigt ist. 

 sich vergewissern, dass von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht wurde, um 
einen geeigneten Halteplatz zu erreichen. Hinweis: Hierbei handelt es sich nicht um 
einen Blankoschein, um eine Fahrt zu Ende zu führen. Die Kontrollbeamten sollten 
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jedoch vor Augen haben, dass der Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Umständen 
noch keinen geeigneten Halteplatz erreicht hat und daher die Abweichung von den 
Bestimmungen noch nicht vermerkt ist. Unter diesen Umständen sollte ein derartiges 
Versäumnis nicht als Verstoß gewertet werden. 

 überprüfen, ob die erste geeignete Möglichkeit zum Halten genutzt wurde. 

 die vorherigen Aufzeichnungen darauf hin überprüfen, ob systematisch und wiederholt 
von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht wurde. 
Wird die Ausnahmeregelung zu Unrecht geltend gemacht, ist zu kontrollieren, ob 
Verstöße gegen Artikel 6 bis 9 vorliegen. 

 
2.2.13  Artikel 13 
 
2.2.13.1 Wortlaut 

 
1. Sofern die Verwirklichung der in Artikel 1 genannten Ziele nicht beeinträchtigt wird, kann 
jeder Mitgliedstaat für sein Hoheitsgebiet oder mit Zustimmung der betreffenden 
Mitgliedstaaten für das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats Abweichungen von den 
Artikeln 5 bis 9 zulassen und solche Abweichungen für die Beförderung mit folgenden 
Fahrzeugen an individuelle Bedingungen knüpfen: 
a) Fahrzeuge, die Eigentum von Behörden sind oder von diesen ohne Fahrer angemietet sind, 
um Beförderungen im Straßenverkehr durchzuführen, die nicht im Wettbewerb mit 
privatwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen stehen; 
b) Fahrzeuge, die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschafts- oder 
Fischereiunternehmen zur Güterbeförderung im Rahmen ihrer eigenen unternehmerischen 
Tätigkeit in einem Umkreis von bis zu 100 km vom Standort des Unternehmens benutzt oder 
ohne Fahrer angemietet werden; 
c) land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für land- oder forstwirtschaftliche 
Tätigkeiten eingesetzt werden, und zwar in einem Umkreis von bis zu 100 km vom Standort 
des Unternehmens, das das Fahrzeug besitzt, anmietet oder least; 
d) Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr 
als 7,5 t, 
– die von Universaldienstanbietern im Sinne des Artikels 2 Absatz 13 der Richtlinie 97/67/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die 
Verbesserung der Dienstequalität zum Zweck der Zustellung von Sendungen im Rahmen des 
Universaldienstes benutzt werden, oder 
– die zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen benutzt werden, die der 
Fahrer zur Ausübung seines Berufes benötigt. 
Diese Fahrzeuge dürfen nur in einem Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens 
und unter der Bedingung benutzt werden, dass das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer 
nicht die Haupttätigkeit darstellt; 
e) Fahrzeuge, die ausschließlich auf Inseln mit einer Fläche von nicht mehr als 2 300 km2 
verkehren, die mit den übrigen Teilen des Hoheitsgebiets weder durch eine Brücke, eine Furt 
oder einen Tunnel, die von Kraftfahrzeugen benutzt werden können, verbunden sind; 
f) Fahrzeuge, die im Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens zur 
Güterbeförderung mit Druckerdgas-, Flüssiggas- oder Elektroantrieb benutzt werden und 
deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 7,5 t nicht 
übersteigt; 
g) Fahrzeuge, die zum Fahrschulunterricht und zur Fahrprüfung zwecks Erlangung des 
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Führerscheins oder eines beruflichen Befähigungsnachweises dienen, sofern diese Fahrzeuge 
nicht für die gewerbliche Personen- oder Güterbeförderung benutzt werden; 
h) Fahrzeuge, die in Verbindung mit Kanalisation, Hochwasserschutz, Wasser-, Gas- und 
Elektrizitätsversorgung, Straßenunterhaltung und -kontrolle, Hausmüllabfuhr, Telegramm- und 
Telefondienstleistungen, Rundfunk und Fernsehen sowie zur Erfassung von Radio- bzw. 
Fernsehsendern oder -geräten eingesetzt werden; 
i) Fahrzeuge mit 10 bis 17 Sitzen, die ausschließlich zur nichtgewerblichen 
Personenbeförderung verwendet werden; 
j) Spezialfahrzeuge, die Ausrüstungen des Zirkus- oder Schaustellergewerbes transportieren; 
k) speziell ausgerüstete Projektfahrzeuge für mobile Projekte, die hauptsächlich im Stand zu 
Lehrzwecken dienen; 
l) Fahrzeuge, die zum Abholen von Milch bei landwirtschaftlichen Betrieben und zur Rückgabe 
von Milchbehältern oder von Milcherzeugnissen für Futterzwecke an diese Betriebe verwendet 
werden; 
m) Spezialfahrzeuge für Geld- und/oder Werttransporte; 
n) Fahrzeuge, die zur Beförderung von tierischen Abfällen oder von nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmten Tierkörpern verwendet werden; 
o) Fahrzeuge, die ausschließlich auf Straßen in Güterverteilzentren wie Häfen, 
Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs und Eisenbahnterminals benutzt werden; 
p) Fahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises von bis zu 50 Kilometern für die Beförderung 
lebender Tiere von den landwirtschaftlichen Betrieben zu den lokalen Märkten und umgekehrt 
oder von den Märkten zu den lokalen Schlachthäusern verwendet werden. 
3. Sofern die Verwirklichung der in Artikel 1 genannten Ziele nicht beeinträchtigt wird und ein 
angemessener Schutz der Fahrer sichergestellt ist, kann ein Mitgliedstaat mit Genehmigung 
der Kommission in seinem Hoheitsgebiet in geringem Umfang Ausnahmen von dieser 
Verordnung für Fahrzeuge, die in zuvor festgelegten Gebieten mit einer Bevölkerungsdichte 
von weniger als 5 Personen pro Quadratkilometer eingesetzt werden, in folgenden Fällen 
zulassen: 
– Bei inländischen Personenlinienverkehrsdiensten, sofern ihr Fahrplan von den Behörden 
bestätigt wurde (in diesem Fall dürfen nur Ausnahmen in Bezug auf Fahrtunterbrechungen 
zugelassen werden) und 
– im inländischen Werkverkehr oder gewerblich durchgeführten Güterkraftverkehr, soweit sich 
diese Tätigkeiten nicht auf den Binnenmarkt auswirken und für den Erhalt bestimmter 
Wirtschaftszweige in dem betroffenen Gebiet notwendig sind und die 
Ausnahmebestimmungen dieser Verordnung einen Umkreis von höchstens 100 km 
vorschreiben. 
Eine Beförderung im Straßenverkehr nach dieser Ausnahme kann eine Fahrt zu einem Gebiet 
mit einer Bevölkerungsdichte von 5 Personen pro Quadratmeter oder mehr nur einschließen, 
wenn damit eine Fahrt beendet oder begonnen wird. Solche Maßnahmen müssen ihrer Art und 
ihrem Umfang nach verhältnismäßig sein. 

2.2.13.2 Verstöße 

 
Keine, sofern die Ausnahmeregelung korrekt angewendet wird. 
 
2.2.13.3 Straßenkontrolle 
Die Kontrollbeamten sollten prüfen, ob die Inanspruchnahme dieser Ausnahme gerechtfertigt 
ist, indem sie durch Befragung des Fahrers die Einzelheiten der Beförderung, die Nutzung des 
Fahrzeugs, die Art des fahrzeugspezifischen Kontrollgeräts und die Angaben zur Ladung 
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ermitteln. Es sei daran erinnert, dass nach diesem Artikel lediglich Ausnahmen von den 
Artikeln 5 bis 9 gewährt werden. 
Hinweis: Die entsprechende Ausnahmeregelung betreffend den Einbau (und die Nutzung) 
eines Fahrtenschreibers ist in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 enthalten. 
Die Kontrollbeamten sollten zudem beachten, dass einem Fahrer oder einem 
Verkehrsunternehmen womöglich die Anwendbarkeit einer Ausnahmeregelung nicht bekannt 
ist und diese versuchen, die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 516/2006 o. Ä. 
einzuhalten, obwohl unter Umständen andere Vorschriften anwendbar sind. 
Dabei kann es sich um nationale Abweichungen handeln, die je nach Mitgliedstaat 
unterschiedlich ausfallen und in aller Regel nur innerhalb der Landesgrenzen gelten. Dabei 
kann es durchaus vorkommen, dass zwischen Nachbarländern Vereinbarungen zur 
wechselseitigen Anerkennung von Vorschriften bestehen (z. B. Vereinigtes Königreich und 
Irland). 
Weitere Orientierungshilfe ist den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu entnehmen. 
Die nach Maßgabe dieser abweichenden Regelungen durchgeführten Tätigkeiten sollten als 
andere Arbeiten erfasst werden, sofern diese während des Arbeitstages in Verbindung mit 
unter die Verordnung fallenden Fahrtätigkeiten ausgeführt werden. 
Die rechtswidrige Inanspruchnahme einer abweichenden Regelung durch einen Fahrer sollte 
eine eingehende Kontrolle gemäß Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 nach sich ziehen. 
Soweit zu prüfen ist, ob eine geltend gemachte Abweichung gerechtfertigt ist, bietet die EU-
Website 
http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/driving_time_en.htm 
Zugang zu einer erschöpfenden Liste nationaler Abweichungen, die in jedem Mitgliedstaat 
gelten. Die mit der Durchführung von Straßenkontrollen beauftragten Kontrollbeamten sollten 
daher diese Abweichungen kennen. 

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/driving_time_en.htm
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2.2.14  Artikel 14 
 
2.2.14.1 Wortlaut 

 
1. Sofern die Verwirklichung der in Artikel 1 genannten Ziele nicht beeinträchtigt wird, können 
die Mitgliedstaaten nach Genehmigung durch die Kommission Ausnahmen von den Artikeln 6 
bis 9 für unter außergewöhnlichen Umständen durchgeführte Beförderungen zulassen. 
 
2. Die Mitgliedstaaten können in dringenden Fällen eine vorübergehende Ausnahme für einen 
Zeitraum von höchstens 30 Tagen zulassen, über die die Kommission sofort zu unterrichten 
ist. 
 
3. Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten alle nach diesem Artikel gewährten 
Ausnahmen mit. 

2.2.14.2 Verstöße 

Keine 

2.2.14.3 Straßenkontrolle 

Die Verordnung ermöglicht den Mitgliedstaaten (auf Antrag bei der Kommission), die 
Bestimmungen nach Artikel 6 bis 9 zur Einhaltung der Lenkzeiten zu lockern. Zudem können 
die Mitgliedstaaten auf außergewöhnliche Umstände oder Notfälle reagieren (z. B. extreme 
Störungen durch Witterungsverhältnisse oder die Maul- und Klauenseuche im Vereinigten 
Königreich) und für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen vorübergehende Ausnahmen 
zulassen, die der Kommission zu melden sind. 

Zwar ist davon auszugehen, dass die Kontrollbeamten während einer solchen Notfallsituation 
über die Lockerung der Vorschriften unterrichtet sind, sie müssen jedoch bei der Kontrolle der 
Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt im Auge behalten, dass unter Umständen zu 
einem früheren Zeitpunkt eine derartige Lockerung galt. 

Macht ein Fahrer geltend, dass es sich bei den Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung um 
keine Verstöße handelt, sondern dass diese durch die Lockerung der einschlägigen 
Bestimmungen gedeckt waren, sollte vom Fahrer die Vorlage einer Kopie der entsprechenden 
Genehmigung verlangt werden. Wenn der Fahrer keine Kopie vorlegen kann, sollte eine 
entsprechende Überprüfung über die Kommission veranlasst werden, da alle entsprechenden 
Genehmigungen der Kommission zu melden sind. 

Eine aktualisierte Liste kann abgerufen werden unter: 

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/doc/temporary-relaxation-of-
drivers.pdf 

Da der Anwendungsbereich der gelockerten Vorschriften lokal begrenzt ist, ist davon 
auszugehen, dass die zuständige Behörde die Kontrollbeamten entsprechend unterrichtet hat. 
Für andere Mitgliedstaaten sind sie nur dann von Interesse, wenn ein Fahrer anschließend in 
einen anderen Mitgliedstaat fährt und im Rahmen einer Prüfung Aufzeichnungen vorlegt, die 

http://ec.europa.eu/transport/road/social
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anscheinend auf eine Zuwiderhandlung hindeuten, bei denen es sich tatsächlich jedoch um 
genehmigte Verstöße handelt. 

Die Kontrollbeamten sollten daher das Vorliegen der geltend gemachten Lockerung der 
Vorschriften überprüfen und, sofern sich diese Behauptung als unzutreffend erweist, die nach 
Maßgabe der Artikel 6 bis 9 festgelegten maximal zulässigen Lenkzeiten durchsetzen. 
 
 
2.2.15 Artikel 15 
 
2.2.15.1 Wortlaut 

 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Fahrer der in Artikel 3 Buchstabe a genannten 
Fahrzeuge unter nationale Vorschriften fallen, die in Bezug auf die erlaubten Lenkzeiten sowie 
die vorgeschriebenen Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten einen angemessenen Schutz 
bieten. 

2.2.15.2 Verstöße 

Keine 

2.2.15.3 Straßenkontrolle 

Dieser Artikel schreibt vor, dass die Mitgliedstaaten Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten 
der Fahrer von Fahrzeugen umsetzen, die nach Artikel 3 Buchstabe a von dieser Verordnung 
ausgenommen sind. Diese Vorschriften sind lediglich auf nationaler Ebene relevant. 

2.16 Artikel 16 

2.2.16.1 Wortlaut 

1. Verfügt ein Fahrzeug nicht über ein mit der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
übereinstimmendes Kontrollgerät, so gelten die Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels für: 
a) nationale Personenlinienverkehrsdienste und 
b) grenzüberschreitende Personenlinienverkehrsdienste, deren Endpunkte in der Luftlinie 
höchstens 50 km von einer Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten entfernt sind und deren 
Fahrstrecke höchstens 100 km beträgt. 
2. Das Verkehrsunternehmen erstellt einen Fahrplan und einen Arbeitszeitplan, in dem für 
jeden Fahrer der Name, der Standort und der im Voraus festgelegte Zeitplan für die 
verschiedenen Zeiträume der Lenktätigkeit, der anderen Arbeiten und der 
Fahrtunterbrechungen sowie die Bereitschaftszeiten angegeben werden. 
Jeder Fahrer, der in einem Dienst im Sinne des Absatzes 1 eingesetzt ist, muss einen Auszug 
aus dem Arbeitszeitplan und eine Ausfertigung des Linienfahrplans mit sich führen. 
3. Der Arbeitszeitplan muss 
a) alle in Absatz 2 aufgeführten Angaben mindestens für den Zeitraum der vorangegangenen 
28 Tage enthalten; diese Angaben sind in regelmäßigen Abständen von höchstens einem 
Monat zu aktualisieren; 
b) die Unterschrift des Leiters des Verkehrsunternehmens oder seines Beauftragten tragen; 
c) vom Verkehrsunternehmen nach Ablauf des Geltungszeitraums ein Jahr lang aufbewahrt 
werden. Das Verkehrsunternehmen händigt den betreffenden Fahrern auf Verlangen einen 
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Auszug aus dem Arbeitszeitplan aus; und 
d) auf Verlangen einem dazu befugten Kontrollbeamten vorgelegt und ausgehändigt werden. 

Hinweise: 

Artikel 16 wurde am 31. Dezember 2007 aufgehoben (vgl. Artikel 26 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006, mit dem Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 geändert wurde). 

2.2.17 Artikel 17 und 18 

Auf diese Artikel wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da sie für die Durchführung 
von Straßenkontrollen irrelevant sind. 

2.2.18 Artikel 19 

2.2.18.1 Wortlaut 

1. Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die vorliegende Verordnung und die 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 Sanktionen fest und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, 
um deren Durchführung zu gewährleisten. Diese Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig, abschreckend und nicht diskriminierend sein. Ein Verstoß gegen die 
vorliegende Verordnung und gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 kann nicht mehrmals 
Gegenstand von Sanktionen oder Verfahren sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Maßnahmen und die Regeln bezüglich Sanktionen bis zu dem in Artikel 29 Absatz 2 
genannten Datum mit. Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten entsprechend. 

2. Ein Mitgliedstaat ermächtigt die zuständigen Behörden, gegen ein Unternehmen und/oder 
einen Fahrer bei einem in seinem Hoheitsgebiet festgestellten Verstoß gegen diese 
Verordnung eine Sanktion zu verhängen, sofern hierfür noch keine Sanktion verhängt wurde, 
und zwar selbst dann, wenn der Verstoß im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats oder 
eines Drittstaats begangen wurde. 

Dabei gilt folgende Ausnahmeregelung: Wird ein Verstoß festgestellt, 

– der nicht im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats begangen wurde und 

– der von einem Unternehmen, das seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder einem 
Drittstaat hat, oder von einem Fahrer, der seinen Arbeitsplatz in einem anderen Mitgliedstaat 
oder einem Drittstaat hat, begangen wurde, 

so kann ein Mitgliedstaat bis zum 1. Januar 2009, anstatt eine Sanktion zu verhängen, der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats oder des Drittstaats, in dem das Unternehmen seinen 
Sitz oder der Fahrer seinen Arbeitsplatz hat, den Verstoß melden. 

3. Leitet ein Mitgliedstaat in Bezug auf einen bestimmten Verstoß ein Verfahren ein oder 
verhängt er eine Sanktion, so muss er dem Fahrer gegenüber angemessene schriftliche 
Belege beibringen. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein System verhältnismäßiger Sanktionen, die 
finanzielle Sanktionen umfassen können, für den Fall besteht, dass Unternehmen oder mit 
ihnen verbundene Verlader, Spediteure, Reiseveranstalter, Hauptauftragnehmer, 
Unterauftragnehmer und Fahrervermittlungsagenturen gegen die vorliegende Verordnung oder 
die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 verstoßen. 
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2.2.18.2 Verstöße 

Keine 

2.2.18.3 Straßenkontrolle 

Bei Straßenkontrollen sollte den Kontrollbeamten bekannt sein, dass sie nach diesem Artikel 
befugt sind, Fahrer (und Verkehrsunternehmen) aufgrund von Verstößen gegen die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zu verfolgen, selbst wenn der Verstoß im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder eines Drittstaates begangen wurde. Aus 
dem genauen Wortlaut dieses Artikels geht hervor, dass sich diese Befugnis nicht auf 
Verstöße gegen Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 erstreckt, wobei dies letztendlich vom 
Wortlaut der von den einzelnen Mitgliedstaaten verabschiedeten Durchführungsvorschriften 
abhängt. 

2.2.19 Artikel 20 

2.2.19.1 Wortlaut 

1. Der Fahrer muss alle von einem Mitgliedstaat zu Sanktionen oder zur Einleitung von 
Verfahren beigebrachten Belege so lange aufbewahren, bis derselbe Verstoß gegen diese 
Verordnung nicht mehr in ein zweites Verfahren oder eine zweite Sanktion gemäß dieser 
Verordnung münden kann. 
 
2. Der Fahrer hat die in Absatz 1 genannten Belege auf Verlangen vorzuweisen. 
 
3. Ein Fahrer, der bei mehreren Verkehrsunternehmen beschäftigt ist oder mehreren 
Verkehrsunternehmen zur Verfügung steht, verschafft jedem Unternehmen ausreichende 
Informationen, um diesem die Einhaltung der Bestimmungen des Kapitels II zu ermöglichen. 

2.2.19.2 Verstöße 

Keine 

2.2.19.3 Straßenkontrolle 

Die Kontrollbeamten müssen damit rechnen, dass ihnen die unterschiedlichsten Belege zu 
Sanktionen oder zur Einleitung von Verfahren vorgelegt werden. 

Der von der CORTE gebilligte und von einigen Mitgliedstaaten übernommene 
Standardvordruck basiert auf ähnlichen Vorgaben wie Anhang I der Richtlinie 2000/30/EG, der 
die Berichterstattung über die Ergebnisse der technischen Unterwegskontrolle zum 
Gegenstand hat. 

In seiner Basisversion besteht dieser Nachweis aus einer unterzeichneten Erklärung auf einem 
Ausdruck oder einer Fahrtenschreiberscheibe. 

Legt ein Fahrer Belege zu früheren Sanktionen nicht vor, kann gegen ihn aufgrund desselben 
Verstoßes eine weitere Sanktion verhängt werden. Wird ein Beleg zu einer früheren Sanktion 
vorgelegt, nachdem eine weitere Sanktion verhängt wurde, muss letztere wieder aufgehoben 
werden. 
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2.2.20 Artikel 21 

2.2.20.1 Wortlaut 

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass ein Verstoß gegen diese 
Verordnung vorliegt, der die Straßenverkehrssicherheit eindeutig gefährden könnte, ermächtigt 
er die betreffende zuständige Behörde, das betreffende Fahrzeug so lange stillzulegen, bis die 
Ursache des Verstoßes behoben ist. Die Mitgliedstaaten können dem Fahrer auferlegen, eine 
tägliche Ruhezeit einzulegen. Die Mitgliedstaaten können ferner gegebenenfalls die Zulassung 
eines Unternehmens entziehen, aussetzen oder einschränken, falls es seinen Sitz in diesem 
Mitgliedstaat hat, oder sie können die Fahrerlaubnis eines Fahrers entziehen, aussetzen oder 
einschränken. Die Kommission entwickelt nach dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten 
Verfahren Leitlinien, um eine harmonisierte Anwendung dieses Artikels zu erreichen. 

2.2.20.2 Verstöße 

Keine 

2.2.20.3 Straßenkontrolle 

Nach Maßgabe dieses Artikels werden die Mitgliedstaaten ermächtigt, Rechtsvorschriften zu 
verabschieden, die die Stilllegung eines Fahrzeugs vorsehen, dessen Fahrer einen Verstoß 
gegen diese Verordnung begangen hat, und zudem Verwaltungssanktionen gegen 
Verkehrsunternehmen und Fahrer ermöglichen. Nur ein Teil der Mitgliedstaaten hat 
Maßnahmen verabschiedet, die Verwaltungssanktionen oder eine Stilllegung ermöglichen. 

2.2.21 Artikel 22 bis Artikel 29 

Die Artikel 22 bis 29 werden hier nicht weiter erörtert, da sie für die Durchführung von 
Straßenkontrollen irrelevant sind. Gleichwohl sollten sich die Kontrollbeamten bewusst sein, 
dass die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 durch Artikel 27 Absatz 1 geändert wurde und nun 
darin festlegt wird, welche in den Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeuge mit einem digitalen 
Fahrtenschreiber ausgerüstet werden müssen. 
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3. Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates – Regelungen für 
Fahrtenschreiber und Aufzeichnungen 

 
 
3.1 Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
 
Mithilfe eines Fahrtenschreibers werden die notwendigen Aufzeichnungen vorgenommen, die 
für die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch einen Kontrollbeamten 
unerlässlich sind. Die Aufzeichnungen werden entweder auf dem Schaublatt des 
Fahrtenschreibers oder in digitalen Dateien und entweder automatisch oder durch 
handschriftliche Einträge (des Fahrers) erstellt. Die Kontrollbeamten stellen hauptsächlich 
anhand dieser Aufzeichnungen fest, ob die Bestimmungen zu den Lenk- und Ruhezeiten 
eingehalten wurden. 
In der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 werden bestimmte technische Aspekte im 
Zusammenhang mit der Bauartgenehmigung sowie dem Einbau und der Prüfung dieser 
Geräte festgelegt und die Fahrer verpflichtet, den Vorschriften der Verordnung zu genügen. 
 
Eine eingehende Untersuchung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 würde den Rahmen 
dieses Dokuments sprengen; zudem ist anzumerken, dass diese Verordnung lediglich für in 
den EU-Mitgliedstaaten zugelassene Fahrzeuge gilt, wenngleich die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung als hinreichend angesehen wird, um den vergleichbaren 
Vorschriften des AETR zu entsprechen. 
Die wichtigsten Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung von Fahrtenschreibern sind in 
Artikel 3 und Artikel 13 bis Artikel 16 enthalten. Nach Maßgabe dieser Artikel unterliegen 
Fahrer detaillierten strikten Verpflichtungen. Im Zuge der Straßenkontrollen haben die 
Kontrollbeamten die Aufgabe, etwaige Verstöße in diesem Zusammenhang aufzudecken. 
 
Ohne Bezugnahme auf diese Verordnung ist eine realistische Evaluierung der Einhaltung der 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 unmöglich. Die Kontrollbeamten 
überwachen die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und stellen 
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zugleich sicher, dass den einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
entsprochen wird. 
Die Kontrollbeamten müssen mit den genannten Verordnungen vertraut und in der Lage sein, 
die Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers zu kontrollieren und zu beurteilen. 
 
 
 
 
3.1.1 Artikel 3 
 
3.1.1.1  Wortlaut 
 
1. Das Kontrollgerät muss bei Fahrzeugen eingebaut und benutzt werden, die der Personen- 
oder Güterbeförderung im Straßenverkehr dienen und in einem Mitgliedstaat zugelassen sind; 
ausgenommen sind die in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannten Fahrzeuge. 
Die in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannten Fahrzeuge und 
Fahrzeuge, die von der Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 freigestellt waren, die 
gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 jedoch nicht mehr freigestellt 
sind, müssen diese Vorschrift spätestens ab dem 31. Dezember 2007 erfüllen. 
2. Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 13 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 genannten Fahrzeuge von der Anwendung der vorliegenden Verordnung 
freistellen. 
3. Die Mitgliedstaaten können – nach Genehmigung durch die Kommission – Fahrzeuge, die 
für die in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannten Beförderungen eingesetzt 
werden, von der Anwendung der vorliegenden Verordnung freistellen. 
4. Die Mitgliedstaaten können für den Binnenverkehr vorschreiben, dass in allen Fahrzeugen, 
in denen gemäß Absatz 1 kein Kontrollgerät eingebaut und benutzt zu werden braucht, 
Kontrollgeräte gemäß dieser Verordnung eingebaut und benutzt werden. 
 

3.1.1.2 Verstöße 
 
Das Fahrzeug wurde nicht nach Maßgabe der Verordnungen mit einem Fahrtenschreiber 
ausgerüstet. 
 
 
3.1.1.3 Straßenkontrolle 
 
Die Kontrollbeamten sind gehalten zu überprüfen, ob nicht von der Verordnung freigestellte 
Fahrzeuge mit einem Kontrollgerät (Fahrtenschreiber) ausgerüstet sind, das in Bezug auf 
Bauart und Einbau den in der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 festgelegten Bestimmungen 
entspricht. 
Der Artikel sieht eine Ausnahme von der Ausrüstung mit einem Fahrtenschreiber für 
Fahrzeuge vor, die der Beförderung im Straßenverkehr dienen und in Artikel 13 Absätze 1 und 
3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 aufgeführt sind. 
 
Es sei angemerkt, dass in Drittstaaten, die AETR-Vertragsstaaten sind, zugelassene 
Fahrzeuge den Bestimmungen von Artikel 10 des AETR entsprechen können, indem die 
Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 eingehalten werden. Dies ist jedoch 
nicht der einzige Weg, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen. Die 
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Bestimmungen des AETR betreffend den Bau, den Einbau und die Verwendung 
entsprechen weitgehend den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und sind 
nicht Gegenstand der Betrachtungen in diesem Dokument. Die Kontrollbeamten sollten 
daher bei der Ermittlung von Verstößen im Zusammenhang mit dem Bau, dem Einbau 
und der Verwendung von in Fahrzeugen eingebauten Kontrollgeräten, die in 
Drittstaaten, die AETR-Vertragsstaaten sind, zugelassen sind, darauf achten, dass sie 
auf die korrekte Vorschrift Bezug nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Artikel 13 
 
3.1.2.1  Wortlaut 

 
Der Unternehmer und die Fahrer sorgen für das einwandfreie Funktionieren und die 
ordnungsgemäße Benutzung des Kontrollgeräts sowie der Fahrerkarte, wenn der Fahrer ein 
Fahrzeug benutzt, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgerüstet ist. 
 
3.1.2.2 Verstöße 
 
Versäumnis, für das einwandfreie Funktionieren des Kontrollgeräts (Fahrtenschreiber) zu 
sorgen. 
Bei der Benutzung eines Fahrzeugs mit einem defekten Fahrtenschreiber handelt es sich um 
einen sehr schweren Verstoß. 
 

 
3.1.2.3  Straßenkontrolle 
 
Im Zuge einer Straßenkontrolle sollten die Kontrollbeamten das einwandfreie Funktionieren 
des Fahrtenschreibers durch die Prüfung der vorgelegten Aufzeichnungen und der für die 
verschiedenen Fahrtenschreibersysteme verfügbaren Diagnoseberichte kontrollieren. 
Jedweder Defekt, der die präzise Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers beeinträchtigt, 
könnte auch die Fähigkeiten des Kontrollbeamten beeinträchtigen, die Einhaltung der 
Bestimmungen der Verordnung zu überwachen. 
 
Analoge Fahrtenschreiber 
Fehlende oder versetzte Schreibspuren, das Vorliegen von Schreibspuren, die auf einen 
Fehler hindeuten (z. B. vollendete Striche/Spitzen oder Balkenaufschrieb) oder ungewöhnliche 
Schreibaktivitäten sind gute Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrtenschreiber nicht 
bestimmungsgemäß funktioniert. 
 
Digitale Fahrtenschreiber 
Die Fahrerkarte ist ein integraler Bestandteil eines digitalen Fahrtenschreibers und ihr 
einwandfreies Funktionieren ist eine gesonderte Bestimmung dieses Artikels. 
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Es ist möglich, dass Informationen zu Fehlfunktionen, Fehlern und Störungen auf der im 
Bordgerät gespeicherten Datei „Ereignisse und Störungen“ erfasst worden sind. 
Sofern es auf der Hand liegt, dass ein derartiger Defekt gerade erst entstanden ist (z. B. 
während der Fahrt), sollten die Kontrollbeamten dies berücksichtigen und die für eine 
Reparatur notwendige Zeit genehmigen. An dieser Stelle sei auf den Wortlaut von Artikel 16 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 verwiesen, in dem es heißt: „Bei einer Betriebsstörung 
oder bei mangelhaftem Funktionieren des Gerätes muss der Unternehmer die Reparatur, 
sobald die Umstände dies gestatten, von einem zugelassenen Installateur oder einer 
zugelassenen Werkstatt durchführen lassen. Kann die Rückkehr zum Sitz des Unternehmens 
erst nach mehr als einer Woche nach dem Tag des Eintritts der Störung oder der Feststellung 
des mangelhaften Funktionierens erfolgen, so ist die Reparatur unterwegs vorzunehmen.“ 
Dennoch sollten die Kontrollbeamten Belege dafür verlangen, dass die Störungen des 
Fahrtenschreibers bereits länger bestehen und nicht gerade erst aufgetreten sind, und ggf. 
geeignete Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen. 
Weist der Fahrtenschreiber offenkundig eine Fehlfunktion auf, so kann dies darüber hinaus 
darauf hinweisen, dass die Aufzeichnungen manipuliert werden oder wurden. Die 
Kontrollbeamten sollten dies bei der Untersuchung dieser Art von Störungen berücksichtigen. 
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3.1.3  Artikel 14 
 
3.1.3.1 Wortlaut 

 
1. Der Unternehmer händigt den Fahrern von Fahrzeugen mit einem Kontrollgerät gemäß 
Anhang I eine ausreichende Anzahl Schaublätter aus, wobei dem persönlichen Charakter 
dieser Schaublätter, der Dauer des Dienstes und der Möglichkeit Rechnung zu tragen ist, dass 
beschädigte oder von einem zuständigen Kontrollbeamten beschlagnahmte Schaublätter 
ersetzt werden müssen. Der Unternehmer händigt den Fahrern nur solche Schaublätter aus, 
die einem amtlich genehmigten Muster entsprechen und die sich für das in das Fahrzeug 
eingebaute Gerät eignen. 
Ist ein Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgerüstet, tragen der 
Unternehmer und der Fahrer dafür Sorge, dass im Fall einer Kontrolle der Ausdruck gemäß 
Anhang I B unter Berücksichtigung der Dauer des Dienstes auf Anforderung ordnungsgemäß 
erfolgen kann. 
2. Das Unternehmen bewahrt die Schaublätter und – sofern Ausdrucke gemäß Artikel 15 
Absatz 1 erstellt wurden – die Ausdrucke in chronologischer Reihenfolge und in lesbarer Form 
nach der Benutzung mindestens ein Jahr lang auf und händigt den betreffenden Fahrern auf 
Verlangen eine Kopie aus. Das Unternehmen händigt den betreffenden Fahrern ferner auf 
Verlangen eine Kopie der von den Fahrerkarten heruntergeladenen Daten sowie Ausdrucke 
davon aus. Die Schaublätter, die Ausdrucke und die heruntergeladenen Daten sind jedem 
befugten Kontrollbeamten auf Verlangen vorzulegen oder auszuhändigen. 
3. Die in Anhang I B beschriebene Fahrerkarte wird dem Fahrer auf seinen Antrag von der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, erteilt. 
Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass jeder Fahrer, der der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
unterliegt und seinen gewöhnlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hat, 
Inhaber der Fahrerkarte ist. 
a) Im Sinne dieser Verordnung gilt als „gewöhnlicher Wohnsitz“ der Ort, an dem eine Person 
wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – im Fall einer Person ohne berufliche 
Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen der Person und 
dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d. h. während mindestens 185 Tagen im 
Kalenderjahr, wohnt. Jedoch gilt als gewöhnlicher Wohnsitz einer Person, deren berufliche 
Bindungen an einem anderen Ort als dem ihrer persönlichen Bindungen liegen und die daher 
veranlasst ist, sich abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
aufzuhalten, der Ort ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. 
Dies ist nicht erforderlich, wenn sich die Person in einem Mitgliedstaat zur Ausführung eines 
Auftrags von bestimmter Dauer aufhält. 
b) Die Fahrer erbringen den Nachweis über ihren gewöhnlichen Wohnsitz anhand aller 
geeigneten Mittel, insbesondere des Personalausweises oder jedes anderen beweiskräftigen 
Dokuments. 
c) Bestehen bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die Fahrerkarte ausstellt, 
Zweifel über die Richtigkeit der Angabe des gewöhnlichen Wohnsitzes nach Buchstabe b oder 
sollen bestimmte spezifische Kontrollen vorgenommen werden, so können diese Behörden 
nähere Auskünfte oder zusätzliche Belege verlangen. 
d) Die zuständigen Behörden des ausstellenden Mitgliedstaats vergewissern sich im Rahmen 
des Möglichen, dass der Antragsteller nicht bereits Inhaber einer gültigen Fahrerkarte ist. 
4. a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats versieht gemäß Anhang I B die Fahrerkarte 
mit den persönlichen Daten des Fahrers. Die Gültigkeitsdauer der Fahrerkarte darf fünf Jahre 
nicht überschreiten. Der Fahrer darf nur Inhaber einer einzigen gültigen Fahrerkarte sein. Er 
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darf nur seine eigene persönliche Fahrerkarte benutzen. Er darf weder eine defekte 
Fahrerkarte benutzen, noch eine Fahrerkarte, deren Gültigkeit abgelaufen ist. 
Wird eine neue Fahrerkarte ausgestellt, die die alte ersetzt, erhält die neue Karte die gleiche 
Ausstellungsnummer, der Index wird jedoch um eins erhöht. Die ausstellende Behörde führt 
ein Verzeichnis der ausgestellten, gestohlenen, verlorenen und defekten Fahrerkarten, in dem 
die Fahrerkarten mindestens bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer aufgeführt sind. Bei 
Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte stellt die ausstellende 
Behörde binnen fünf Werktagen nach Eingang eines entsprechenden begründeten Antrags 
eine Ersatzkarte aus. Bei Antrag auf Erneuerung einer Karte, deren Gültigkeitsdauer abläuft, 
stellt die Behörde vor Ablauf der Gültigkeit eine neue Karte aus, sofern sie den Antrag bis zu 
der in Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Frist erhalten hat. 
b) Fahrerkarten werden nur Antragstellern ausgestellt, die der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
unterliegen. 
c) Die Fahrerkarte ist persönlich. Während ihrer Gültigkeitsdauer darf sie unter keinen 
Umständen entzogen oder ihre Gültigkeit ausgesetzt werden, es sei denn, die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats stellt fest, dass die Karte gefälscht worden ist, der Fahrer eine 
Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist, oder die Ausstellung der Karte auf der Grundlage 
falscher Erklärungen und/oder gefälschter Dokumente erwirkt wurde. Werden die 
vorgenannten Maßnahmen zum Entzug oder zur Aussetzung der Gültigkeit der Karte von 
einem anderen als dem ausstellenden Mitgliedstaat getroffen, so sendet dieser Mitgliedstaat 
die Karte an die Behörden des ausstellenden Mitgliedstaats zurück und begründet sein 
Vorgehen. 
d) Die Fahrerkarten werden von den Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt. Hat der Inhaber 
einer von einem Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Fahrerkarte seinen gewöhnlichen 
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat begründet, so kann er einen Antrag auf Umtausch 
seiner Karte gegen eine gleichwertige Fahrerkarte stellen; es ist Sache des umtauschenden 
Mitgliedstaats, gegebenenfalls zu prüfen, ob die vorgelegte Karte tatsächlich noch gültig ist. 
Die Mitgliedstaaten, die einen Umtausch vornehmen, senden die einbehaltene Karte den 
Behörden des ausstellenden Mitgliedstaats zurück und begründen ihr Vorgehen. 
e) Wird eine Fahrerkarte von einem Mitgliedstaat ersetzt oder umgetauscht, so wird dieser 
Vorgang ebenso wie jede weitere Ersetzung oder Erneuerung in dem betreffenden 
Mitgliedstaat erfasst. 
f) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle für die Vermeidung einer Fälschung von Fahrerkarten 
erforderlichen Maßnahmen. 
5. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die für die Überwachung der Einhaltung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und der Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 
über Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte 
Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft erforderlichen Daten, die von den Kontrollgeräten 
gemäß Anhang I B dieser Verordnung aufgezeichnet und gespeichert werden, nach ihrer 
Aufzeichnung mindestens 365 Tage lang gespeichert bleiben und unter solchen Bedingungen, 
die die Sicherheit und Richtigkeit der Angaben garantieren, zugänglich gemacht werden 
können. 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Weiterveräußerung oder Stilllegung von Kontrollgeräten insbesondere die ordnungsgemäße 
Anwendung dieses Absatzes nicht beeinträchtigen kann. 
 

 
3.1.3.2 Verstöße 

 



 

74 

 

Der Fahrer versäumt es, dafür Sorge zu tragen, dass der Ausdruck ordnungsgemäß erfolgen 
kann: 

a) kein Papier – geringfügiger Verstoß; 
b) sonstiges, z. B. Funktionsstörung des Bordgeräts – sehr schwerer Verstoß; 

Verwendung einer Fahrerkarte durch den Fahrer, deren Inhaber er nicht ist – sehr schwerer 
Verstoß; 
Benutzung einer defekten Fahrerkarte – sehr schwerer Verstoß; 
Besitz mehrerer Fahrerkarten mit seinen persönlichen Daten – sehr schwerer Verstoß; 
Nichtbenutzung einer Fahrerkarte (z. B. der Fahrer besitzt keine Fahrerkarte, lenkt jedoch ein 
Fahrzeug mit digitalem Fahrtenschreiber) – sehr schwerer Verstoß; 
Versäumnis, die vorgeschriebenen Aufzeichnungen zu führen (1 Jahr) – Verstoß des 
Verkehrsunternehmens – sehr schwerer Verstoß. 

 
3.1.3.3 Straßenkontrolle 
 

Absatz 1 dieses Artikels sieht bestimmte Verpflichtungen für Verkehrsunternehmen und Fahrer 
im Zusammenhang mit der vorschriftsmäßigen Arbeitsweise des Kontrollgeräts 
(Fahrtenschreiber) vor. 
 
Der Fahrer muss dafür Sorge tragen, dass er jederzeit auf Verlangen oder Anforderung einen 
Ausdruck erstellen kann. In der Praxis bedeutet dies, dass der Fahrer einen ausreichenden 
Vorrat an Papierrollen mit sich führen muss. Kann er aufgrund von Papiermangel keinen 
Ausdruck erstellen, stellt dies einen Verstoß dar. 
(Fahrer sollten angehalten werden, einen ausreichenden Vorrat an Papierrollen 
bereitzuhalten.) 
 
Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, dem Fahrer eine ausreichende Anzahl 
Schaublätter für den Fahrtenschreiber auszuhändigen, die mit dem verwendeten Kontrollgerät 
kompatibel sind. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen stellt einen Verstoß seitens des 
Arbeitgebers/Verkehrsunternehmens dar. 
 
In Absatz 2 werden Vorschriften für die Betriebe (Verkehrsunternehmen, Arbeitgeber) 
hinsichtlich der Sicherung und Aufbewahrung der Schaublätter und der heruntergeladenen 
Daten festgelegt. Zwar stellt die Nichteinhaltung dieser Vorschriften einen Verstoß durch das 
Unternehmen dar, jedoch hat dieser Umstand bei einer Straßenkontrolle nur sekundäre 
Bedeutung. 
Die Absätze 3 und 4 betreffen vornehmlich die Verfahren für die Erteilung, Aufmachung und 
Merkmale der von den Mitgliedstaaten ausgestellten Fahrerkarte sowie die für die Erteilung 
zuständigen Behörden. Diese Informationen sind für Straßenkontrollen von untergeordneter 
Bedeutung. 
Der Inhalt der Absätze verbietet es jedoch den Fahrern, mehrere gültige Fahrerkarten zu 
besitzen. Fahrern ist es lediglich gestattet, ihre eigene mit ihren persönlichen Daten versehene 
Fahrerkarte zu verwenden. Ebenso ist es ihnen untersagt, eine defekte/beschädigte 
Fahrerkarte oder eine Fahrerkarte zu benutzen, deren Gültigkeit abgelaufen ist. Wurde die 
Fahrerkarte gefälscht oder ihre Ausstellung auf der Grundlage falscher Erklärungen oder 
gefälschter Dokumente erwirkt, oder verwendet der Fahrer eine Fahrerkarte, deren Inhaber er 
nicht ist, kann die zuständige Behörde diese entziehen oder ihre Gütigkeit aussetzen. 
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3.1.4  Artikel 15 
 
3.1.4.1 Wortlaut 

 
1. Die Fahrer dürfen keine angeschmutzten oder beschädigten Schaublätter oder Fahrerkarten 
verwenden. Die Schaublätter oder die Fahrerkarten müssen deshalb in angemessener Weise 
geschützt werden. Fahrer, die die Erneuerung ihrer Fahrerkarte wünschen, müssen bei den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, 
spätestens fünfzehn Werktage vor Ablauf der Gültigkeit der Karte einen entsprechenden 
Antrag stellen. 
Wird ein Schaublatt, welches Aufzeichnungen enthält, oder eine Fahrerkarte beschädigt, so 
haben die Fahrer, das beschädigte Schaublatt oder die Fahrerkarte dem ersatzweise 
verwendeten Reserveblatt beizufügen. 
Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte müssen die Fahrer bei 
den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, 
binnen sieben Kalendertagen einen Antrag auf Ersetzung der Karten stellen. 
Wenn eine Fahrerkarte beschädigt ist, Fehlfunktionen aufweist oder sich nicht im Besitz des 
Fahrers befindet, hat der Fahrer: 
a) zu Beginn seiner Fahrt die Angaben über das von ihm gelenkte Fahrzeug auszudrucken 
und in den Ausdruck: 
i) die Angaben, mit denen der Fahrer identifiziert werden kann (Name, Nummer der 
Fahrerkarte oder des Führerscheins), einzutragen und seine Unterschrift anzubringen; 
ii) die in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich Buchstaben b, c und d genannten Zeiten 
einzutragen; 
b) am Ende seiner Fahrt die Angaben über die vom Kontrollgerät aufgezeichneten Zeiten 
auszudrucken, die vom Fahrtenschreiber nicht erfassten Zeiten, in denen er seit dem Erstellen 
des Ausdrucks bei Fahrtantritt andere Arbeiten ausgeübt hat, Bereitschaft hatte oder eine 
Ruhepause eingelegt hat, zu vermerken und auf diesem Dokument die Angaben einzutragen, 
mit denen der Fahrer identifiziert werden kann (Name, Nummer der Fahrerkarte oder des 
Führerscheins), sowie seine Unterschrift anzubringen. 
2. Die Fahrer benutzen für jeden Tag, an dem sie lenken, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das 
Fahrzeug übernehmen, Schaublätter oder Fahrerkarten. Das Schaublatt oder die Fahrerkarte 
wird erst nach der täglichen Arbeitszeit entnommen, es sei denn, eine Entnahme ist auf 
andere Weise zulässig. Kein Schaublatt oder Fahrerkarte darf über den Zeitraum, für den es 
bestimmt ist, hinaus verwendet werden. 
Wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug aufhält und daher nicht in der Lage ist, das in das 
Fahrzeug eingebaute Gerät zu betätigen, müssen die in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich 
Buchstaben b, c und d genannten Zeiträume, 
a) wenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgestattet ist, von Hand, 
durch automatische Aufzeichnung oder auf andere Weise lesbar und ohne Verschmutzung 
des Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen werden, oder 
b) wenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgestattet ist, mittels der 
manuellen Eingabevorrichtung des Kontrollgeräts auf der Fahrerkarte eingetragen werden. 
Befindet sich an Bord eines mit einem Kontrollgerät nach Anhang I B ausgestatteten 
Fahrzeugs mehr als ein Fahrer, so stellt jeder Fahrer sicher, dass seine Fahrerkarte in den 
richtigen Schlitz im Fahrtenschreiber eingeschoben wird. 
Wenn sich mehr als ein Fahrer im Fahrzeug befindet, nehmen die Fahrer auf den 
Schaublättern erforderliche Änderungen so vor, dass die in Anhang I Ziffer II Nummern 1 bis 3 
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genannten Angaben auf dem Schaublatt des Fahrers, der tatsächlich lenkt, aufgezeichnet 
werden. 
3. Die Fahrer 
– achten darauf, dass die Zeitmarkierung auf dem Schaublatt mit der gesetzlichen Zeit des 
Landes übereinstimmt, in dem das Fahrzeug zugelassen ist; 
– betätigen die Schaltvorrichtung des Kontrollgeräts so, dass folgende Zeiten getrennt und 
unterscheidbar aufgezeichnet werden: 
a) unter dem Zeichen:  die Lenkzeiten; 
b) „andere Arbeiten“: Das sind alle anderen Tätigkeiten als die Lenktätigkeit im Sinne des 
Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich 
des Straßentransports ausüben, sowie jegliche Arbeit für denselben oder einen anderen 
Arbeitgeber, sei es innerhalb oder außerhalb des Verkehrssektors; sie sind unter dem Zeichen 
(…) aufzuzeichnen ; 
c) die „Bereitschaftszeit“ im Sinne des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie 2002/15/EG ist 
unter dem Zeichen (…) aufzuzeichnen ; 
d) unter dem Zeichen:  die Arbeitsunterbrechungen und die Tagesruhezeiten. 
 
4. Gestrichen 
 
5. Der Fahrer hat auf dem Schaublatt folgende Angaben einzutragen: 
a) bei Beginn der Benutzung des Blattes: seinen Namen und Vornamen; 
b) bei Beginn und am Ende der Benutzung des Blattes: den Zeitpunkt und den Ort: 
c) die Kennzeichennummer des Fahrzeugs, das ihm zugewiesen ist, und zwar vor der ersten 
auf dem Blatt verzeichneten Fahrt und in der Folge im Falle des Fahrzeugwechsels während 
der Benutzung des Schaublatts; 
d) den Stand des Kilometerzählers: 
– vor der ersten auf dem Blatt verzeichneten Fahrt, 
– am Ende der letzten auf dem Blatt verzeichneten Fahrt, 
– im Falle des Fahrzeugwechsels während des Arbeitstags (Zähler des vorherigen Fahrzeugs 
und Zähler des neuen Fahrzeugs); 
e) gegebenenfalls die Uhrzeit des Fahrzeugwechsels. 
(5a) Der Fahrer gibt in das Kontrollgerät gemäß Anhang I B das Symbol des Landes, in dem er 
seinen Arbeitstag beginnt, und das Symbol des Landes ein, in dem er seinen Arbeitstag 
beendet. Ein Mitgliedstaat kann jedoch den Fahrern von Fahrzeugen, die einen 
innerstaatlichen Transport in seinem Hoheitsgebiet durchführen, vorschreiben, dem Symbol 
des Landes genauere geographische Angaben hinzuzufügen, sofern sie der Kommission von 
diesem Mitgliedstaat vor dem 1. April 1998 mitgeteilt worden sind und ihre Zahl nicht über 
zwanzig liegt. 
Die Eingaben der vorgenannten Daten werden vom Fahrer vorgenommen; sie können 
entweder völlig manuell oder, wenn das Kontrollgerät an ein satellitengestütztes 
Standortbestimmungssystem angeschlossen ist, automatisch sein. 
6. Das Kontrollgerät gemäß Anhang I muss so beschaffen sein, dass die Kontrollbeamten 
nach etwaiger Öffnung des Gerätes, ohne das Schaublatt bleibend zu verformen, zu 
beschädigen oder zu verschmutzen, die Aufzeichnungen der letzten neun Stunden vor dem 
Kontrollzeitpunkt ablesen können. 
Das Gerät muss außerdem so beschaffen sein, dass ohne Öffnung des Gehäuses nachgeprüft 
werden kann, ob die Aufzeichnungen erfolgen. 



 

77 

 

7. a) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgerüstet 
ist, so muss er den Kontrollbeamten auf Verlangen jederzeit Folgendes vorlegen können: 
i) die Schaublätter für die laufende Woche und die vom Fahrer in den vorausgehenden 
28 Tagen verwendeten Schaublätter, 
ii) die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist, und 
iii) alle während der laufenden Woche und der vorausgehenden 28 Tage erstellten 
handschriftlichen Aufzeichnungen und Ausdrucke, die gemäß der vorliegenden Verordnung 
und der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 vorgeschrieben sind. 
b) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgerüstet 
ist, so muss er den Kontrollbeamten auf Verlangen jederzeit Folgendes vorlegen können: 
i) Die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist, 
ii) alle während der laufenden Woche und der vorausgehenden 15 Tage erstellten 
handschriftlichen Aufzeichnungen und Ausdrucke, die gemäß der vorliegenden Verordnung 
und der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 vorgeschrieben sind, und 
iii) die Schaublätter für den Zeitraum gemäß dem vorigen Unterabsatz, falls er in dieser Zeit 
ein Fahrzeug gelenkt hat, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgerüstet ist. 
Nach dem 1. Januar 2008 umfasst der in Ziffer ii genannte Zeitraum jedoch den laufenden Tag 
und die vorausgehenden 28 Tage. 
c) Ein ermächtigter Kontrollbeamter kann die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
überprüfen, indem er die Schaublätter, die im Kontrollgerät oder auf der Fahrerkarte 
gespeicherten Daten (mittels Anzeige oder Ausdruck) oder anderenfalls jedes andere 
beweiskräftige Dokument, das die Nichteinhaltung einer Bestimmung wie etwa des Artikels 16 
Absätze 2 und 3 belegt, analysiert. 
8. Die Verfälschung, Unterdrückung oder Vernichtung von Aufzeichnungen auf dem 
Schaublatt, des Speicherinhalts des Kontrollgeräts bzw. der Fahrerkarte sowie der von dem 
Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgedruckten Dokumente ist verboten. Dies gilt in gleicher 
Weise für Manipulationen am Kontrollgerät, am Schaublatt oder an der Fahrerkarte, durch die 
die Aufzeichnungen und/oder die ausgedruckten Dokumente verfälscht, unterdrückt oder 
vernichtet werden können. Im Fahrzeug darf keine Einrichtung vorhanden sein, die zu diesem 
Zweck verwendet werden kann. 
 
 
3.1.4.2 Verstöße 

 
Nichtvorlage von Aufzeichnungen bei einer Straßenkontrolle; 
Nichtvorlage des Kontrollbuchs, des Verzeichnisses der Kontrollbücher oder eines anderen 
Dokuments, wenn diese bei einer Straßenkontrolle angefordert werden; 
Versäumnis, das Schaublatt des Fahrtenschreibers oder die Fahrerkarte zu benutzen; 
Versäumnis, eine ausreichende Anzahl Schaublätter auszuhändigen (Verkehrsunternehmen); 
Versäumnis, die Schaublätter dem Arbeitgeber zurückzugeben; 
Nutzung eines mit dem Gerät nicht kompatiblen Schaublatts; 
Versäumnis, (bei Mehrfahrerbetrieb) das Schaublatt des Fahrtenschreibers bzw. die 
Fahrerkarte auszutauschen; 
Versäumnis, dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrerkarte in den richtigen Schlitz des digitalen 
Fahrtenschreibers eingeschoben wird; 
Versäumnis, die vorgeschriebenen Zeiträume von Hand, durch automatische Aufzeichnung 
oder auf andere Weise einzutragen; 
Versäumnis, die Angaben auf dem inneren Feld einzutragen (analoger Fahrtenschreiber); 
fehlerhafte Bedienung der Schaltvorrichtung für die Betriebsarten; 
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Versäumnis, das Symbol des Herkunftslandes einzugeben (digital); 
falsche Zeiteinstellung des Fahrtenschreibers; 
Versäumnis, zu Beginn/am Ende der Fahrt die erforderlichen Ausdrucke vorzunehmen und 
darauf die entsprechenden Angaben zu vermerken (sofern der digitale Fahrtenschreiber/die 
Fahrerkarte defekt sind); 
Versäumnis, bei Erneuerung binnen 15 Tagen oder bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl 
binnen 7 Tagen einen Antrag auf Ersetzung der Fahrerkarte zu stellen; 
unzulässige Entnahme des (analogen) Schaublatts oder der (digitalen) Fahrerkarte; 
Verwendung eines Schaublatts über den vorgesehenen Zeitraum hinaus; 
Verwendung angeschmutzter oder beschädigter Schaublätter; 
unzulässige Verwendung einer Einrichtung (z. B. für die Zwecke der Verfälschung oder 
Unterdrückung von Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers). 
 
 
 
 
 
3.1.4.3 Straßenkontrolle 

 
Die Verordnung sieht detaillierte Verpflichtungen für den Fahrer im Zusammenhang mit der 
Erstellung, dem Führen, der Aufbewahrung und der Vorlage der Aufzeichnungen, der 
Arbeitsweise des Fahrtenschreibers und den Ausnahmeverfahren in außergewöhnlichen 
Situationen vor. 
 
Artikel 15 Absatz 1 
 
Der Wortlaut der Verordnung in Bezug auf die anzuwendenden Verfahren ist eindeutig. 
Versäumt es der Fahrer vorsätzlich, die vorgeschriebenen Verfahren zu befolgen, werden in 
folgenden Fällen Sanktionen verhängt: 

a) Verwendung angeschmutzter oder beschädigter Schaublätter, d. h. Schaublätter, die 
infolge unsachgemäßer Behandlung vor oder nach ihrer Verwendung in Mitleidenschaft 
gezogen wurden. Zweifelsohne obliegt es dem Fahrer, dafür zu sorgen, dass keine 
angeschmutzten oder beschädigten Schaublätter verwendet werden. Nach ihrer 
Verwendung sind diese so aufzubewahren, dass eine Verschmutzung oder 
Beschädigung vermieden wird, aufgrund derer die Aufzeichnungen auf einem 
Schaublatt unbrauchbar oder unleserlich werden könnten. Vereinzelte leichte 
Beschädigungen/Verschmutzungen, die die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen 
nicht beeinträchtigen, werden unter Umständen als geringfügiger Verstoß betrachtet. 

b) Versäumnis, bei Verlust, Diebstahl oder Fehlfunktion einer Fahrerkarte binnen 7 Tagen 
einen Antrag auf Ersetzung zu stellen (implizit wird hier vorgeschrieben, die 
Antragstellung zu belegen). Geht aus den vom Fahrer vorgelegten vorgeschriebenen 
Ausdrucken hervor, dass die Fehlfunktion länger als 7 Tage andauert oder der Verlust 
länger als 7 Tage zurückliegt, ist die Antragstellung ebenfalls nachzuweisen, um 
Sanktionen aufgrund dieses mutmaßlichen Verstoßes zu vermeiden. 

c) Versäumnis, zu Beginn/am Ende der Fahrt die erforderlichen Ausdrucke vorzunehmen, 
wenn eine Fahrerkarte Fehlfunktionen aufweist, beschädigt ist oder sich nicht im Besitz 
des Fahrers befindet, sofern offenkundig ist oder vom Bordgerät angezeigt wird, dass 
Aufzeichnungen auf der Fahrerkarte unmöglich sind. 
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Hinweis zur Fahrerkarte, die sich „nicht im Besitz des Fahrers“ befindet: Der Fahrer muss 
in der Lage sein, die ihm erteilte Fahrerkarte vorzulegen. Nach der ordnungsgemäßen 
Meldung des Verlusts oder der Fehlfunktion der Fahrkarte kann ein Fahrer, der sich nicht 
mehr in ihrem Besitz befindet, die Fahrt in einem mit einem digitalen Fahrtenschreiber 
ausgestatteten Fahrzeug lediglich während eines begrenzten Zeitraums (höchstens 
7 Tage) fortsetzen. Ein Fahrer muss grundsätzlich eine Fahrerkarte erhalten, bevor er 
berechtigt ist, ein mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgestattetes Fahrzeug zu lenken. 
 

 
Artikel 15 Absatz 2 
 
In der Verordnung werden zudem weitere Vorschriften für die Arbeitsweise des Kontrollgeräts 
festgelegt. 
Der Fahrtenschreiber muss für die Erfassung aller unter die Verordnung fallenden Tätigkeiten 
des Fahrers verwendet werden: 
 

a) Zeitraum zwischen dem Arbeitsbeginn und dem Zeitpunkt, an dem der Fahrer das 
Fahrzeug übernimmt; 

b) Zeiten, in denen der Fahrer die Verantwortung für ein Fahrzeug innehat; 
c) Zeitraum zwischen der Abgabe der Verantwortung für ein Fahrzeug und dem Ende des 

Arbeitstages. 
 

Wenn also ein Fahrer es versäumt, vollständige Aufzeichnungen über seine Tätigkeiten 
mithilfe des Kontrollgeräts und handschriftlicher Einträge bzw. manueller Eingaben zu führen, 
werden unter Umständen Maßnahmen zur Durchsetzung der Bestimmungen ergriffen (vgl. 
ferner Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006). 
 
Ein Fahrer darf das Schaublatt oder die Fahrerkarte erst nach der täglichen Arbeitszeit 
entnehmen, es sei denn, eine Entnahme wird auf andere Weise genehmigt. Eine derartige 
Genehmigung wird im Rahmen anderer Bestimmungen der Verordnung implizit vorausgesetzt, 
z. B.: 
 
a) bei einem Fahrzeugwechsel; 
b) bei der Vorlage im Rahmen einer Straßenkontrolle auf Verlangen der 
Vollzugs-/Kontrollbeamten; 
c) falls es erforderlich ist, um eine Eintragung von Hand vorzunehmen; 
d) aufgrund einer Fehlfunktion des Kontrollgeräts. 
 
Die Kontrollbeamten sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass durch die nicht genehmigte 
Entnahme des Schaublatts oder der Fahrerkarte eines Fahrtenschreibers unter Umständen 
Tätigkeiten verschleiert werden sollen, deren Aufzeichnung einen Verstoß gegen die 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 darstellen würde. 
 
Ein Fahrer darf ein Schaublatt nicht länger als 24 Stunden verwenden, da dies die 
Beschädigung oder Zerstörung der Daten über die zuvor aufgezeichneten Tätigkeiten nach 
sich ziehen könnte. Dieser Verstoß lässt sich bei einer Kontrolle ohne weiteres anhand 
überlappender Schreibspuren feststellen. In einem derartigen Fall werden Sanktionen 
verhängt. 
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Eine derartige Zuwiderhandlung ist mit einem digitalen Fahrtenschreiber oder einer digitalen 
Fahrerkarte ausgeschlossen. 
In diesem Fall besteht der entsprechende Verstoß im Verlust aufgezeichneter Daten aufgrund 
des Versäumnisses, die Daten herunterzuladen. 
 
Die vorliegende Verordnung schreibt bei Mehrfahrerbetrieb bestimmte Verfahren vor. 
Die Fahrer müssen sicherstellen, dass die (digitale) Fahrerkarte bzw. das (analoge) Schaublatt 
des Fahrers, der tatsächlich lenkt, im richtigen Schlitz des digitalen Bordgeräts eingeschoben 
bzw. ordnungsgemäß in den analogen Fahrtenschreiber eingelegt ist, um die Aufzeichnung 
der Wegstrecke, der Geschwindigkeit und der Lenkzeit zu ermöglichen. 
Ein etwaiger Verstoß kann durch Prüfung des Bordgeräts und beider Fahrerkarten bzw. beider 
analoger Schaublätter zum Zeitpunkt der Kontrolle aufgedeckt werden. 
 
Artikel 15 Absatz 3 
 
Gegenstand dieses Absatzes sind die Vorschriften für die Bedienung und die Einstellungen 
des Kontrollgeräts. 
 
Die Fahrer müssen darauf achten, dass die Zeitmarkierung auf einem analogen 
Fahrtenschreiber mit der gesetzlichen Zeit des Zulassungslandes übereinstimmt. Die 
Nichteinhaltung dieser Vorschrift stellt einen Verstoß dar. 
Die Kontrollbeamten sollten berücksichtigen, dass diese Zeitmarkierung von der am Ort der 
Kontrolle geltenden gesetzlichen Zeit abweichen könnte. Willkürliche Zeiteinstellungen können 
auf Manipulationen hinweisen. Daher sollten in derartigen Fällen Nachforschungen angestellt 
werden, um mögliche Verfälschungen auszuschließen. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, führt 
ein Verstoß gegen diese Vorschrift zu Sanktionen. 
Bei digitalen Fahrtenschreibern erfasst das Bordgerät die koordinierte Weltzeit (UTC), zeigt 
jedoch womöglich die Ortszeit an. 
 
Der Fahrer muss die Tätigkeiten mittels des Kontrollgeräts und in Anwendung der für den 
genutzten Fahrtenschreibertypen nachstehend vorgeschriebenen Verfahren aufzeichnen. 
Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann Sanktionen nach sich ziehen. 
 

  
 

 
- „Lenkzeiten“: Beachten Sie, dass diese Zeiten in den meisten modernen 

Kontrollgeräten automatisch erfasst werden, sofern das Schaublatt/die Fahrerkarte 
korrekt eingelegt bzw. eingeschoben ist. 

 
 
    

 
 

- „andere Arbeiten“: Umfasst alle anderen Tätigkeiten als die in den Anwendungsbereich 
der EU-/AETR-Bestimmungen fallende Lenktätigkeit, die als Arbeit definiert sind. Dazu 
zählt auch jegliche Arbeit für denselben oder einen anderen Arbeitgeber, sei es 
innerhalb oder außerhalb des Verkehrssektors. 
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-  
 
 
- „Bereitschaftszeit“: Diese wird in Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie 2002/15/EG 

definiert, der wie folgt zusammengefasst werden kann: 
– andere Zeiten als Ruhepausen und Ruhezeiten, in denen der Fahrer nicht verpflichtet 
ist, bei seinem Fahrzeug zu bleiben, in denen er sich jedoch in Bereitschaft hält, um 
etwaigen Anweisungen zur Aufnahme oder Wiederaufnahme der Fahrtätigkeit oder zur 
Ausführung anderer Arbeiten Folge zu leisten. Typische Beispiele hierfür sind: 

- Begleitung eines Fahrzeugs während dessen Beförderung auf einer Fähre 
oder mit einem Zug; 

- Wartezeiten während der Be-/Entladung des Fahrzeugs; 
- Wartezeiten an Grenzen; 
- Wartezeiten infolge von Fahrverboten. 

 
Diese Zeiten und ihre voraussichtliche Dauer müssen dem Fahrpersonal im Voraus 
bekannt sein, entweder vor der Abfahrt bzw. unmittelbar vor dem tatsächlichen Beginn 
des betreffenden Zeitraums. 
Diese Tätigkeit muss von einem Mitglied des Fahrpersonals für die Zeiten angegeben 
werden, in denen er ein Fahrzeug begleitet, das von einem anderen Fahrer gelenkt 
wird, und andere Arbeiten ausführt (z. B. Navigation). Bis zu 45 Minuten der von einem 
solchen Beifahrer als „Bereitschaftszeit“ erfassten Zeit können jedoch als 
Unterbrechung verbucht werden, da es mit einem digitalen Fahrtenschreiber technisch 
nicht möglich ist, eine derartige Unterbrechung unter dem Zeichen Bett/Ruhezeiten zu 
erfassen. 

 
 
 
 
 

– Unterbrechungen und Ruhezeiten: Hierin enthalten sind Arbeitsunterbrechungen und 
die täglichen oder wöchentlichen Ruhezeiten. Während dieser Zeiten dürfen Fahrer 
keine Lenktätigkeit ausüben oder andere Arbeiten ausführen. Fahrtunterbrechungen 
dienen ausschließlich der Erholung. Während einer Ruhepause verfügt der Fahrer frei 
über seine Zeit. Ein Fahrer, der arbeitet, während sein Fahrtenschreiber auf 
Unterbrechung oder Ruhepause eingestellt ist, begeht einen Verstoß. 

 
Haben Fahrer eine bestimmte Tätigkeitsart irrtümlich gewählt, kann man durchaus von ihnen 
erwarten, dass sie eine handschriftliche Eintragung vornehmen oder einen Ausdruck erstellen, 
um den Fehler zu erläutern, sobald sie ihn bemerken. 
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Artikel 15 Absatz 5 
 
In diesem Artikel werden die Angaben festgelegt, die handschriftlich auf dem Schaublatt des 
Fahrtenschreibers einzutragen sind. Zeichnet ein Fahrer diese Angaben nicht zur 
vorgeschriebenen Zeit auf, stellt dies einen Verstoß gegen die vorliegende Verordnung dar, 
der Sanktionen nach sich ziehen kann. 
 

- Zu Dienstbeginn hat der Fahrer seinen vollständigen Namen (Vor- und Nachnamen) 
einzutragen. Dabei sollte er darauf achten, das Schreibfeld des Schaublatts nicht zu 
beschriften. Spitznamen oder Initialen sind nicht zulässig, es sei denn, sie werden 
zusätzlich zu den vorgeschriebenen Angaben eingetragen. Ist ein Name zu lang für den 
vorhandenen Platz und muss er infolgedessen abgekürzt werden, ist der vollständige 
Name auf der Rückseite des Schaublatts zu vermerken. 

- Vorzugsweise wird zuerst der Nachname und dann der Vorname eingetragen. 
Hierdurch soll die Arbeit der Behörden erleichtert werden, die unter Umständen nicht 
mit allen Einzelheiten der Namensgebung in den verschiedenen Mitgliedstaaten vertraut 
sind. Eine Abweichung von dieser Vorgabe wird allerdings nicht als Zuwiderhandlung 
gewertet. Die Eintragung eines falschen Namens bedingt, dass die Aufzeichnung 
insgesamt falsch ist. 

- Bei Beginn der Benutzung des Schaublattes sind Ort und Zeitpunkt einzutragen. Die 
Eintragung eines falschen Zeitpunkts oder Ortes bedingt, dass die Aufzeichnung 
insgesamt falsch ist. Am Ende der Dienstzeit sind Zeitpunkt und Ort einzutragen. Fallen 
Beginn und Ende der Benutzung des Blattes auf denselben Tag, sollte dieses Datum 
zwei Mal eingetragen werden. Die Verwendung von Unterführungszeichen ist nicht 
zulässig. Die Angaben zum Ort sollten sich auf die nächstgelegene Stadt oder Ortschaft 
beziehen und müssen zwei Mal eingegeben werden, selbst wenn der Ort bei Beginn 
und am Ende der Benutzung identisch ist. 

- Die Kennzeichennummer des Fahrzeuges, das dem Fahrer zugewiesen ist, ist 
einzutragen. 

- Für die tägliche Aufzeichnung sind der Stand des Kilometerzählers vor der ersten und 
am Ende der letzten Fahrt sowie im Falle eines Fahrzeugwechsels der Stand des 
Kilometerzählers des neuen Fahrzeugs einzutragen. 

 
Fehlende Angaben auf dem inneren Feld können auf mangelnde Sorgfalt seitens des Fahrers 
oder auf Vorbereitungen für eine Fälschung zurückzuführen sein; es dürfte den 
Kontrollbeamten nicht leichtfallen, beide Fälle auseinanderzuhalten. In jedem Fall sollte 
versucht werden, den Grund für die fehlenden Angaben zu ermitteln. Dabei ist bei der 
Abwägung der Sanktionen ein gelegentlicher Fehler als weniger schwerwiegend einzustufen 
als wiederholte Zuwiderhandlungen. 
 
Artikel 15 Absatz 5a 
 
Im Falle digitaler Fahrtenschreiber ist der Fahrer verpflichtet, das Symbol des Landes 
einzugeben, in dem er seinen Arbeitstag beginnt/beendet; das gilt auch für den Fall etwaiger 
Fahrzeugwechsel. 
Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift stellt einen Verstoß dar. 
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Artikel 15 Absatz 6 
 
In diesem Absatz wird die Beschaffenheit des analogen Kontrollgeräts beschrieben. Daher ist 
seine Bedeutung für die Kontrolltätigkeiten begrenzt und eine weitere Auslegung nicht 
erforderlich. 
 
 
Artikel 15 Absatz 7 
 
Der Fahrer (oder Beifahrer) eines mit einem Fahrtenschreiber ausgerüsteten Fahrzeugs muss 
auf Verlangen (eines Kontrollbeamten) Folgendes vorlegen können: 
 

i) die Schaublätter für den laufenden Zeitraum und/oder die vom Fahrer an diesem Tag 
oder in den vorausgehenden 28 Tagen verwendeten Schaublätter. 
Hinweis: Das bedeutet nicht, dass 28 Schaublätter vorgelegt werden müssen. 
Fahrpersonal, das nicht vollzeitbeschäftigt ist, wird in 28 Kalendertagen unter 
Umständen wesentlich weniger Schaublätter verbrauchen. Die laufenden 
Aufzeichnungen können auf einer Fahrerkarte geführt werden; dennoch müssen die auf 
einem analogen System erstellten Schaublätter der vorangegangenen 28 Tage 
vorgelegt werden. 

ii) die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist. 
Selbst wenn die laufenden Aufzeichnungen auf einem analogen Schaublatt geführt 
werden, muss ein Fahrer die Fahrerkarte vorlegen, sofern eine solche erteilt wurde. Auf 
diese Weise können sämtliche digitalen Lenktage während der vorangegangenen 
28 Tage auf die Einhaltung der Bestimmungen geprüft werden. 
Die Nichtvorlage einer erteilten Fahrerkarte stellt einen Verstoß dar. Anhand der 
Tachonet-Daten oder nationaler Aufzeichnungen sollte überprüft werden, ob die 
vorgelegte Fahrerkarte gültig ist bzw. ob eine Fahrerkarte erteilt wurde. 

iii) Ein Fahrer muss darüber hinaus in der Lage sein, ggf. erstellte Ausdrucke des digitalen 
Fahrtenschreibers vorzulegen. Stellt ein Kontrollbeamter die Notwendigkeit der Vorlage 
von Ausdrucken nach Maßgabe der vorliegenden Vorschriften fest und vermag der 
Fahrer nicht, diese vorzulegen, stellt dies einen Verstoß dar. 

iv) Alle während des fraglichen Zeitraums vom Fahrer erstellten handschriftlichen 
Aufzeichnungen, gleich in welcher Form. 

 
Bescheinigungen 
 
Krankheits- oder Urlaubszeiten führen dazu, dass teilweise über einen längeren Zeitraum 
keine Aufzeichnungen geführt werden. Das bedeutet, dass Fahrer, die sich anschließend einer 
Kontrolle unterziehen müssen, nicht in der Lage sind, für diese Zeiträume Aufzeichnungen 
vorzulegen. 
Diese Situationen können fälschlicherweise als Nichtvorlage von Belegen gedeutet werden, 
die auf den Versuch zurückgeführt werden, eine Zuwiderhandlung zu verschleiern. Um diesem 
Verdacht vorzubeugen, führen einige Fahrer „Bescheinigungen“ mit sich, die – wenn sie im 
vorgeschrieben Format erstellt und ausgefüllt werden – von den Kontrollbeamten auf ihre 
Gültigkeit hin überprüft und akzeptiert werden. 
Die Vorlage einer falschen Bescheinigung, deren Gültigkeit z. B. durch andere Belege ins 
Wanken gebracht wird, stellt jedoch einen Verstoß dar. In einigen Mitgliedstaaten sind Fahrer 
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verpflichtet, Bescheinigungen über Krankheits- oder Urlaubszeiten mit sich zu führen, diese 
Verpflichtung gilt jedoch nicht jenseits der nationalen Grenzen. (Vgl. die Leitlinie Nr. 5 im 
Anhang.) Beachten Sie ferner, dass es nicht vorgeschrieben ist, tägliche/wöchentliche 
Ruhezeiten nachzuweisen, obwohl die Fahrer in vielen Fällen entsprechende Belege 
vorweisen können. 
 
Bei Fahrten innerhalb der Mitgliedstaaten ist es durchaus üblich, dass ein Fahrer ein analoges 
Schaublatt nach der täglichen Arbeitszeit entnimmt und handschriftlich Beginn und Ende der 
täglichen Ruhezeit einträgt. In einigen Mitgliedstaaten ist diese Form der Aufzeichnung sogar 
Pflicht. Bei der Analyse der vorausgehenden Aufzeichnungen sollten die Kontrollbeamten 
diese Praxis berücksichtigen. Diese Vorgehensweise ist wesentlich seltener im 
grenzüberschreitenden Verkehr anzutreffen, wo dasselbe Fahrzeug über mehrere 
aufeinanderfolgende Tage gelenkt wird. 
 
Neu eingestellte Fahrer sollten in der Lage sein, die Aufzeichnungen zu ihrer Tätigkeit für 
einen vorherigen Arbeitgeber vorzulegen, sofern diese in den Zeitraum der vorangegangenen 
28 Tage vor der Arbeitsaufnahme im Rahmen der neuen Beschäftigung fällt. 
Im Falle digitaler Aufzeichnungen ergeben sich in diesem Zusammenhang keine Probleme, bei 
analogen Aufzeichnungen könnte diese Anforderung mit der für Arbeitgeber geltenden 
Bestimmung kollidieren, die Aufzeichnungen ihrer Fahrer für mindestens ein Jahr 
aufzubewahren. In diesem speziellen Fall ist es möglich, dass den Kontrollbeamten die 
Aufzeichnungen für den fraglichen Zeitraum in Kopie vorgelegt werden. Zwar werden durch 
dieses Prozedere streng genommen die Bestimmungen nicht eingehalten, jedoch könnte ein 
flexibler Ansatz der Kontrollbeamten bei der Lösung dieser Problematik hilfreich sein. War ein 
Fahrer zuvor außerhalb des regulierten Verkehrssektors tätig, könnte dies durch ein 
entsprechend verfasstes Schreiben des neuen Arbeitgebers nachgewiesen werden. 
 
Nach Maßgabe von Artikel 15 Absatz 7 Buchstabe c sind die Kontrollbeamten befugt, die 
Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zu überwachen, indem sie die Schaublätter 
sowie die im Bordgerät oder auf der Fahrerkarte gespeicherten Daten kontrollieren. Die 
Kontrollbeamten sind berechtigt, ein Fahrzeug zu besteigen, um diese Aufgabe 
wahrzunehmen. Werden die genannten Dokumente nicht vorgelegt und wird diesbezüglich ein 
triftiger Grund vorgebracht, können die Kontrollbeamten Dokumente wie z. B. Fährschiff-
Fahrausweise oder Tankbelege einsehen und analysieren. Werden die vorgebrachten Gründe 
als nicht stichhaltig zurückgewiesen, stellt dies einen Verstoß gegen die einschlägigen 
Bestimmungen dar. 
 
Artikel 15 Absatz 8 
 
Die Verfälschung, Unterdrückung oder Vernichtung von Daten, die nach Maßgabe der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 aufgezeichnet wurden, stellt einen schweren Verstoß dar. 
Gleiches gilt für die Manipulation oder den Versuch der Manipulation des Kontrollgeräts mit der 
Absicht, ordnungsgemäße Aufzeichnungen zu verhindern. 
Derartige Manipulationen können in der unzulässigen Entnahme des Schaublatts oder der 
Fahrerkarte oder einer aktiven Störung des Aufzeichnungsprozesses bestehen. 
Im Fahrzeug dürfen keine Einrichtungen vorhanden sein, die zur Verhinderung der 
ordnungsgemäßen Aufzeichnung der Tätigkeit verwendet werden können. Der Einbau solcher 
Einrichtungen in das Kontrollgerät stellt einen Verstoß dar. 
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Ist eine derartige Einrichtung im Fahrzeug vorhanden, jedoch nicht eingebaut, wäre die 
Absicht ihrer Verwendung zu prüfen. Ist eine Einrichtung eingebaut, die jedoch nicht 
eingeschaltet ist oder sich in Gebrauch befindet, reicht dies für die Feststellung eines 
Verstoßes aus. 
 
 
3.1.5  Artikel 16 
 
3.1.5.1 Wortlaut 
 
1. Bei einer Betriebsstörung oder bei mangelhaftem Funktionieren des Gerätes muss der 
Unternehmer die Reparatur, sobald die Umstände dies gestatten, von einem zugelassenen 
Installateur oder einer zugelassenen Werkstatt durchführen lassen. 
Kann die Rückkehr zum Sitz des Unternehmens erst nach mehr als einer Woche nach dem 
Tag des Eintritts der Störung oder der Feststellung des mangelhaften Funktionierens erfolgen, 
so ist die Reparatur unterwegs vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten können im Rahmen des 
Artikels 19 vorsehen, dass die zuständigen Behörden die Benutzung des Fahrzeugs verbieten 
können, wenn eine Betriebsstörung oder ein mangelhaftes Funktionieren nicht gemäß den 
Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels behoben wird. 
 
2. Während einer Betriebsstörung oder bei Fehlfunktion des Kontrollgerätes hat der Fahrer auf 
dem Schaublatt (den Schaublättern) oder auf einem besonderen, entweder dem Schaublatt 
oder der Fahrerkarte beizufügenden Blatt die vom Kontrollgerät nicht mehr einwandfrei 
aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben über die Zeitgruppen zu vermerken, 
zusammen mit Angaben zu seiner Person (Name und Nummer seines Führerscheins oder 
Name und Nummer seiner Fahrerkarte) und seiner Unterschrift. 
Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte lässt der Fahrer am 
Ende der Fahrt die Angaben über die Zeitgruppen ausdrucken, die das Kontrollgerät 
aufgezeichnet hat, macht auf dem Ausdruck Angaben zu seiner Person (Name und Nummer 
seines Führerscheins oder Name und Nummer seiner Fahrerkarte) und versieht ihn mit seiner 
Unterschrift. 
 
3. Bei Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte gibt der Fahrer diese Karte der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, zurück. 
Der Diebstahl einer Fahrerkarte ist den zuständigen Behörden des Staates, in dem sich der 
Diebstahl ereignet hat, ordnungsgemäß zu melden. Der Verlust einer Fahrerkarte ist den 
zuständigen Behörden des ausstellenden Staates sowie, sofern es sich nicht um denselben 
Staat handelt, den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Fahrer seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz hat, ordnungsgemäß zu melden. 
Der Fahrer darf seine Fahrt ohne Fahrerkarte während eine Zeitraums von höchstens 
15 Kalendertagen fortsetzen, bzw. während eines längeren Zeitraums, wenn das für die 
Rückkehr des Fahrzeugs zu dem Standort des Unternehmens erforderlich ist, sofern er 
nachweisen kann, dass es unmöglich war, die Fahrerkarte während dieses Zeitraums 
vorzulegen oder zu benutzen. Handelt es sich bei den Behörden des Mitgliedstaats, in dem 
der Fahrer seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, nicht um die Behörden, die die Fahrerkarte 
ausgestellt haben, und müssen diese die Fahrerkarte erneuern, ersetzen oder austauschen, 
teilen sie den Behörden, die die bisherige Karte ausgestellt haben, die genauen Gründe für die 
Erneuerung, die Ersetzung oder den Austausch mit. 
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3.1.5.2  Verstöße 
 
In Artikel 16 werden keine Zuwiderhandlungen definiert, er sieht jedoch Maßnahmen vor, die 
vom Fahrer zu ergreifen sind, um Verstöße gegen andere Artikel zu vermeiden. Dazu zählen: 
 
Verwendung eines Fahrzeugs mit einem defekten Fahrtenschreiber; 
Versäumnis, die handschriftlichen Aufzeichnungen zu führen; 
Nichtmeldung des Verlusts oder Diebstahls der Fahrerkarte binnen 7 Tagen; 
Versäumnis, die Ausdrucke zu Beginn/am Ende der Fahrt zu erstellen. 
 
 
3.1.5.3  Straßenkontrolle 
 
In Artikel 16 werden die im Fall einer Fehlfunktion des Kontrollgeräts (Fahrtenschreiber, 
einschließlich Fahrerkarte, Impulsgeber und Verbindungskabeln) zu befolgenden Verfahren 
festgelegt. Stellt ein Kontrollbeamter fest, dass in einer solchen Situation diese Verfahren nicht 
beachtet wurden, ist die Verhängung von Sanktionen zu prüfen. 
 
Funktioniert das Kontrollgerät nicht mehr uneingeschränkt gemäß Anhang I oder I B der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, gilt dies als eine Betriebsstörung. 
Das Kontrollgerät muss vollständig repariert werden, sobald die Umstände dies gestatten oder 
spätestens binnen 7 Tagen ab dem Eintreten der Betriebsstörung bzw. ab dem Zeitpunkt, an 
dem das mangelhafte Funktionieren des Fahrtenschreibers festgestellt wurde. 
Die Reparatur sollte von der Person veranlasst werden, die das Fahrzeug führt. 
Die Fortsetzung der Fahrt mit einem defekten Fahrtenschreiber, ohne die oben beschriebenen 
zweckdienlichen Maßnahmen zur Behebung des Defekts zu ergreifen, oder das offenkundige 
Versäumen von Gelegenheiten zur Behebung des Defekts stellen einen Verstoß dar und 
ziehen Sanktionen gegen den Fahrer nach sich. 
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Anhang 1 
 
 
Leitlinie Nr. 1 
 
Sachverhalt: Ausnahmsweise Abweichung von den Mindestruhezeiten und maximalen Lenkzeiten zum 
Aufsuchen eines geeigneten Halteplatzes 
Artikel: Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
Leitlinien: Gemäß den Bestimmungen von Artikel 12 darf ein Fahrer von den in den Artikeln 6 bis 9 festgelegten 
Mindestruhezeiten und maximalen Lenkzeiten abweichen, um nach einem geeigneten Halteplatz zu suchen. 
Artikel 12 erlaubt es einem Fahrer jedoch nicht, von den Bestimmungen der Verordnung aus Gründen 
abzuweichen, die bereits vor Fahrtantritt bekannt waren. Die Bestimmungen dieses Artikels sollen den Fahrern 
ermöglichen, auf Situationen zu reagieren, die unerwartet während der Fahrt eintreten und es unmöglich machen, 
die Vorschriften der Verordnung einzuhalten, also auf Situationen, in denen der Fahrer sich mit 
außergewöhnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sieht, die von seinem Willen unabhängig, anscheinend 
unvermeidbar und selbst bei gebotener Sorgfalt unvorhersehbar sind. Mit der Ausnahmeregelung soll darüber 
hinaus die Sicherheit von Personen, Fahrzeug und Ladung gewährleistet und der Auflage nachgekommen 
werden, in jedem Fall die Erfordernisse der Straßenverkehrssicherheit zu berücksichtigen. 
Drei Parteien unterliegen in derartigen Situationen bestimmten Verpflichtungen: 
1) Ein Verkehrsunternehmen hat den Einsatz eines Fahrers so sorgfältig zu planen, dass die Sicherheit 
gewährleistet ist, indem beispielsweise regelmäßig auftretende Verkehrsstaus, die Wetterbedingungen und die 
Verfügbarkeit angemessener Parkplätze bedacht werden. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Arbeit so 
organisieren muss, dass es dem Fahrer möglich ist, die Bestimmungen der Verordnung einzuhalten. Außerdem 
sollte darauf geachtet werden, dass den Anforderungen von Speditionen und Versicherungsunternehmen in 
Bezug auf ein sicheres Parken nachgekommen wird. 
2) Ein Fahrer muss sich strikt an die Vorschriften halten und darf nicht von den maximal zulässigen Lenkzeiten 
abweichen, es sei denn, es wird aufgrund unerwartet eintretender außergewöhnlicher Umstände unmöglich, die 
Bestimmungen der Verordnung einzuhalten, ohne die Straßenverkehrssicherheit oder die Sicherheit von 
Personen, Fahrzeug oder Ladung zu gefährden. Gelangt ein Fahrer zu dem Schluss, dass eine Abweichung von 
den Bestimmungen der Verordnung erforderlich ist und dass dadurch nicht die Sicherheit im Straßenverkehr 
gefährdet wird, hat er, sobald er anhält, handschriftlich Art und Grund der Abweichung zu vermerken (in einer 
beliebigen Gemeinschaftssprache auf dem Schaublatt oder auf einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im 
Arbeitszeitplan). 
3) Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der für die Durchsetzung zuständigen Stellen, bei der Kontrolle eines 
Fahrers zu bewerten, ob die Abweichung von den maximal zulässigen Lenkzeiten gerechtfertigt ist. 
Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Abweichung auf der Grundlage von Artikel 12 hat die zuständige 
Stelle sämtliche Umstände des Einzelfalls sorgfältig zu prüfen. Insbesondere ist Folgendes zu beachten: 
(a) Es sind die früheren Aufzeichnungen über die Lenkzeiten des betreffenden Fahrers zu prüfen, um dessen 
üblichen Arbeitsrhythmus zu ermitteln und festzustellen, ob er in der Regel die vorgeschriebenen Lenk- und 
Ruhezeiten einhält und ob die Abweichung tatsächlich eine Ausnahme darstellt. 
(b) Bei der Abweichung von den maximal zulässigen Lenkzeiten darf es sich nicht um ein regelmäßiges 
Vorkommnis handeln. Die Abweichung muss ihren Grund in außergewöhnlichen Umständen haben, wie etwa 
größeren Verkehrsunfällen, extremen Wetterbedingungen, Verkehrsumleitungen, Parkplatzmangel. (Diese 
Aufzählung möglicher außergewöhnlicher Umstände ist nicht abschließend. Bei der Beurteilung des Einzelfalls ist 
nach dem Grundsatz zu verfahren, dass der Grund für eine etwaige Abweichung von den maximal zulässigen 
Lenkzeiten nicht im Voraus bekannt und auch nicht vorhersehbar sein darf.) 
(c) Die maximal zulässigen täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten sollten eingehalten werden. Der Fahrer sollte 
also nicht die Möglichkeit haben, durch Überschreitung der zulässigen vorgeschriebenen Fahrtunterbrechungen 
bei der Parkplatzsuche einen Zeitvorteil zu erzielen. 
(d) Die Abweichung von den Vorschriften über die Lenkzeiten darf nicht zur Verkürzung der vorgeschriebenen 
Fahrtunterbrechungen und der täglichen und wöchentlichen Ruhezeit führen. 
Bezug: Europäischer Gerichtshof, Rechtssache C-235/94 

 
 
 
 



 

88 

 

 
Leitlinie Nr. 2 

 
Sachverhalt: Erfassung der Zeiten, die ein Fahrer aufwendet, um sich zu einem Ort zu begeben, bei dem es sich 
nicht um den üblichen Ort der Übernahme oder Übergabe eines in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 fallenden Fahrzeugs handelt 
Artikel: Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
Leitlinien: Ein Fahrer, der sich zu einem bestimmten Ort begibt, bei dem es sich nicht um die Betriebsstätte des 
Arbeitgebers handelt und an dem er gemäß Weisung seines Arbeitgebers ein von ihm zu lenkendes, mit einem 
Kontrollgerät ausgestattetes Fahrzeug zu übernehmen hat, erfüllt damit eine Verpflichtung gegenüber seinem 
Arbeitgeber und verfügt somit nicht frei über seine Zeit. 
Daher gilt in Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 2 und 3 Folgendes: 
– Die von einem Fahrer aufgewandten Zeiten, um zu einem Ort zu gelangen oder von einem Ort zurückzukehren, 
bei dem es sich weder um den Wohnsitz des Fahrers noch um die Betriebsstätte des Arbeitgebers handelt und 
an dem der Fahrer ein in den Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug zu übernehmen oder 
abzustellen hat, sollten – unabhängig davon, ob der Arbeitgeber Weisungen erteilt hat, wann und wie dieser Weg 
zurückzulegen ist, oder ob dies ins Ermessen des Fahrers gestellt wurde – entsprechend den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates entweder als „Bereitschaftszeiten“ oder als „andere Arbeiten“ erfasst 
werden. 
– Die von einem Fahrer aufgewandten Zeiten, um ein nicht in den Geltungsbereich der Verordnung fallendes 
Fahrzeug zu einem Ort zu fahren oder von einem Ort wegzufahren, bei dem es sich weder um den Wohnsitz 
des Fahrers noch um die Betriebsstätte des Arbeitgebers handelt und an dem der Fahrer ein in den 
Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug zu übernehmen oder abzustellen hat, sollten als 
„sonstige Arbeiten“ erfasst werden. 
In folgenden drei Fällen können die An- und Abfahrtzeiten als „Ruhepausen“ oder „Fahrtunterbrechungen“ 
angesehen werden: 
Erstens: Wenn ein Fahrer ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder mit der Eisenbahn befördert wird. 
In diesem Fall kann der Fahrer eine Ruhepause oder eine Fahrtunterbrechung einlegen, sofern ihm eine 
Schlafkabine bzw. ein Liegeplatz zur Verfügung steht (Artikel 9 Absatz 1). 
Zweitens: Wenn der Fahrer nicht ein Fahrzeug begleitet, sondern sich in einem Zug oder auf einem Fährschiff zu 
einem Ort begibt oder von einem Ort zurückkehrt, an dem er ein in den Geltungsbereich der Verordnung 
fallendes Fahrzeug übernimmt bzw. übergeben hat (Artikel 9 Absatz 2), vorausgesetzt, er hat in dem betreffenden 
Zug Zugang zu einem Liegewagen bzw. auf dem betreffenden Fährschiff Zugang zu einer Koje. 
Drittens: Wenn ein Fahrzeug mit mehr als einem Fahrer besetzt ist. Steht bei Bedarf ein zweiter Fahrer zum 
Lenken des Fahrzeugs zur Verfügung, der neben dem Fahrer des Fahrzeugs sitzt und diesen nicht aktiv bei 
seiner Tätigkeit unterstützt, kann ein Zeitraum von 45 Minuten der „Bereitschaftszeiten“ dieser Person als 
„Fahrtunterbrechung“ angesehen werden. 
Es erfolgt keine Differenzierung in Abhängigkeit von der Art des Arbeitsvertrags des Fahrers. Die betreffenden 
Vorschriften gelten somit sowohl für Fahrer, die in einem Dauerarbeitsverhältnis stehen, als auch für Fahrer, die 
bei einem Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt sind. 
Bei einem „entliehenen“ Fahrer ist die „Betriebsstätte des Arbeitgebers“ die Betriebsstätte eines Unternehmens, 
das für die Durchführung von Straßentransporten die Dienste des betreffenden Fahrers in Anspruch nimmt, 
(„Entleihunternehmen“) und nicht der Hauptsitz des Zeitarbeitsunternehmens. 
Bezug: Europäischer Gerichtshof, Rechtssachen C-76/77 und C-297/99 
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Leitlinie Nr. 3 
 
Sachverhalt: Anordnung einer Unterbrechung einer Ruhepause oder einer täglichen oder wöchentlichen 
Ruhezeit zum Bewegen eines Fahrzeugs an einem Terminal, einem Parkplatz oder einer Grenze 
Artikel: Artikel 4 Buchstabe d und f der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
Leitlinien: Generell sollte ein Fahrer während seiner täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit frei über seine Zeit 
verfügen können und somit nicht verpflichtet sein, sich in der Nähe seines Fahrzeugs aufzuhalten. 
In der Regel stellt die Unterbrechung einer Ruhepause oder einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit einen 
Verstoß dar (es sei denn, die „Fährenregelung“ (Artikel 9 Absatz 1) findet Anwendung). An einem Terminal oder 
Parkplatz können jedoch unerwartete Situationen oder Notfälle eintreten, in denen ein Fahrzeug bewegt werden 
muss. Üblicherweise gibt es an einem Terminal einen Fahrer (einen Angestellten des Terminals), der die 
Fahrzeuge bei Bedarf bewegt. 
Ist dies nicht der Fall und ist ein Bewegen des Fahrzeugs aufgrund außergewöhnlicher Umstände unerlässlich, 
darf der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs seine Ruhepause unterbrechen, allerdings nur nach Aufforderung 
durch eine zuständige Behörde oder einen Bediensteten des Terminals, die ermächtigt sind, die Bewegung eines 
Fahrzeugs anzuordnen. 
An anderen Orten (z. B. auf Parkplätzen, an Grenzübergängen sowie in Notfällen) hat der Fahrer bei Vorliegen 
objektiver, notfallbedingter Gründe, aus denen das Fahrzeug bewegt werden muss, oder auf entsprechende 
polizeiliche oder sonstige behördliche Anordnung (z. B. durch Feuerwehr, Straßenverwaltungsbehörden, 
Zollbeamte) seine Pause oder Ruhezeit für einige Minuten zu unterbrechen. 
Sollte ein solcher Fall eintreten, müssen die für die Durchsetzung zuständigen nationalen Stellen nach Würdigung 
der individuellen Umstände eine gewisse Toleranz walten lassen. 
Eine derartige Unterbrechung der Ruhepause oder Ruhezeit eines Fahrers ist von diesem handschriftlich 
festzuhalten und sollte, soweit möglich, von der zuständigen Behörde, die dem Fahrer die Anweisung erteilt hat, 
das Fahrzeug zu bewegen, bestätigt werden. 
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Leitlinie Nr. 4 
 
Sachverhalt: Aufzeichnung der Lenkzeiten durch digitale Fahrtenschreiber bei Fahrten, die mit häufigen Stopps 
verbunden sind 
Artikel: Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 mit Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr. 1360/2002 
(Anhang I B) 
Leitlinien: Da digitale Kontrollgeräte genauere Aufzeichnungen liefern als analoge Kontrollgeräte, können sich 
Fahrer, die während der Fahrt häufig Stopps einlegen müssen, mit dem Problem konfrontiert sehen, dass bei 
Verwendung eines digitalen Kontrollgerätes längere Lenkzeiten erfasst werden als dies bei Verwendung eines 
analogen Kontrollgerätes der Fall wäre. Dieses Problem ist vorübergehender Natur und betrifft in erster Linie 
Auslieferungstransporte im Nahbereich. Es tritt nur während eines Übergangszeitraums auf, in dem analoge und 
digitale Kontrollgeräte nebeneinander verwendet werden. 
Um eine rasche Verbreitung digitaler Kontrollgerätes zu fördern und gleichzeitig eine Gleichbehandlung der 
Fahrer – unabhängig vom verwendeten Kontrollgerät – zu gewährleisten, sollten die für die Durchsetzung 
zuständigen nationalen Stellen während dieses Übergangszeitraums einen Toleranzspielraum vorsehen können. 
Die übergangsweise angewandte Toleranz sollte für Fahrzeuge gelten, die mit häufigen Stopps verbundene 
Transporte durchführen und mit digitalen Kontrollgeräten ausgerüstet sind. 
Von den für die Durchsetzung zuständigen Stellen wird stets erwartet, dass sie nach ihrem pflichtgemäßen 
Ermessen entscheiden. Im Übrigen sind sämtliche Zeiten, während derer ein Fahrer am Steuer des Fahrzeugs 
sitzt und aktiv an der Durchführung eines in den Geltungsbereich der Verordnung fallenden Transports mitwirkt, – 
unabhängig von den jeweiligen Umständen (ob er beispielsweise im Stau steht oder an einer Ampel halten muss) 
– als Lenkzeiten anzusehen. 
Daher gilt Folgendes: 
• Die Mitgliedstaaten sollten ihre Kontrollbeamten darüber unterrichten, dass sie bei der Überprüfung der von 
einem digitalen Kontrollgerät aufgezeichneten Daten eine Toleranz von bis zu 15 Minuten für einen Zeitraum von 
viereinhalb (4,5) Stunden ununterbrochener Lenkzeit gelten lassen dürfen bei Fahrzeugen, die mit häufigen 
Stopps verbundene Fahrten durchführen, vorausgesetzt, dass dies nachgewiesen werden kann. Diese Toleranz 
kann beispielsweise angewandt werden in Form des Abzugs einer Minute je ununterbrochene Lenkzeit zwischen 
den einzelnen Stopps, wobei jedoch insgesamt maximal 15 Minuten je ununterbrochene Lenkzeit von viereinhalb 
(4,5) Stunden in Abzug gebracht werden dürfen. 
• Die Kontrollbeamten sollten, wenn sie von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch machen, alle Umstände des 
Einzelfalls berücksichtigen und hierzu die ihnen vorgelegten Nachweise heranziehen (wie etwa einen 
überprüfbaren Nachweis darüber, dass der Fahrer häufige Stopps einlegen musste). Sie haben sicherzustellen, 
dass ihre Auslegung nicht der ordnungsgemäßen Anwendung der Lenkzeitvorschriften zuwiderläuft und dass 
dadurch nicht die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigt wird. 
• Die Mitgliedstaaten können Auswertesoftware verwenden, die so konfiguriert ist, dass sie bei der Berechnung 
der Lenkzeiten eine Toleranz einkalkuliert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dadurch später Probleme 
bezüglich der Nachweisbarkeit entstehen können. Die Toleranz darf in keinem Fall 15 Minuten für eine 
ununterbrochene Lenkzeit von viereinhalb (4,5) Stunden überschreiten. 
• Bei der Anwendung der Toleranz sollten weder inländische noch ausländische Fahrer diskriminiert oder 
benachteiligt werden. Die Toleranz sollte nur für Transporte gelten, die eindeutig mit häufigen Stopps verbunden 
sind. 
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Leitlinie Nr. 5 
 
 

Gegenstand: Formblatt zur Bescheinigung von Tätigkeiten gemäß dem Beschluss der Kommission vom 14. 

Dezember 2009 zur Änderung der Entscheidung 2007/230/EG über ein Formblatt betreffend die 

Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr 

Artikel: Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 13 der Richtlinie 2006/22/EG 

Leitlinien: Die Bescheinigung ist nicht erforderlich für Tätigkeiten, die vom Fahrtenschreiber erfasst werden 

können. Hauptquelle von Informationen bei Straßenkontrollen sind Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers. Das 

Fehlen von Aufzeichnungen sollte nur gerechtfertigt sein, wenn Fahrtenschreiberaufzeichnungen, einschließlich 

manueller Einträge, aus objektiven Gründen nicht möglich waren. In jedem Fall sind die vollständigen 

Fahrtenschreiberaufzeichnungen, gegebenenfalls ergänzt durch das Formblatt, für den Nachweis der Einhaltung 

der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder des AETR als hinreichend anzuerkennen, sofern kein begründeter 

Verdacht besteht. 

Die Bescheinigung gilt für bestimmte Tätigkeiten, die während des in Artikel 15 Absatz 7 Buchstabe a der 

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 genannten Zeitraums, d. h. während des laufenden Tages und der 

vorausgehenden 28 Tage, ausgeübt werden. 

Die Bescheinigung darf ausgestellt werden, wenn der Fahrer: 

 erkrankt war; 

 sich im Erholungsurlaub als Teil seines Jahresurlaubs im Sinne der in dem Mitgliedstaat, in dem das 

Unternehmen seinen Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften befunden hat; 

 sich im Urlaub oder in Ruhezeit befunden hat; 

 ein vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder des AETR ausgenommenes Fahrzeug 

gelenkt hat; 

 andere Tätigkeiten als Lenktätigkeiten ausgeführt hat; 

 zur Verfügung stand 

und es nicht möglich war, diese Tätigkeiten mit dem Kontrollgerät zu erfassen. 

Das Kästchen „Urlaub oder Ruhezeit“ darf angekreuzt werden, wenn der Fahrer keine Lenk- oder sonstigen 

Tätigkeiten ausgeübt hat oder nicht zur Verfügung stand, nicht erkrankt war und sich nicht im Erholungsurlaub 

befand, was auch Fälle wie Kurzarbeit, Streik oder Aussperrung einschließt. 

 

Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, die Verwendung dieses Formblatts zu verlangen. Ist jedoch die 

Ausstellung eines Formblatts vorgeschrieben, so muss dieses standardisierte Formblatt anerkannt werden. Für die 

normalen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeiten darf jedoch keine Verwendung von Formblättern 

vorgeschrieben werden. 

Das elektronische und druckfähige Formblatt sowie Angaben zu den Mitgliedstaaten, die ausschließlich dieses 

Formblatt anerkennen, sind abrufbar unter:  
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm. 

Das Formblatt wird in der gesamten EU in allen Amtssprachen der Union anerkannt. Aufgrund seines 

Standardformats kann das Formblatt leicht gelesen werden, da die auszufüllenden Felder genau vorgegeben und 

nummeriert sind. Im AETR-Verkehr wird die Verwendung des von der Wirtschaftskommission der Vereinten 

Nationen für Europa erstellten Formblatts empfohlen (http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html). 

Alle Felder des Formblatts sind maschinenschriftlich auszufüllen. Das Formblatt ist nur gültig, wenn es von 

einem Vertreter des Unternehmens und vom Fahrer vor Antritt der Fahrt unterzeichnet wurde. Selbständig tätige 

Fahrer unterzeichnen sowohl als Vertreter des Unternehmens wie auch als Fahrer. 

Nur das im Original unterzeichnete Formblatt ist gültig. Der Text des Formblatts darf nicht verändert werden. Das 

Formblatt darf weder vorab unterzeichnet noch handschriftlich verändert werden. Soweit nach den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zulässig, kann ein Fax oder eine digitalisierte Kopie anerkannt werden. 

http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm
http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html
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Das Formblatt kann mit dem Unternehmenslogo und den Adressangaben auf Papier ausgedruckt werden, wobei 

allerdings die Felder mit den Angaben zum Unternehmen trotzdem auszufüllen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitlinie Nr. 6 
 
Sachverhalt: Aufzeichnung der Zeiten, die der Fahrer in einer Eisenbahn oder auf einem Fährschiff verbringt, wo 
er Zugang zu einer Schlafkabine oder einem Liegeplatz hat 
Artikel: Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
Leitlinien: Während einer Ruhepause kann der Fahrer gemäß Artikel 4 Buchstabe f frei über seine Zeit verfügen. 
Des Weiteren hat der Fahrer Anspruch auf tägliche oder wöchentliche Ruhezeiten oder Fahrtunterbrechungen, 
wenn er sich in einer Eisenbahn oder auf einem Fährschiff befindet, sofern ihm eine Schlafkabine oder ein 
Liegeplatz zur Verfügung stehen. Dies ergibt sich aus Artikel 9 Absatz 2, nach dem Anreise- oder Rückreisezeit 
„nur dann als Ruhepause oder Fahrtunterbrechung anzusehen [ist], wenn sich der Fahrer auf einem Fährschiff 
oder in einem Zug befindet und Zugang zu einer Koje oder einem Liegewagen hat.“ 
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 darf außerdem eine regelmäßige tägliche Ruhezeit von mindestens 11 Stunden in 
einer Eisenbahn oder auf einem Fährschiff (sofern dem Fahrer eine Schlafkabine oder ein Liegeplatz zur 
Verfügung stehen) höchstens zwei Mal durch andere Tätigkeiten (beispielsweise an Bord/von Bord des 
Fährschiffes gehen oder in die Eisenbahn ein-/aus der Eisenbahn aussteigen) unterbrochen werden. Die Dauer 
dieser Tätigkeiten darf insgesamt eine Stunde nicht überschreiten. In keinem Fall darf diese Zeit zu einer 
Reduzierung einer regelmäßigen täglichen Ruhezeit führen. 
Wird die regelmäßige tägliche Ruhezeit in zwei Teilen genommen, wobei (gemäß Artikel 4 Buchstabe g) der erste 
Teil mindestens 3 Stunden und der zweite Teil mindestens 9 Stunden umfassen muss, gilt die Anzahl der 
Unterbrechungen (höchstens zwei) für den gesamten Zeitraum der täglichen Ruhezeit und nicht für jeden Teil der 
täglichen Ruhezeit, wenn sie in zwei Teilen genommen wird. 
Die abweichende Regelung in Artikel 9 Absatz 1 gilt weder für die regelmäßige noch für die reduzierte 
wöchentliche Ruhezeit. 
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Anhang 2 
 
Erläuterung 1 der Kommission 
Sachverhalt: Nationale Regelungen auf der Grundlage der Gemeinschaftsvorschriften 
Artikel: Anwendungsbereich der Artikel 1, 2 und 11 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
Aufgeworfene Frage: 
Nach deutschem Recht gelten die im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 eingeführten 
Gemeinschaftsvorschriften zu Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten auch für 
kleinere „Nutzfahrzeuge“ als jene in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung genannten 
Fahrzeuge, insbesondere für Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstmasse von mehr als 2,8 t. 
Erläuterung: 
Aus der Tatsache, dass einige Beförderungen nicht in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fallen, folgt nicht, dass sie überhaupt keinen Rechtsvorschriften unterliegen. Ganz 
im Gegenteil beinhaltet diese Regelung, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, auf diesem 
Gebiet Rechtsvorschriften zu erlassen. Wenn die Mitgliedstaaten von diesem Recht Gebrauch 
machen, können sie innerstaatliche Regelungen verabschieden, die sich an den 
Gemeinschaftsvorschriften anlehnen oder mit diesen identisch sind. 
Anmerkung 
Erläuterung der Dienststellen der Europäischen Kommission für die luxemburgischen 
Behörden (Schreiben vom Februar 1993) 
 
 
Erläuterung 2 der Kommission 
 
Thema: Fahrzeuge, die zum Zwecke der Reparatur, der Reinigung oder der Wartung gelenkt 
werden 
Artikel: Artikel 1 und 2 sowie Artikel 4 Buchstaben a und c 
Aufgeworfene Frage: 
Fahrzeuge, die zum Zwecke der Reparatur, der Reinigung oder der Wartung gelenkt werden 
Erläuterung: 
Im Sinne von Artikel 4 Buchstabe a der Verordnung bezeichnet „Beförderung im 
Straßenverkehr“ jede ganz oder teilweise auf einer öffentlichen Straße durchgeführte Fahrt 
eines zur Personen- oder Güterbeförderung verwendeten leeren oder beladenen Fahrzeugs. 
Wenn also ein Fahrer mit seinem Fahrzeug zu einer Werkstatt, einer Waschanlage, einer 
Tankstelle oder an einen anderen Orten fährt, um das Fahrzeug dort abzustellen oder andere 
Fahrzeuge von Kunden zu übernehmen und dabei ganz oder teilweise öffentliche Straßen 
benutzt, fällt diese Fahrt folgerichtig nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 unter 
die Definition der „Beförderung im Straßenverkehr“. Dies gilt für alle Fahrer, unabhängig 
davon, ob sie befristet oder unbefristet beschäftigt sind. 
Durch Artikel 1 der Verordnung wird jedoch festgelegt, dass die Vorschriften zu den 
Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten für Kraftfahrer im Straßengüter- 
und -personenverkehr gelten. Abhängig vom Einzelfall sehen die Pflichten der Beschäftigten 
bestimmter Unternehmen aufgrund der Natur ihrer Aufgaben unter Umständen keine 
Tätigkeiten im Straßengüter- und -personenverkehr vor. In solchen Fällen würden diese 
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Beschäftigten nicht für die Beförderung von Gütern im Sinne der Verordnung eingesetzt und 
daher nicht in den Anwendungsbereich der Vorschriften der Verordnung fallen. 
In jedem Fall steht es den Mitgliedstaaten frei zu bestimmen, dass die in der Verordnung 
vorgesehenen Vorschriften auch auf andere Beförderungen, Fahrzeuge oder Fahrer 
Anwendung finden, die nicht ausdrücklich in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. 
Anmerkung 
Erläuterung der Dienststellen der Europäischen Kommission für die luxemburgischen 
Behörden (Schreiben vom Februar 1993) 
 
 
Erläuterung 3 der Kommission 
 
Thema: Fahrzeuge, die als Verkaufswagen auf örtlichen Märkten verwendet werden 
Artikel: Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und Artikel 13 
Absatz 1 Buchstabe d zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
Aufgeworfene Frage: 
Als Verkaufswagen auf örtlichen Märkten oder für den ambulanten Verkauf verwendete 
Fahrzeuge könnten von den Vorschriften über die Lenkzeiten der Fahrer gemäß Artikel 13 
Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 ausgenommen werden. Nach 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 besteht diese Möglichkeit nicht mehr. Die Lenktätigkeit der 
Fahrer dieser Fahrzeuge beschränkt sich auf kürzere Strecken und wenige Stunden, und ihre 
Haupttätigkeit ist nicht die Beförderung, sondern der Verkauf von Gütern. 
Erläuterung: 
Nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 sind Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 7,5 t, die 
zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen benutzt werden, die der Fahrer 
zur Ausübung seines Berufs benötigt, von den Vorschriften der Verordnung ausgenommen. 
Diese Fahrzeuge dürfen nur in einem Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens 
und unter der Bedingung benutzt werden, dass das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer 
nicht die Haupttätigkeit darstellt. 
In seinem Urteil in der Rechtssache C-128/04 stellte der EuGH fest, dass es bei den Begriffen 
„Material oder Ausrüstungen“ nicht ausschließlich um Werkzeuge und Arbeitsmittel geht, 
sondern dass unter diese Begriffe auch die für die durchzuführenden Arbeiten, die zur 
Haupttätigkeit des Fahrers des betreffenden Fahrzeugs gehören, notwendigen Gegenstände 
fallen. 
Übertragen auf den hier erörterten Zusammenhang würde dies bedeuten, dass als 
Verkaufswagen auf örtlichen Märkten verwendete Fahrzeuge nach diesem Artikel freigestellt 
werden könnten, sofern die zurückgelegte Entfernung in Bezug auf den Standort des 
Unternehmens 50 km nicht überschreitet und das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer nicht 
die Haupttätigkeit darstellt. 
Allerdings ist daran zu erinnern, dass diese Ausnahmeregelung nicht automatisch greift, 
sondern dass die einzelnen Mitgliedstaaten selbst darüber entscheiden, ob diese Ausnahme in 
ihrem Hoheitsgebiet gewährt wird oder nicht. 
Anmerkung 
Erläuterung der Dienststellen der Europäischen Kommission für das Mitglied des deutschen 
Bundestags Patrick Döring (Schreiben vom 12. November 2007) 
 
 
Erläuterung 4 der Kommission 
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Thema: Anwendung von Artikel 26 der Verordnung 
Artikel: Artikel 26 
Aufgeworfene Frage: Nach Artikel 26 „[muss] das Kontrollgerät […] bei Fahrzeugen 
eingebaut und benutzt werden, die der Personen- oder Güterbeförderung im Straßenverkehr 
dienen und in einem Mitgliedstaat zugelassen sind; ausgenommen sind die in Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannten Fahrzeuge. […]“. 
Aus dieser Änderung ergibt sich die Verpflichtung, auch Fahrzeuge mit einer zulässigen 
Höchstmasse von 3,5 t oder weniger mit einem Kontrollgerät auszurüsten. 
Erläuterung: Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 sind lediglich die in der 
Liste nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 konkret aufgeführten Fahrzeugarten 
von der Pflicht zum Einbau eines Kontrollgeräts freigestellt. 
Andererseits liegt es auf der Hand, dass mit der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 gerade 
bezweckt wird, für eine wirksame Durchsetzung der Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten 
usw. zu sorgen, die nun in der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 vorgesehen sind, und den 
Anwendungsbereich dieser Vorschriften abzustecken. 
Da jedoch in der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 nicht ausdrücklich auf den neuen Artikel 2 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 Bezug genommen wird, muss diese Schlussfolgerung 
jedoch aus der Betrachtung von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 4 und Artikel 26 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gezogen werden. 
Daher sind gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 die Definitionen des 
Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 „für“ die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
anwendbar. In Artikel 4 wird der Ausdruck „Beförderung im Straßenverkehr“ definiert, diese 
Definition muss jedoch ihrerseits im Lichte des eingeschränkten Anwendungsbereichs dieses 
Ausdrucks in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgelegt werden, so dass im 
Ergebnis die nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 freigestellten Fahrzeuge 
ebenfalls von der Verpflichtung ausgenommen werden, ein Kontrollgerät einzubauen und zu 
verwenden. 
Anmerkung 
Erläuterung der Dienststellen der Europäischen Kommission für die deutschen Behörden 
(Schreiben vom 28. Juni 2006) 
 
 
Erläuterung 5 der Kommission 
 
Thema: Aufzeichnung von Tätigkeiten, bei denen sich unter die Verordnung fallende 
Lenkzeiten mit Lenkzeiten außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung abwechseln 
Artikel: Artikel 3 Buchstabe h, Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe i 
Aufgeworfene Frage: Aufzeichnung von Tätigkeiten, bei denen sich unter die Verordnung 
fallende Lenkzeiten mit Lenkzeiten außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung 
abwechseln 
Erläuterung: 
Gemäß Artikel 3 Buchstabe a gilt die Verordnung nicht für Beförderungen im Straßenverkehr 
mit „Fahrzeuge[n], die zur Personenbeförderung im Linienverkehr verwendet werden, wenn die 
Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt“. Aus dieser Vorschrift ergibt sich, dass die 
Verordnung auf Fahrer, die derartige von der Verordnung ausgenommene Leistungen 
erbringen, nur insoweit anwendbar ist, als sie darüber hinaus Tätigkeiten ausführen, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung fallen, wobei sich diese Anwendbarkeit ausschließlich auf 
die von der Verordnung abgedeckten Tätigkeiten erstreckt. 
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Darüber hinaus schreibt Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung vor, dass der Fahrer alle 
Lenkzeiten in einem Fahrzeug, das für gewerbliche Zwecke außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Verordnung verwendet wird, als „andere Arbeiten“ festhalten muss. 
Mit anderen Worten: Lenktätigkeiten, die für die Zwecke der Verordnung nicht die Definition 
von „Lenkzeit“ erfüllen, können nicht als „Ruhepause“ im Sinne von Artikel 4 Buchstabe f 
gewertet werden und sind bei der Anwendung der Vorschrift insgesamt zu berücksichtigen. 
Sollte also ein Busfahrer in verschiedenen Linienverkehrsdiensten eingesetzt werden, muss er 
unabhängig davon, ob Lenktätigkeiten außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung 
oder unter die Verordnung fallende Lenktätigkeiten überwiegen, Aufzeichnungen mithilfe eines 
Fahrtenschreibers führen. Beförderungen, die eine Strecke von 50 km überschreiten, sollte der 
Fahrer als „Lenkzeit“ erfassen und kürzere Fahrten als „vom Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommene Lenktätigkeit“ unter dem Zeichen „andere Arbeiten“ eintragen. 
Anmerkung 
Erläuterung der Dienststellen der Europäischen Kommission für die italienische Organisation 
ANAV (Schreiben vom 23. Juli 2007) 
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Anhang 3 
 

Überblick über Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
 

Artikel Beschreibung Verstöße 
1 Erläuterung des Gegenstands der Verordnung und Beschreibung von Ziel und Zweck des Rechtsinstruments Nein 
2 Angabe der Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen Nein 
3 Angabe der Fahrzeugtypen, die von den Vorschriften der Verordnung freigestellt sind Nein 
4 Definition bestimmter in der Verordnung verwendeter Ausdrücke 

(Hinweis: Der Begriff „aufgeteilte Ruhezeit“ wird in diesem Artikel eingeführt.) 
Nein 

5 Festlegung des Mindestalters für Schaffner und Beifahrer Ja 
6 Festlegung der maximal zulässigen täglichen, wöchentlichen und zweiwöchigen Lenkzeit. Vorschrift, 

Lenkzeiten außerhalb des Anwendungsbereichs und Bereitschaftszeiten an jedem Tag zu erfassen, an dem 
auch unter die Verordnung fallende Lenktätigkeiten durchgeführt werden. 

Ja 

7 Festlegung der Erfordernis von Fahrtunterbrechungen, der maximal zulässigen Lenkdauer und der 
Bedingungen für vorschriftsmäßige Fahrtunterbrechungen. 

Ja 

8 Erfordernis täglicher und wöchentlicher Ruhezeiten sowie anwendbare Vorschriften. Einführung 
regelmäßiger und reduzierter Ruhezeiten und Vorschriften für deren Einlegung. Erfordernis, die reduzierte 

wöchentliche Ruhezeit auszugleichen. 

Ja 

9 Einführung der Vorschriften für die zulässige Aufteilung der Ruhezeiten im Falle der Begleitung von 
Fahrzeugen auf Fährschiffen oder mit der Eisenbahn. 

Die Fahrer sind nach Maßgabe dieses Artikels gehalten, arbeitsbezogene Tätigkeiten vor der Übernahme 
und nach der Abgabe des Fahrzeuges zu erfassen. 

Erfordernis, Lenkzeiten „außerhalb des Anwendungsbereichs“ als „andere Arbeiten” zu erfassen. 

Ja 

10 Definition inakzeptabler Leistungsanreize. 
Erfordernis, bei der Organisation der Arbeit der Fahrer durch die Verkehrsunternehmen die Bestimmungen 

der Verordnung einzuhalten. 
Festlegung der Haftung der Verkehrsunternehmen für Verstöße der Fahrer gegen die Verordnung, 

unabhängig davon, wo diese begangen wurden. 
Definition der Haftungsgrenzen der Verkehrsunternehmen. 

Erfordernis der Einhaltung der Verordnung bei der Erstellung der Beförderungszeitpläne durch 
Vertragspartner. 

Festlegung der Erfordernisse für die Verkehrsunternehmen hinsichtlich des regelmäßigen Herunterladens 
und der Sicherung der Daten aus digitalen Fahrtenschreibern. 

Ja 

11 Möglichkeit der Mitgliedstaaten für nationale Beförderungen strengere Vorschriften zu verabschieden, wobei 
diese relevante kollektive oder andere Vereinbarungen berücksichtigen müssen. Gilt nur für nationale 

Beförderungen. 

Nein 

12 Beschreibung des Rechts des Fahrers, in einem Notfall von den Bestimmungen der Verordnung 
abzuweichen, und Festlegung der an dieses Recht geknüpften Bedingungen. 

Nein 

13 Möglichkeit der Mitgliedstaaten, anhand einer festgelegten Liste spezifischer Fahrzeugtypen, die im 
nationalen Hoheitsgebiet verkehren, Abweichungen von den Bestimmungen der Artikel 5 bis 9 vorzusehen. 

Nein 

14 Möglichkeit der Mitgliedstaaten, für unter außergewöhnlichen Umständen durchgeführte Beförderungen 
zeitlich begrenzte Ausnahmen von der Verordnung vorzusehen. 

Nein 

15 Erfordernis der Einführung von Kontrollen für die nach Artikel 3 Buchstabe a freigestellten Beförderungen 
durch die Mitgliedstaaten. 

Nein 

16 Vorschriften für Personenlinienverkehrsdienste, bei denen die Fahrzeuge nicht über einen Fahrtenschreiber 
verfügen. Erfordernis, Fahrpläne und Arbeitszeitpläne zu erstellen. Diese Vorschriften laufen zum 

31. Dezember 2007 gemäß Artikel 26 aus. 

Ja 

17 Festlegung der den Mitgliedstaaten auferlegten Berichts- und Überwachungspflichten. Nein 
18 Erfordernis, dass die Mitgliedstaaten gesetzliche Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung ergreifen. Nein 
19 Vorschriften betreffend die von den Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen die Verordnung verhängten 

Sanktionen. 
Beschreibung der Merkmale dieser Sanktionen und Festlegung der Vorschrift, dass Verstöße nicht mehrmals 

geahndet werden dürfen. Verstöße im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats. 

Nein 

20 Erfordernis, dass Fahrer Belege einer verhängten Sanktion aufbewahren und vorweisen können. 
Bei mehreren Arbeitgebern beschäftigte Fahrer sind verpflichtet, diesen sachdienliche Informationen zur 

Verfügung zu stellen, damit sie ihren Verpflichtungen nachkommen können. 

Ja 

21 Möglichkeit der Stilllegung (oder der Verhängung von Verwaltungssanktionen) aufgrund von Verstößen, die 
die Straßenverkehrssicherheit gefährden. 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten, im Falle von Verstößen Verwaltungssanktionen gegen 
Verkehrsunternehmen zu verhängen. 

Nein 

22 Verpflichtung der Mitgliedstaaten, bei der Überwachung der Einhaltung der Verordnung einander Beistand zu 
leisten und Informationen über die gegen ihre Gebietsansässigen verhängten Sanktionen auszutauschen. 

Nein 

23 Festlegung einer Verpflichtung der Kommission. Nein 
24 Verfahrenstechnische Aspekte. Nein 
25 Recht der Mitgliedstaaten, von der Kommission zu verlangen, tätig zu werden, wenn die Bestimmungen der 

Verordnung unterschiedlich angewandt und durchgesetzt werden. 
Nein 

26 Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 (Angleichung der Ausnahmeregelungen, Begrenzung der 
Geltungsdauer von Artikel 16). 

Nein 
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27 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98. Nein 
28 Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. Nein 
29 Datum des Inkrafttretens der Verordnung. Nein 

 
 
 

Anhang 4 
 
 

Überblick über Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
 

Artikel Beschreibung Verstöße 
1 Definition von Bauart, Einbau, Benutzung und Prüfung von Kontrollgeräten im Sinne dieser Verordnung. 

 
Nein 

2 Bezugnahme auf die Begriffsbestimmungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und Übernahme dieser 
Begriffsbestimmungen. 

 

Nein 

3 Festlegung – durch Bezugnahme auf Verordnung (EG) Nr. 561/2006 – der Fahrzeuge, die mit einem 
Fahrtenschreiber ausgerüstet werden müssen, und Regelung der möglichen Freistellung von nicht unter die 

Verordnung fallenden Fahrzeugen bei innerstaatlichen Beförderungen. 

Ja 

4 Festlegung, dass unter „Kontrollgerät“ das „Kontrollgerät oder seine Komponenten“ zu verstehen ist. 
 

Nein 

5 Bestimmungen über Bauartgenehmigung und Sicherheitsvorschriften. Verweis auf die technischen 
Spezifikationen im Anhang. 

 

Nein 

6 Erteilung des EWG-Prüfzeichens. Verweis auf den Anhang. 
 

Nein 

7 Unterrichtung anderer Mitgliedstaaten über erteilte und verweigerte Bauartgenehmigungen. 
 

Nein 

8 Widerruf der Bauartgenehmigung und Verfahren zur Beilegung von Streitfällen. 
 

Nein 

9 Verfahren für die Genehmigung des Schaublatts. 
 

Nein 

10 Verbindliche Festlegung, dass das EWG-Prüfzeichen von den Mitgliedstaaten anerkannt werden muss. 
 

Nein 

11 Anforderungen für den Entzug einer Bauartgenehmigung. 
 

Nein 

12 Einbau- und Prüfungsverfahren (Werkstatt). 
 

Nein 

13 Unternehmer und Fahrer sorgen gemeinsam für den einwandfreien Einbau und die ordnungsgemäße 
Benutzung des Kontrollgeräts und der Fahrerkarte. 

Ja 

14 Vorschriften für die Benutzung des Kontrollgeräts und der Fahrerkarte. 
 

Ja 

15 Weitere Vorschriften für die Benutzung des Kontrollgeräts und der Fahrerkarte. 
 

Ja 

16 Verfahren bei Betriebsstörungen oder Fehlfunktionen des Kontrollgeräts. 
 

Ja 

17 Verfahrenstechnische Aspekte. 
 

Nein 

18 Verfahrenstechnische Aspekte. 
 

Nein 

19 Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung der Bestimmungen. 
 

Nein 

20 Verfahrenstechnische Aspekte. 
 

Nein 

21 Datum des Inkrafttretens der Verordnung. 
 

Nein 
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